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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident Klaus Schlie: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Heute vor einem Jahr starben in Hanau neun 
Menschen. Sie wurden ermordet, weil ihre Fa-
milien eine Migrationsgeschichte hatten. An-
schließend tötete der Täter seine pflegebedürf-
tige Mutter. Unsere Gedanken sind heute bei 
den Opfern dieses rechtsextremistischen Ter-
roraktes. Sie sind bei ihren Familien, die 
schwer unter diesen Verbrechen zu leiden ha-
ben und die sich mitten unter uns bis heute ver-
lassen fühlen. 

Für uns alle, für unsere gesamte Gesellschaft, 
ist es ein bedrückender Grund zur Sorge, dass 
viele unserer Mitmenschen in Angst leben 
müssen - in der Angst, Opfer zu werden, weil 
sie anders aussehen, eine andere Herkunft ha-
ben, eine andere Sprache sprechen oder einer 
anderen Religion angehören. Hanau, Halle, 
der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke, der Terror des NSU oder An-
schläge auf Flüchtlingsunterkünfte - dies alles 
zeigt, dass wir noch wachsamer sein müssen, 
jede und jeder Einzelne von uns auch im Alltag. 

Wir stehen vereint gegen den Hass, gegen 
Rassismus und gegen ein politisches Klima, 
das Verbrecher wie jene in Hanau geradezu zu 
ihren Taten ermutigt. Wer - leider teilweise 
auch in den Parlamenten - anderen die Würde 
des Menschseins abspricht, sie diskreditiert 
und mit umschreibenden Worten als Schmarot-
zer diffamiert, der versucht letztlich, ein dump-
fes Volksempfinden anzuheizen, das über-
haupt erst den Boden für Taten bereitet wie 
jene von Hanau. 

Wir alle stehen in der Pflicht, dem entschieden 
entgegenzutreten - nicht nur an Jahrestagen 
wie dem heutigen, sondern immer und überall, 
und wir müssen uns und anderen immer wie-
der bewusstmachen: Es ist ein Gebot der Mit-
menschlichkeit und die entscheidende Lehre 
aus unserer Geschichte, dass sich alle in die-
sem Land geborgen fühlen dürfen - alle, auch 
wenn sie anders aussehen, auch wenn sie an-
ders leben, auch wenn sie einen anderen Glau-
ben haben oder anders leben sollten, als es die 
Mehrheit tut. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Er-
innern wir uns heute gemeinsam an die Opfer 

und überwinden wir die Sprachlosigkeit. - Ich 
danke Ihnen. 

Verehrte Anzuhörende! Liebe Vertreter der 
Landesregierung! Liebe Gäste hier im Saal 
aber auch draußen im Land an den Monitoren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße 
Sie alle sehr herzlich aus dem Plenarsaal des 
Landeshauses zur zweiten Expertenanhörung 
des Landtags. Im Mittelpunkt der heutigen An-
hörung von Expertinnen und Experten steht 
der von der Landesregierung vorgelegte Per-
spektivplan. 

Wir wollen uns anhand von fünf Themenfeldern 
mit den Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Öffnungsschritte auf die verschiedenen Le-
bensbereiche beschäftigen und dazu in dieser 
öffentlichen Anhörung die Meinung der von uns 
eingeladenen ausgewiesenen Fachleute hören 
sowie mit ihnen in einen Dialog eintreten. Auch 
diese Anhörung soll - wie schon die erste im 
letzten November - Auftakt zu einer intensive-
ren Befassung mit dem Thema durch die Fach-
ausschüsse des Landes sein, wo es letzten 
Endes darauf ankommt, mit betroffenen Grup-
pen und Organisationen, mit Verbänden und 
mit den Menschen in Kontakt zu treten, die das 
in besonderer Weise betrifft. 

Diese Anhörung soll uns, aber auch den Men-
schen in Schleswig-Holstein dazu dienen, die 
fachlich wissenschaftlichen Grundlagen, die in 
dieser Ausnahmesituation für das politische 
Handeln die Grundlage bilden, mit zu verfol-
gen, nachzuverfolgen und wahrzunehmen. 

Wir beginnen mit dem Themenkomplex I, näm-
lich: 

Medizinische Aspekte unter besonderer Be-
rücksichtigung von Virusmutationen und 
der Impfkampagne bei der Umsetzung des 
Perspektivplans 

Zunächst erhalten die zu diesem Themenblock 
eingeladenen Expertinnen und Experten zu ih-
rem Eingangsstatement das Wort. Dafür sind 
pro Person maximal zehn Minuten vorgese-
hen. Wir gehen in der alphabetischen Reihen-
folge vor. Dazu darf ich zunächst Sie, Frau 
Dr. Alexandra Barth, herzlich erneut hier bei 
uns im Plenarsaal begrüßen. Sie sind Leitende 
Amtsärztin des Gesundheitsamtes in Neumü-
nster, Fachärztin für Innere Medizin und öffent-
liches Gesundheitswesen und Sozialmedizin 
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sowie die Vorsitzende des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein der Ärzte im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst. - Frau Dr. Barth, Sie haben 
das Wort. 

Dr. Alexandra Barth: 

Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für 
die Einladung! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich freue mich sehr, dass Sie mich heute 
wieder hören möchten. Das, was ich zu sagen 
habe, ist nicht durchgehend positiv in Bezug 
auf das, was uns jetzt erwartet. Ich sage Ihnen 
heute: Durch die Lockerung der Kontaktbe-
schränkungen läuten wir die dritte Welle ein, 
und wir müssen sehr aufpassen, dass sie kein 
Tsunami wird. 

Das gründet im Wesentlichen auf drei Fakten: 
Erstens. Die dritte Welle fängt - anders als die 
erste und zweite Welle - nicht bei Normalnull 
an, sondern wir haben jetzt noch eine sehr 
hohe Durchseuchung der Bevölkerung. In Be-
zug auf die bekannten und nachgewiesenen 
Fälle liegen immer noch ungefähr die Hälfte al-
ler Kommunen in ganz Deutschland über ei-
nem Siebentageinzidenzwert von 50. Das 
heißt, es sind noch sehr viel mehr Menschen 
infiziert, und es sind noch sehr wenige Men-
schen geimpft. Das ist der zweite Faktor, der 
eine Rolle spielt. 

Glücklicherweise sind fast alle Menschen in Al-
ten- und Pflegeheimen bereits das erste Mal 
geimpft, viele sind schon zwei Mal geimpft. 
Aber von der Allgemeinbevölkerung sind es 
noch sehr wenige, sodass im Wesentlichen 
keine Eindämmung der Welle durch das Imp-
fen zu erwarten ist. Und wir haben es mit neuen 
Mutationen zu tun, die sich rasend schnell ver-
breiten und die - das erleben wir tagtäglich in 
der Praxis - sehr viel ansteckender sind als die 
Urversion des Virus. 

Wir erleben das jetzt, wenn wir Situationen 
analysieren, in denen Menschen positive Kon-
takte mit anderen Menschen hatten. Jetzt ste-
cken sich Menschen in Situationen an, die zu 
Beginn und während der ersten und zweiten 
Welle noch ungefährlich gewesen wären. 

Wir müssen uns also jetzt der Aufgabe stellen, 
die dritte Welle so flach wie möglich zu gestal-
ten. Dazu begrüßen wir vom öffentlichen Ge-
sundheitsdienst den Perspektivplan ausdrück-
lich. Wir sehen aber an einigen Stellen noch 

Optimierungsmöglichkeiten; so will ich es ein-
mal nennen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass 
die Infektionen im Wesentlichen im privaten 
Raum übertragen werden. Die Betriebe haben 
weit überwiegend sehr gute Hygienekonzepte. 
Auch im Einzelhandel ist unserer Meinung 
nach bei Einhaltung der Hygienekonzepte, die 
vorhanden sind, nicht mit einem hohen Über-
tragungsrisiko zu rechnen. Auch die Gastrono-
mie ist nicht das große Risikofeld. 

Das Risikofeld sind die privaten Räume, wo 
niemand guckt und wo es keine Hygienekon-
zepte gibt. Deshalb halte ich es für sehr riskant, 
bei einer Inzidenz von unter 35 die sogenannte 
Zehnerregel anzuwenden. Überlegen wir uns, 
was das heißt: Zehnmal am Tag können sich 
zehn Menschen aus zehn Haushalten treffen. - 
Das haben wir im Herbst probiert. Meiner Mei-
nung nach brauchen wir keinen weiteren der-
artigen Feldversuch. Wir haben gesehen, was 
passiert. 

Deshalb ist mein Appell an Sie, die privaten Be-
schränkungen bis in den Herbst hinein streng 
aufrechtzuerhalten - gern mit der Regelung 
„fünf Personen aus zwei Haushalten“. Das ist 
ein Risiko, das meiner Meinung nach - Per-
spektive jetzt - vertretbar ist; wenn es ein 
Tsunami wird, dann nicht. Die Zehnerregel 
halte ich für zu riskant. 

Ein weiteres Risiko ist der öffentliche Perso-
nennahverkehr, vor allem zu den Zeiten des 
Stoßgeschäfts. Es wäre sinnvoll, über die Kon-
takte dort nachzudenken, das heißt darüber, 
wie die Menschenmassen dort entzerrt werden 
können. 

Zusammenfassend: Vielen Dank für den Per-
spektivplan! Er bildet aus meiner Sicht eine 
gute Diskussionsbasis. Es bedarf Nachbesse-
rungen, insbesondere was den privaten Be-
reich angeht. Der Einzelhandel könnte aus 
meiner Sicht in Schleswig-Holstein jetzt schon 
geöffnet werden. - Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank, Frau Dr. Barth, auch für die 
Hinweise zum Perspektivplan, der ja nach Aus-
sage des Ministerpräsidenten hier im Landtag 
ein Entwurf war. Insofern ist es, glaube ich, 
wichtig, diese Diskussion zu führen, gerade 
auch mit Blick darauf, dass wir wirklich hoffen, 
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dass es auch bundesweit einen Perspektivplan 
geben wird. 

Dann darf ich jetzt Sie, Herr Professor Dr. Hel-
mut Fickenscher - Sie sind uns über Videotech-
nik zugeschaltet -, bitten, Ihre Sicht und Ihre 
Einschätzung mit uns zu teilen. Sie sind Leiter 
des Instituts für Infektionsmedizin an der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie haben 
das Wort. 

Prof. Dr. Helmut Fickenscher: 

Ich bedanke mich und freue mich, hier spre-
chen zu dürfen. - Der Perspektivplan war eine 
Novität im politischen Feld. Alle sind Sie erfah-
ren im Verschärfen von entsprechenden Be-
schränkungen; aber den Weg wieder hinaus-
zufinden, ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, 
und das war hier der ganz wesentliche Punkt. 
Dass dieser Plan nicht sofort bundesweit um-
gesetzt wird, war zu erwarten. Er ist aber eine 
ganz wesentliche Anregung in der bundeswei-
ten Debatte. Mindestens drei weitere Bundes-
länder haben diesen Weg ja aufgenommen 
und die Diskussion schon weitergeführt. Das 
wird uns in den nächsten Monaten weiterhin 
begleiten. 

Das wesentlichste ausgewiesene Kriterium ist 
hier die Siebentageinzidenz. Viele Personen 
lieben den R-Wert. Vom R-Wert kann ich aber 
nur abraten. Der R-Wert ist sehr schwer zu be-
rechnen und sehr schwer nachvollziehbar. Er 
geht von einer homogenen Verteilung der In-
fektionen in der gesamten Bevölkerung aus. 
So könnten wir hier noch über wesentlich 
schlechter nachvollziehbare statt über klare 
Daten diskutieren. 

Zusätzlich kommt es nicht nur auf die Sieben-
tageinzidenz an, sondern auch auf die entspre-
chenden Rahmenbedingungen. Wir haben ak-
tuell besondere Bedingungen zum Beispiel in 
Nordfriesland; dort gibt es abgegrenzte Aus-
bruchssituationen, die hoffentlich sehr gut be-
herrschbar sein werden. Umgekehrt haben wir 
eine nicht ganz so übersichtliche Situation in 
Flensburg und Schleswig-Flensburg, wo be-
sonders viele Nachweise der britischen Vari-
ante geführt wurden. Um dieses Risiko zu mi-
nimieren, hat man sich entschlossen, dort be-
sondere Maßnahmen umzusetzen. 

Im Perspektivplan ist es zwar ein nicht so gro-
ßes Thema, aber in der bundesweiten Diskus-
sion derzeit ein sehr großes, inwiefern man mit 
Antigentestungen die Welt glücklich machen 
könnte. Ich empfehle sehr, den ersten Schritt 
vor dem zweiten zu tun und nicht - wie in vielen 
öffentlichen Darstellungen derzeit - den zwei-
ten vor dem ersten. 

Die aktuell verfügbaren Schnelltests sind in der 
Qualität nur mäßig gut. Sie sind auch nicht für 
den Hausgebrauch geeignet. Man muss für 
diese Tests sehr tief in die Nase hineingehen, 
in eine Region, die nicht weit von der Schädel-
basis entfernt ist. Das würde ich mich bei mir 
selbst nicht trauen, und ich kann es auch nie-
mandem empfehlen. Selbst bei erfahrenem 
Personal kann diese Prozedur zu relevanten 
Verletzungen führen. Das ist also nichts für 
Laien. 

Ich staune auch, dass in der bundesweiten Dis-
kussion angeregt wurde, hierfür Apotheker als 
Fachpersonal einzusetzen. Apotheker sind 
selbstverständlich Fachpersonal im Umgang 
mit Patienten; damit haben sie sehr viel Erfah-
rung, aber eben nicht mit diesen ärztlichen Tä-
tigkeiten. Der tiefe Nasenabstrich ist sicherlich 
keine geübte Tätigkeit erfahrener Apotheker. 

Die eigentlich benötigten Tests für Speichel o-
der Gurgelwasser stehen derzeit nicht zur Ver-
fügung. Sie sind wohl in der Entwicklung oder 
in der Zulassung beziehungsweise Validierung 
begriffen. Das muss man aber unbedingt er-
gebnisoffen betrachten; man darf nicht von 
vornherein festlegen, dass diese Tests die Lö-
sung seien. Dazu müssen wir zuerst wirklich 
die Testqualität kennen; das heißt, die Tests 
müssen eine akzeptable Qualität haben, damit 
sie überhaupt infrage kommen. Sonst werden 
die Gesundheitsämter mit falsch-positiven Er-
gebnissen so etwas von überlastet, dass sie für 
die eigentlich relevanten Tätigkeiten keine Zeit 
mehr hätten. 

Die Öffnungen müssen in überschaubaren 
Schritten stattfinden, damit zumindest nach-
vollziehbar ist, welcher Schritt der Öffnung wo-
möglich nicht adäquat war; ein Beispiel hat 
Frau Dr. Barth schon genannt. Sollte zu den 
genannten Verhältniszahlen die Vorhersage 
nicht ganz so eintreffen, wie es erwartet wurde, 
dann muss man diese Entwicklung auf eine Ur-
sache zurückführen können. Wenn man gleich-
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zeitig den Handel öffnet und die privaten Kon-
takte stark verändert, dann hat man zu viele 
Variablen, die man nicht mehr auseinanderhal-
ten kann. 

Die Situation im Zusammenhang mit dem Tou-
rismus halte ich für sehr problematisch. Der 
Tourismus war im vergangenen Sommer und 
Herbst die echte Ursache für die zweite Welle. 
Hier waren wir nicht vorsichtig genug, und hier 
muss man sich noch bessere Konzepte über-
legen, wie man dieses Risiko besser reduzie-
ren kann. 

Insgesamt bleibt für das Leben von uns allen 
absolut essenziell, AHA plus L, die üblichen 
Regeln, die wir alle zur Genüge kennen, weiter 
sehr strikt einzuhalten, und zwar auch im Sinne 
eines Vorbildcharakters. 

Hier rege ich, ohne dem Parlament zu nahe tre-
ten zu wollen, zumindest an, persönliche Tref-
fen, Präsenztreffen tatsächlich mit Vorbildcha-
rakter so weit zu reduzieren, dass sie in der Öf-
fentlichkeit nicht mehr ins Auge fallen. Es ist 
sehr zu begrüßen, dass heute einige Personen 
über das Internet zugeschaltet sind. Aber ich 
möchte Ihnen äußerst nahelegen, bis auf die 
ganz essenziellen Fragestellungen und viel-
leicht ganz konkrete Abstimmungen, die nur in 
Präsenz gehen, doch möglichst allesamt Kom-
munikation über das Internet zu betreiben; 
denn der öffentliche Eindruck ist hier nicht voll 
überzeugend. Aber vielleicht gibt es ja Sach-
zwänge, die ich nicht überblicken kann. - So 
weit vorerst. Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Professor 
Fickenscher. 

Wir haben hier im Plenarsaal ganz besondere 
Voraussetzungen geschaffen, die dazu dienen, 
dass wir hier in Präsenz tagen können. Das 
sind nicht nur die Plexiglaswände, das ist nicht 
nur die Lüftung, das ist nicht nur die Testung, 
die wir durchführen, sondern das ist auch das 
Tragen der Masken. Insofern gilt für das Parla-
ment etwas, das im öffentlichen Raum natür-
lich ansonsten so kaum darstellbar ist, was die 
Hygienemaßnahmen angeht. Insofern ist das 
sicherlich eine Ausnahmesituation. 

Als Nächstes darf ich das Wort Herrn Professor 
Dr. Klaus Rabe erteilen. Herr Professor Rabe 

ist Ärztlicher Direktor und medizinischer Ge-
schäftsführer der LungenClinic Großhansdorf. 
Auch er ist uns über Videotechnik zugeschal-
tet. - Herr Professor Rabe, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Klaus Rabe: 

Vielen Dank. - Sehr verehrter Herr Präsident 
und sehr verehrte Mitglieder des Parlaments. 
Ich hoffe, ich bin für Sie in Kiel zu hören und zu 
verstehen. 

Präsident Klaus Schlie:  

Das geht phantastisch und hat sofort geklappt. 

Prof. Dr. Klaus Rabe: 

Vielen Dank. - Auch Ihnen noch einmal Dank 
dafür, dass ich zum zweiten Mal in diesem 
Rahmen etwas beitragen darf, was ich natür-
lich herzlich gern tue, weil ich die Diskussions-
grundlage und den Anlass gut verstehe. Sie 
sehen an meinem etwas fahlen Outfit, dass ich 
von meinem Arbeitsplatz aus teilnehme. Das 
ist, glaube ich, auch der Grund, warum Sie 
gerne etwas von meinem Eindruck erfahren 
möchten. 

Ich kann Ihnen sagen, weil wir ja über den Stra-
tegieplan sprechen, dass wir, die wir uns zum 
Teil als sogenannte Experten ja auch schon 
länger kennen, beim Zustandekommen des 
Strategie- und Perspektivplanes letztendlich 
seit über einem Jahr mitberatend und informie-
rend tätig waren. Deshalb ist es wohl auch 
sinnvoll, jetzt einmal stillzustehen und zu sa-
gen, wo man ist. 

Herr Fickenscher hat uns gemahnt, dass wir 
die Regeln einhalten sollten, deshalb an dieser 
Stelle noch einmal von einem Externen: Die 
Tatsache als solche, dass diese Kommunika-
tion mit Ihnen stattfindet, die Tatsache als sol-
che, dass wir Gelegenheit zu diesem Dialog 
haben, weiß ich persönlich extrem zu schät-
zen. Sowohl in den verschiedensten Gremien, 
als auch mit dem Wissenschafts- als auch im 
Sozialministerium, als auch mit dem öffentli-
chen Gesundheitsdienst, überall ist eine sehr 
vernünftige Kommunikationsplattform entstan-
den, die vor einem guten Jahr noch nicht be-
standen hat. Ich glaube, es ist ein extrem gutes 
Zeichen, und so kann und muss man weiter-
machen; denn die Situation wird nicht nächste 
Woche vorbei sein. Auch dafür allen Beteiligten 
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von meiner professionellen Seite der Gesund-
heitsvorsorge aus ein großer Dank und Res-
pekt. 

Es muss allen Leuten klar sein, dass uns ge-
meinschaftlich im Perspektivplan geleitet hat, 
nämlich dass man, wie das Wort schon sagt, 
den verschiedenen Berufsgruppen Perspekti-
ven geben muss. Deshalb glaube ich, dass es 
klug war, als Land Schleswig-Holstein in Vor-
leistung zu gehen und zu sagen: Wir glauben, 
dass man irgendeine Strategie braucht. 

Ich glaube auch, alle Beteiligten sind sich dar-
über im Klaren gewesen, dass das Festlegen 
von Zahlen, Indizes oder eine Mischung der-
selben Stärken und Schwächen hat, die man 
im Kontext sehen muss. Deshalb gibt es dieses 
Kriterium der stabilen Entwicklung über die 
Zeit. Ich glaube, es ist der Wunsch gewesen, 
fixe Daten, R-Wert, Inzidenznummern zu paa-
ren mit der Frage, was in den letzten vier Wo-
chen passiert ist. Kann man sozusagen vorher-
sagen, wie die Entwicklung sich fortsetzen 
wird? Von daher halte ich das nach wie vor für 
einen klugen Plan, und sozusagen etwas, was 
haltbar ist. 

Geleitet wurde das auch - ich glaube, das darf 
ich kurz sagen - aus der Runde der Experten 
von der Idee - - 

(Tonübertragungsstörung) 

Man spürte für die Kitas und Schulen, für den 
Ausbildungsbereich, für den Schulbereich und 
für den universitären Bereich eine besondere 
Sorgfaltspflicht und meinte, da müsse man gu-
cken, was man in diesen Bereichen tun könne; 
denn es herrschte vielleicht der Eindruck, dass 
die Lobby für diese Bevölkerungsgruppen et-
was weniger gut ausgeprägt war als etwa die 
Lobby der Bundesliga und die der Reisebran-
che. Deshalb hat man vielleicht gesagt, auf 
diese Gruppen sollte man ein besonderes Au-
genmerk legen. Das heißt aber nicht, dass an-
dere belanghabende Fragen nicht auch eine 
große Rolle spielen können. 

Für uns als Experten von außen ist aber klar - 
wir sind hier nicht in der Politik -, dass ver-
schiedenste Lobby-Gruppen sehr unterschied-
lich laut sind, und der Bildungssektor, der Kin-
der-, Kita- und Schulsektor schien sozusagen 
einer Unterstützung wert, wenn ich das hier 
persönlich hinzufügen darf. 

Die Frage ist natürlich auch, wie wir uns, was 
die Dynamik angeht, in Zukunft verhalten. Es 
ist richtig, wenn ich Ihnen das aus meiner Per-
spektive des Arbeitenden in einer Gesund-
heitseinrichtung so sagen kann, dass wir es mit 
fallenden Fallzahlen zu tun haben, auch euro-
paweit. Nur, die steigende Abnahme wird im-
mer flacher. Wir sehen tatsächlich, dass die 
Abnahmen flacher werden und dass wir uns 
zum jetzigen Zeitpunkt, seit den letzten Tagen 
in einer gewissen Plateauphase befinden. Das 
beobachten wir natürlich. Wenn man es ge-
nauer betrachtet, dann ist es im europäischen 
Ausland übrigens genauso; das ist tatsächlich 
in Frankreich so, das ist in den Niederlanden 
so, das ist in Belgien so, und das ist auch in 
Portugal so, wo man von ganz anderen Zahlen 
kam. 

Die Frage, die uns immer begleitet hat und die 
auch für Sie für den Perspektivplan wichtig ge-
wesen ist, lautet: Was ist jetzt von den Mutati-
onen zu halten? Insofern muss man zwei 
Dinge sagen, die wichtig sind: Erstens denke 
ich mir - Herr Fickenscher hat es gesagt, und 
ich möchte insoweit meine Unterstützung sig-
nalisieren -: Alle vereinbarten Maßnahmen, die 
wir bisher haben, sind auch für die Mutationen 
geeignet. Punkt! 

Diese Infektion ist halt etwas - - 

(Tonübertragungsstörung) 

Präsident Klaus Schlie: 

Wir haben eine kleine Störung, was den Ton 
angeht - und das Bild. Ich hoffe, dass Herr Pro-
fessor Rabe uns noch hört und er seinen Vor-
trag jetzt vielleicht für einen kleinen Moment 
unterbricht, damit er da, wo er bei der Unter-
brechung aufgehört hat, wieder anschließen 
kann. 

Prof. Dr. Klaus Rabe: 

Eine verständliche und gut kommunizierte 
Strategie des Landes - - 

Präsident Klaus Schlie: 

Herr Professor Rabe, darf ich Sie unterbre-
chen? 
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Prof. Dr. Klaus Rabe: 

Aber wir müssen aus der Sicht des sogenann-
ten Experten - ich bitte dies cum granu salis zu 
sehen - Folgendes wissen: Die Begeisterung 
für die Testungen hat nicht nur einen wissen-
schaftlichen Hintergrund. Ich kann mir vorstel-
len, dass das auch eine politische Motivations-
größe hat; denn in den letzten vier Wochen 
sind weder die Teste besser geworden noch 
gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse, 
und die Einschränkungen gelten nach wie vor. 

Kann das also ein Baustein sein? - Ja. Aber wir 
müssen extrem aufpassen - Herr Fickenscher 
hat es gesagt -; die Dinger müssen verfügbar 
sein, es muss machbar sein, und Sie müssen 
sich darüber im Klaren sein, dass bei einem 
Test, der im positiven Fall eine Sensitivität von 
90 % hat, bei 10.000 Testungen 1.000 Perso-
nen den öffentlichen Gesundheitsdienst be-
schäftigen werden. 

Da muss man in der Abwägung der Dinge tat-
sächlich fragen, wie man da hinkommt. Ich 
finde, das ist eine wesentliche Fragestellung, 
die uns beschäftigen sollte. 

Schließlich und endlich noch einmal zurück zu 
meinem fahlen Kittel. Wenn ich die Klinikland-
schaft anschaue, muss ich sagen: Wir haben in 
den letzten Monaten im Land Schleswig-Hol-
stein sehr viel Solidarität erfahren. Die Cluster-
bildung unter den Krankenhäusern hat gut 
funktioniert, und wir sind zu keinem Zeitpunkt 
tatsächlich komplett vor die Wand gefahren, 
weil wir uns untereinander geholfen haben. 
Dank an alle und Dank auch für die Unterstüt-
zung struktureller Art, etwa in Form von Beat-
mungsgeräten, Informationen und dem Führen 
von Kampagnen. Deshalb sagt der Kliniker in 
mir: Ich bin schon bereit dazu, dass wir be-
stimmte Perspektiven aufzeigen müssen. Es 
kann sein, dass wir fokal Erkrankungen haben 
werden. Das schaffen wir; das glaube ich nach 
wie vor. Ich bin da sehr optimistisch. Die Lun-
genklinik sieht diese Patienten. Herr Rupp, der 
noch kommt, sieht das auch. Aber wir müssen 
gemeinsam aufpassen, dass wir dieses Schiff 
auf so einem Mittelkanal halten, und Vorsicht 
ist geboten.  

Das ist das, was ich dazu erst einmal sage. - 
Ich bedanke mich für Ihre freundliche Aufmerk-
samkeit. 

Präsident Klaus Schlie: 

Wir bedanken uns für Ihren Vortrag. Wir hatten 
eine ganz kurze Unterbrechung Ihres Vortrags. 
Aber ich denke, das ging sehr schnell. Wir ha-
ben dann gleich wieder zuschalten können. 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. 

Als weiteren Fachmann in diesem Themen-
block darf ich jetzt Ihnen, Herr Professor 
Dr. Jan Rupp, ebenfalls über Video zugeschal-
tet, das Wort erteilen. Professor Rupp ist Direk-
tor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie 
am Campus Lübeck. Ich darf Ihnen jetzt, sofern 
die Technik es zulässt, das Wort erteilen. 

Prof. Dr. Jan Rupp: 

Auch ich hoffe, dass ich aus Lübeck zu hören 
bin.  

Präsident Klaus Schlie: 

Ja, das ist so. 

Prof. Dr. Jan Rupp: 

Danke für die Rückmeldung. - Herzlichen 
Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, mich 
hier inhaltlich einzubringen. Als letzter Redner 
des ersten Blocks möchte ich nicht viel Redun-
danz bringen. Viele Dinge sind aus meiner 
Sicht schon richtig genannt worden. Dem kann 
ich nur zustimmen. 

Ich möchte vielleicht noch einmal einen Schritt 
zurückgehen und sagen: Wenn ich an Weih-
nachten das Angebot bekommen hätte, dass 
wir im Februar mit einer Inzidenz von unter 50 
bundesweit agieren, dann hätte ich da einge-
schlagen und gesagt: Das nehme ich! - Ich 
sage das ganz bewusst so; denn damals gab 
es den Diskussionsstand, was die sogenannte 
zweite Welle angeht, ob das ein Tsunami wird 
oder nicht. Ich bin eigentlich gegen solche 
Kraftwörter, weil sie in erster Linie Angst schü-
ren und vielleicht auch die Sorge vor etwas 
ausdrücken, was wir selber wissenschaftlich 
gar nicht ganz konkret benennen können, au-
ßer dass wir auch eine gewisse Sorge haben. 
Sie sehen das ja auch an diesem Inzidenzwert, 
der dann auf 35 heruntergesetzt wurde, weil 
man einfach diese Sorge wissenschaftlich 
nicht ganz genau fassen kann. So will ich das 
einfach einmal stehen lassen.  
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Man sagt: Bisher waren wir bei 50 eigentlich 
ganz sicher. Wir glaubten, dass wir das in der 
Nachverfolgung ganz gut hinkriegen. Jetzt 
kommt eine neue Variable dazu, das ist diese 
Mutante, und möglicherweise fliegt uns das um 
die Ohren. Ich glaube, dass gerade dann ein 
nüchterner Blick auf die Sachlage hilfreich ist. 
Denn der Switch der Mutationen, wenn man so 
will, zum Beispiel in Dänemark oder auch in an-
deren Ländern, ist ein natürlicher Prozess. Den 
erwarten wir so immer wieder. Den gab es 
auch im Herbst, wenn man sich die genomi-
schen Daten anguckt, wenn auch nicht ganz so 
prominent, wie wir das jetzt mit der britischen 
Variation haben. Dennoch gibt es fallende Zah-
len, weil die Maßnahmen eigentlich stimmen. 

Wir sehen aber auch, wenn diese Mutante bei 
einem Ausbruchgeschehen vorherrscht, dann 
haben wir ein - ich würde es einmal so nennen 
- wenig verzeihendes Virus, noch weniger ver-
zeihend, als es bisher schon der Fall war. Es 
ist auch bisher nicht gelungen, bei Grippe-Aus-
brüchen im Februar/März auf eine Nullinzidenz 
zu kommen, obwohl Leute geimpft waren und 
obwohl gewisse Schutzmaßnahme in den 
Krankenhäusern eingehalten wurden. Auch 
diesbezüglich gab es im Krankenhaus Anste-
ckungen. Das darf man einfach einmal so sa-
gen. Das heißt, es ist einfach eine Hybris zu 
glauben, wir kämen in der aktuellen Situation 
auf eine Nullinzidenz. Das ist meine persönli-
che Meinung.  

Ich bin deshalb auch sehr dankbar dafür, dass 
am heutigen Tag neben den rein infektiolo-
gisch-virologischen Meinungen weitere Mei-
nungen dazu gehört werden, dass es darum 
geht, wie man das Ganze einpackt in eine Per-
spektive, in einen Plan, der zulässt, dass ge-
sellschaftliches Leben, Schule und so weiter 
möglich sind unter einem Restrisiko, das wir, 
glaube ich, tragen müssen. Dieses Restrisiko - 
das hat Herr Rabe gerade auch als Kliniker mit 
angesprochen - heißt natürlich, dass die erfor-
derlichen Kapazitäten im Krankenhaus vorhan-
den sind.  

Es heißt aber auch Folgendes: Sprechen wir 
zum Beispiel einmal kurz über Lübeck, wo wir 
in den letzten zwei, drei Wochen höhere Inzi-
denzen hatten und zum Teil dadurch gehindert 
waren, dass wir noch zu viele Einträge in Al-
ten- und Pflegeheimen hatten und noch zu 
viele Mitarbeiter in Quarantäne hatten. Es kom-
men Krankenkassendaten heraus, die zeigen, 

dass natürlich das die Hochrisikogruppe der 
Bevölkerung ist, die häufiger positiv getestet 
wird, häufiger ausfällt. All das hat miteinander 
zu tun, dass man dann auch die Kapazitäten 
herunterfahren muss in so einer Pandemie. Ich 
will damit sagen: Man muss noch gezielter auf 
die Risikogruppen schauen, wie es ja jetzt 
auch mit den Impfungen gemacht wird, aber 
man muss auch die Teststrategie noch einmal 
anfassen.  

Die niedergelassenen Labors haben momen-
tan eine Auslastung von 45 bis 50 % für die 
hochempfindlichen PCR-Testungen. Mir ist 
nicht ganz klar, warum wir, obwohl wir im letz-
ten Herbst immer davon gesprochen, dass der 
Aufbau der PCR-Kapazitäten ein hohes Gut ist, 
an diese Kapazitäten jetzt nicht rangehen und 
sagen: Wenn wir jetzt gewisse Schritte in der 
Öffentlichkeit wieder zulassen wollen - ich 
glaube, es gibt in dieser Perspektive wenig Dis-
kussion dagegen -, dann müssen wir diese 
Ressourcen nutzen - gegebenenfalls finanziell 
unterstützt; das müssen andere entscheiden. 
Ich bin nur für die wissenschaftliche Einschät-
zung da und sage, da gibt es hochempfindliche 
Tests, die mir sehr schnell und sehr akkurat sa-
gen können: Ist da jemand infiziert oder nicht? 

Das würde ich - da würde ich meinen Vorred-
nern absolut zustimmen - erst einmal priorisie-
ren gegenüber diesen Antigentests, die durch-
aus ihren Platz finden können. Aber ich warne 
so ein bisschen davor, es wie bei den FFP2-
Masken zu halten, sich also erst einmal hinzu-
stellen und zu sagen, das ist unsere Lösung, 
die FFP2-Maske löst unser Problem. Denn das 
ist genauso wie bei diesen Antigentests nicht 
der Fall. Wenn die Leute die falschen Schlüsse 
daraus ziehen und sagen, ich habe einen ne-
gativen Test, ich kann mich am Wochenende 
in einer größeren Gruppe treffen, dann kann es 
passieren, dass am Montag das Fieber kommt, 
und dann wissen wir, dass alles, was die letz-
ten zwei Tage war, eben doch ein Risikokon-
takt war, obwohl am Freitag der Antigentest ne-
gativ war. 

Deshalb sind aus meiner Sicht die Kontaktbe-
schränkungen ganz wichtig. Ich würde es nicht 
ganz so sehen, was den Tourismus angeht. 
Tourismus war für mich im Herbst vor allem Fa-
milientourismus, genauso wie es auch an 
Weihnachten und an den Feiertagen der Fall 
war. Das heißt, den Tourismus sollte man sich 
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noch einmal gesondert für die Ostertage an-
schauen. Aber Familienkontakte und Risiko-
kontakte im Sinne von Ausbruchgeschehen 
sollten genau begleitet werden.  

Ich wurde damals viel gefragt: Warum ist es in 
Lübeck im Vergleich zu Kiel so schlecht? Wa-
rum sind die Fallzahlen so hoch? Ich habe im-
mer gedacht, wartet doch mal zwei, drei Wo-
chen ab, bis die Ausbruchgeschehen, die wir 
hier haben, die sehr klar umschrieben waren, 
durch sind. Was wir sehen, ist noch eine Inzi-
denz von 60. Das ist noch nicht super. Aber 
das wird auch in Flensburg wieder so sein. Es 
ist hart für die Region, extrem hart. Aber die 
Maßnahmen, mit denen man es wieder herun-
terbringt, kennen wir.  

Deswegen glaube ich schon - das ist ja in die-
sem Perspektivplan vorgesehen -, dass es 
Ausnahmen in die andere Richtung geben 
muss, nämlich Verschärfungen, dass wir aber 
nicht die Akzeptanz der Maßnahmen aus dem 
Blick verlieren dürfen; das ist noch einmal wich-
tig. Die Vorhersagen, die wir auf der Basis von 
mathematischen Modellen, virologischen Er-
kenntnissen am Ende in der Epidemiologie 
treffen, müssen von der Bevölkerung getragen 
werden.  

Wenn die Bevölkerung da nicht mehr mit-
macht, dann wird in diesem mathematischen 
Modell ein Faktor richtig schlecht, nämlich die 
Akzeptanz. Wenn 30 % weniger mitmachen, ist 
das genauso schlimm, wie wenn die Variante 
30 % mehr ansteckend ist. Das können Sie in 
jedem Modell so viel hin- und herschieben, wie 
Sie mögen.  

Deswegen müssen wir einen vernünftigen Mit-
telweg finden und aus meiner Sicht verantwort-
bare Schritte mit einem entsprechenden be-
gleitenden Testkonzept ermöglichen, damit wir 
uns auf diesem Level, das momentan durch-
aus auch medizinisch vertretbar ist, auch für 
die Krankenhäuser, in den Sommer hineinret-
ten können, wenn wir dann hoffentlich eine hö-
here Impfprävention in der Bevölkerung er-
reicht haben. - So weit erst einmal von meiner 
Seite. Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Ganz herzlichen Dank auch Ihnen für Ihre Aus-
führungen. - Wir kommen jetzt zur ersten Fra-
gerunde der Abgeordneten. Im Ältestenrat ist 

vereinbart worden, dass jede Fraktion und der 
Zusammenschluss der Abgeordneten der AfD 
in der Reihenfolge ihrer Größe pro Fragerunde 
circa 1,5 Minuten Redezeit hat, um Fragen zu 
formulieren. Ich rufe jeweils die politische Par-
tei beziehungsweise die Fraktion auf. Die Fra-
gestellerin/der Fragesteller möge dann bitte ih-
ren beziehungsweise seinen Namen nennen; 
denn das liegt hier bei uns nicht vor. Da wir das 
durch die unterschiedlichen Fragestellungen 
entweder hier im Plenarsaal oder durch Video 
auch nicht sofort bemerken können, wer dran 
ist, wäre es für die Öffentlichkeit nett, wenn die 
jeweilige Fragestellerin/der jeweilige Fragestel-
ler den Namen noch einmal nennt. 

Dann rufe ich zuerst eine Vertreterin oder ei-
nen Vertreter der Fraktion der CDU auf. 

Hans Hinrich Neve [CDU]: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
habe einmal eine Frage an Frau Dr. Barth. 
Restaurants, Gastronomie, Frisöre, das sehen 
Sie alles als unproblematisch an im Gegensatz 
zu den privaten Kontakten. Da ist natürlich ers-
tens die Frage: Wie kann man das regeln?  

Zweitens. Noch viel wichtiger ist die Überwa-
chung. Hier ist natürlich immer das Problem, 
dass man in private Rechte eingreift, was auch 
für uns äußerst problematisch ist. 

An die Professoren die Frage: Die Senioren-
heime sind überwiegend durchgeimpft, trotz-
dem kommt es zu Ausbrüchen, allerdings mit 
sehr abgemilderter Symptomatik. Inwiefern 
gibt es weiterhin eine Ansteckungsgefahr? 
Darüber habe ich auch in den Medien bisher 
nichts lesen können. Ist die Impfung also nur 
eine Vorbereitung des Körpers auf den Kampf 
mit dem Virus? 

Dann kommen die Mutationen: Wie viele wer-
den noch kommen? Mittlerweile haben wir ja 
drei auf dem Tablett. Wir wissen es von der 
Grippeinfektion: Früher hatten wir die Drei-
fachimpfung, jetzt haben wir die Vierfachimp-
fung, und trotzdem kommen bei der Grippe im-
mer neue Mutationen hinzu. Was erwartet uns 
in dem Bereich? - Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Jetzt kommt die SPD-Fraktion an die Reihe. 
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Birte Pauls [SPD]: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Namen 
der SPD-Fraktion möchte ich mich ganz herz-
lich für Ihre Ratschläge bedanken. Viele Fra-
gen von uns haben sich im Laufe Ihrer Vorträge 
schon erledigt, trotzdem bleiben für uns noch 
einige Gedanken übrig, die ich gern erläutern 
möchte. 

Wir haben uns die Frage gestellt, welche Indi-
katoren die Grundlage für die Einstellung eines 
Stufenplans sind und welche am wichtigsten 
sind, um Szenarien wie Öffnungsschritte oder 
Einschränkungen festzulegen. Wie können 
diese Faktoren, zum Beispiel auch psychische 
Auswirkungen, festgelegt werden? Ich ver-
nahm das Raunen im Raum, als Frau Dr. Barth 
sagte, man solle die Kontaktbeschränkungen 
bis zum Herbst fortführen. Das wird nicht nur 
uns hier sehr betreffen, sondern auch in der Öf-
fentlichkeit wieder eine breite Diskussion her-
vorrufen. Damit müssen wir ganz behutsam 
umgehen. 

Wie können wir regionale Unterschiede in den 
Inzidenzen in einem Stufenplan besser berück-
sichtigen, sodass wir nicht eine Magnetwirkung 
haben - im Handel zum Beispiel -, gleichzeitig 
aber Kitas und Schulen in regionaler Verant-
wortung öffnen? Da braucht es noch ausrei-
chend Antworten. 

Dann noch die Frage, die wir auch in der ersten 
Expertenanhörung diskutiert haben: Wie sind 
die Gesundheitsämter mittlerweile aufgestellt? 
Was hat sich im Verhältnis zum November ge-
ändert? 

Dann würde ich gern die Vorschläge des Per-
spektivplans der Landesregierung für diese 
Kontaktregeln, die ja nicht umgesetzt worden 
sind, betrachten. Welche Werte können wirk-
lich Richtwerte sein, um mehr Kontakte zuzu-
lassen - im Gegensatz zu dem, was Sie eben 
gesagt haben? 

Sehr gefreut hat mich auch der Vortrag von 
Herrn Dr. Rupp zum Thema Testen, weil auch 
wir der Meinung sind, dass das ein Baustein 
sein kann. - Für diese Runde bedanke ich mich 
damit erst einmal. 

Präsident Klaus Schlie: 

Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Dr. Marret Bohn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 

Auch im Namen der Grünen-Fraktion ganz 
herzlichen Dank an die Expertinnen und Exper-
ten. Erst einmal vielen Dank für Ihre Beratung; 
das ist für uns als Parlament sehr wichtig. Denn 
wir werden uns in den nächsten Wochen aus-
führlich mit dem Perspektivplan auseinander-
setzen. Ich habe drei Aspekte, die uns in den 
Diskussionen sehr beschäftigen. 

Erstens die Testung und das Testregime. Ich 
habe gerade gehört, dass es noch PCR-Kapa-
zitäten gibt. Hier gäbe es für uns also noch Luft 
nach oben. Da stellt sich die Frage: Wie kön-
nen wir hier schrittweise vorgehen, damit wir 
Frau Dr. Barth und die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht mit ganz vielen Tests überrennen? 

Zweitens. Ich glaube, uns alle hier im Parla-
ment eint das große Anliegen, Schulen und 
Kitas zu öffnen. Gibt es hier aus Ihrer Sicht 
noch Hinweise, die Sie uns mitgeben möch-
ten? Ich hatte den Eindruck, dass die techni-
schen Probleme dazu geführt haben, dass Pro-
fessor Rabe, als er dazu gerade etwas sagen 
wollte, abgeschnitten wurde. Das würde mich 
interessieren. 

Drittens. Was uns in den letzten Tagen beson-
ders auch im Sozialausschuss sehr beschäftigt 
hat, ist die Situation in Flensburg und in Schles-
wig-Flensburg, nämlich die Ausbreitung der 
britischen Mutante B.1.1.7. Gibt es dort aus Ih-
rer Sicht noch besondere Punkte, die wir bei 
der Umsetzung des Perspektivplans berück-
sichtigen müssen? 

Präsident Klaus Schlie: 

Nun hat die FDP-Fraktion das Wort. 

Dennys Bornhöft [FDP]: 

Vielen Dank, Herr Landtagspräsident, und vie-
len Dank an die Experten für die Beiträge, auch 
im Namen der FDP-Fraktion. Ich habe in dieser 
Runde drei Fragekomplexe. 
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Zuerst einmal zum öffentlichen Gesundheits-
dienst. Wir haben im letzten Jahr die 50er-Inzi-
denz politisch vorgegeben, weil das seinerzeit 
die Grenze gewesen ist: 50 Neuinfektionen pro 
100.000 Personen innerhalb einer Woche. Ab 
dann kippt die Kontaktnachverfolgungsmög-
lichkeit bei den Gesundheitsämtern. Uns 
würde interessieren, wie sich diese Grenze 
aufgrund von organisatorischen und personel-
len Verbesserungen, die seitdem stattgefun-
den haben, verändert hat. Ich denke hier auch 
an digitale Elemente. 

Letztes Mal hatten Sie auch gesagt, dass es 
Probleme mit Medienbrüchen zwischen analo-
gen und digitalen Komponenten, beispiels-
weise zwischen Testlaboren und der Nachver-
folgung, gibt. Da würde mich interessieren: 
Gibt es weiterhin solche Medienbrüche, die im 
Zweifelsfall ja auch zu Zeitverzug führen? Und: 
Wie ist der Einsatz von SORMAS? Das ist ja 
eine bundesweite Vorgabe der Ministerpräsi-
dentenkonferenz gewesen. 

Dann habe ich vernommen, dass es in dieser 
Runde unterschiedliche Einschätzungen zur 
etwaigen dritten Welle gibt. Frau Barth hat da-
rum gebeten, die Kontaktbeschränkungen so, 
wie wir sie derzeit haben, bis zum Herbst fort-
zuführen. Mich würde interessieren, wie das 
Herr Fickenscher, Herr Rupp und Herr Rabe 
aus ihrer Warte einschätzen. 

Vorhin war der eine Kollege leider ein bisschen 
abgeschnitten: Es gibt unterschiedliche Be-
richterstattung und Studien zur britischen Vari-
ante hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit. Klar, 
wenn mehr Leute aufgrund einer höheren In-
fektiosität angesteckt werden, haben in abso-
luten Zahlen natürlich auch mehr Leute schwe-
rere Verläufe. Mich würde aber interessieren, 
ob nicht nur mehr Personen angesteckt wer-
den, sondern ob diese Variante, die ja nun 
auch in Deutschland angekommen ist, auch 
prozentual für mehr schwerere Verläufe und 
mehr Sterbefälle sorgt. Oder ist es bisher nur 
so, dass mehr Leute angesteckt werden? Ich 
glaube, das wäre für die weitere Debatte eine 
ganz wichtige Information. 

Präsident Klaus Schlie: 

Nun hat ein Vertreter des SSW, des Süd-
schleswigschen Wählerverbands, das Wort. 

Lars Harms [SSW]: 

Auch von meiner Seite aus vielen Dank für die 
Ausführungen. - Bei Herrn Rabe gab es leider 
einen Abbruch in der Verbindung, als er gerade 
über die Tests sprach. Es wäre für uns ganz 
wichtig zu erfahren, welche Teststrategie wir 
eigentlich verfolgen sollten. Hintergrund ist bei 
uns natürlich der Gedanke, dass es in Däne-
mark relativ gut läuft: 15,6 Millionen Tests für 
5 Millionen Bürger. Alles läuft dort auf freiwilli-
ger Basis. Sobald ich mich mit jemandem tref-
fen will, kann ich mich testen lassen und sicher-
stellen, dass ich selber nicht positiv bin, sodass 
das Risiko nach meiner Auffassung geringer 
einzuschätzen ist als bei uns, wo man sich 
auch ohne Test einfach trifft. Deshalb die 
Nachfrage: Welche Strategie sollten wir verfol-
gen? 

Natürlich finde ich es eine Kernfrage, über die 
wir politisch reden werden: Wie stehen Sie zur 
Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie? 
Wir haben ja eben schon gehört, dass diese 
durchaus geöffnet werden könnten, weil die 
Relevanz in Bezug auf die Ausbreitung des Vi-
rus anscheinend nicht so hoch wäre. Deshalb 
gleich die Nachfrage: Unter welchen Bedingun-
gen sollten wir es tun? 

Herr Rupp hat gesagt, man müsse Tourismus 
differenziert sehen, Familienbesuche seien ir-
gendwie schwierig. - Plädieren Sie dafür, dass 
man als Einzelreisender oder zu zweit ir-
gendwo hinreisen kann und man das auf diese 
Art und Weise begrenzen sollte, oder wie war 
die Bemerkung, den Tourismus differenziert zu 
sehen, zu verstehen?  

Eine letzte Frage, weil sie sehr aktuell ist: Ab 
Sonnabend gilt ja eine nächtliche beziehungs-
weise eine abendliche Ausgangssperre in 
Flensburg. Wie ist Ihre Auffassung dazu? Nützt 
es wirklich etwas, dass man zwischen 21 Uhr 
abends und 5 Uhr morgens in Flensburg das 
Haus nicht mehr verlassen darf? Nützt es wirk-
lich etwas dafür, die Pandemie einzugrenzen? 
Oder sind nach Ihrer Auffassung in solchen 
Fällen wie in Flensburg andere Maßnahmen 
notwendig?  

Präsident Klaus Schlie: 

Nunmehr hat ein Vertreter des Zusammen-
schlusses der Abgeordneten der AfD das Wort. 
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Claus Schaffer [AfD]: 

Auch für die AfD möchte ich mich gern bei den 
Experten für die bisherigen Auskünfte bedan-
ken. Wenn man zum Schluss drankommt, sind 
viele Fragen bereits gestellt worden. Auch 
mich interessiert in der Tat die Frage, inwieweit 
Impfungen und Infektiosität tatsächlich vonei-
nander abhängen können. Ich glaube, das ist 
zu Beginn schon gefragt worden. Interessant 
ist auch, inwieweit Impfungen wirklich Einfluss 
haben und Erleichterungen bringen können. 

Dann ist mir die Bemerkung von Herrn 
Dr. Rupp im Ohr geblieben. Als Lübecker habe 
ich natürlich das Lübecker Infektionsgesche-
hen betrachtet und festgestellt, dass wir hier 
auch kurzzeitig sehr hohe Inzidenzwerte hat-
ten, vielfach auf lokale, eng begrenzte Infekti-
onsgeschehen zurückzuführen. Herr Dr. Rupp 
hat auch Flensburg in dem Zusammenhang er-
wähnt. Vielleicht können wir hier noch einmal 
ein bisschen genauer erfahren, was in Flens-
burg tatsächlich an Infektionsgeschehen zu-
grunde zu legen ist, um diese hohen Inzidenz-
werte zu erklären. Das spielt ein bisschen in die 
Frage von Herrn Harms mit hinein, inwieweit 
dann zum Beispiel auch regionale Maßnahmen 
hilfreich sein können.  

Ich meine, einen gewissen Widerspruch in der 
Frage Tourismus und Infektionstreiber heraus-
gehört zu haben. Frau Dr. Barth hat etwas 
dazu gesagt, Herr Dr. Rupp hat etwas gesagt. 
Vielleicht können wir auch hier noch einmal die 
Abgrenzung allgemeiner Tourismus, Tages-
tourismus, Familientourismus ein bisschen ge-
nauer beleuchten, weil mir auch das für zu tref-
fende Maßnahmen wichtig erscheint. Das wäre 
es erst einmal; vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank für diese Fragenkomplexe. 
Das sind nun doch sehr viele. Wir müssen 
schauen, dass wir das im Zeitrahmen einiger-
maßen hinbekommen. Wir gehen der Reihen-
folge nach vor, in der wir vorhin auch die Vor-
träge gehört haben. Ich würde dann Sie, Frau 
Dr. Barth, zuerst bitten, auf die Fragen zu ant-
worten, die Sie betreffen oder die für Sie wich-
tig sind. - Bitte schön. 

Dr. Alexandra Barth: 

Vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Zu-
nächst die Eingangsfrage zu Überwachung 
und Eingriffen in den privaten Bereich: Mir ist 
durchaus klar, dass das ein sehr sensibler Be-
reich und ein hohes Rechtsgut ist. Dennoch ist 
das ganz entscheidend in der Beherrschung 
der dritten Welle, die kommen wird. Ich habe 
mich da missverständlich ausgedrückt. Ich 
meine nicht, dass wir die jetzige Kontaktbe-
schränkung mit einer Person außerhalb des 
Haushalts aufrechterhalten sollten, sondern 
die Zwei-Haushaltsregel mit maximal fünf Per-
sonen, wie sie im Perspektivplan vorgeschla-
gen worden ist, sie aber bei einer Inzidenz von 
unter 35 nicht lockern sollten. 

Dann kam die Frage, an welchen Indikatoren 
oder Faktoren man sich orientieren kann. Da 
ist es in der Tat so, dass die Verbreitung der 
Mutationen eine große Rolle spielt und auch 
die Art, wie die Inzidenz zustande kommt. Das 
ist auch schon mehrfach erwähnt worden. 
Wenn es ein diffuses Geschehen ist wie aktuell 
in Flensburg, dann kann man es nicht auf we-
nige Einrichtungen oder einzelne Betriebe be-
grenzen. Da ist es inzwischen eine Durchseu-
chung.  

Da komme ich gleich zu der Ausgangssperre - 
die Frage kam ja später -: Ja, die Ausgangs-
sperre macht dort Sinn, weil die dortige große 
Verbreitung, die wir jetzt haben, unserer Er-
kenntnis nach auf illegale Silvesterpartys zu-
rückzuführen ist. Das illegale Partygeschehen 
birgt ein großes Risiko, und das bekommt man 
mit Ausgangssperren am besten in den Griff. 
Wenn unkontrollierte abendliche Treffen unter-
bunden werden, ist das sinnvoll, und das ist 
auch aus meiner Sicht in Flensburg sinnvoll. 

Zu den regionalen Unterschieden: Wir sehen 
gerade am Beispiel Flensburg, dass es wichtig 
ist, die zu beachten. Im Mittel in Schleswig-Hol-
stein sind wir im grauen Bereich, also zum 
Glück im Moment bei geringer Inzidenz. In 
Flensburg steigt das Infektionsgeschehen. 
Deshalb muss man unterschiedlich eingreifen. 
Da wäre mein Rat, auf die Fachleute, auch die 
Fachleute im Gesundheitsministerium, zu hö-
ren, die wirklich ein scharfes Auge darauf ha-
ben und wo auch eine große Kompetenz liegt, 
das einzuschätzen. 
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Zur Frage, wie die Gesundheitsämter aufge-
stellt sind, kann ich Folgendes sagen: Ich habe 
mir im Herbst ja gewünscht, eine elektronische 
Anbindung der Labore an die Ämter zu schaf-
fen. Das ist erfolgt. Das ist sehr gut. Es war 
schon immer so, dass, wenn irgendetwas beim 
Gesundheitsamt war und elektronisch einge-
speist war, das elektronisch weiterbearbeitet 
wurde. Wir waren digitalisiert, und auch die 
Meldewege ans Land und ans RKI waren digi-
talisiert, aber die Einspeisung zu uns erfolgte 
im Herbst noch per Fax und jetzt zum Glück 
über ein neues System - das heißt DEMIS - 
elektronisch. Das ist ein großer Schritt nach 
vorne.  

Ich greife da, wo wir gerade bei Digitalisierung 
sind, noch die Frage nach SORMAS auf: In 
Schleswig-Holstein arbeitet nur ein Gesund-
heitsamt mit SORMAS. Das liegt daran, dass 
dieses Gesundheitsamt vorher kein eigenes 
System hatte. Die anderen Ämter haben sehr 
gut funktionierende elektronische Datenverar-
beitungssysteme, mit denen wir jetzt gut klar-
kommen. Es wäre fatal, jetzt mitten im Gesche-
hen umzustellen.  

Man kann gern darüber nachdenken, das 
Ganze zu harmonisieren oder noch bessere 
Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Programmen zu schaffen. Das ist alles mög-
lich. Aber wir müssen uns im Moment auf die 
Gefahrenabwehr konzentrieren und sollten uns 
derzeit nicht mit technischen Umstellungen be-
schäftigen, die jetzt nicht notwendig sind. Das 
sage ich ganz klar. In Schleswig-Holstein funk-
tioniert es sehr gut, die elektronische Anbin-
dung funktioniert sehr gut.  

Was wir uns noch wünschen würden, wäre 
eine elektronische Einspeisung von Kontaktda-
ten, wenn Veranstaltungen wieder erlaubt wer-
den oder Gastronomie eröffnet und so weiter. 
Da gibt es unserer Meinung nach inzwischen 
recht gute Apps, wo man sich als teilnehmende 
Person elektronisch über das Smartphone re-
gistrieren kann. Die Daten werden verschlüs-
selt abgelegt, und die Gesundheitsämter kön-
nen die bei Bedarf dann abrufen. Da gibt es 
sehr gute Entwicklungen. Das wäre noch et-
was, was wir uns wünschen, wenn jetzt die 
Gastronomie wieder aufmacht, dass solche 
Apps genutzt würden.  

Immer wieder die Frage zu Testungen: Testun-
gen sind ein zweischneidiges Schwert. Die me-
dizinische Sicht ist, dass anlasslose Tests viele 
Risiken in sich bergen. Das eine ist, dass es 
relativ viele falsch Positive gibt. Das erleben wir 
zum Beispiel, wenn wir positive Antigentests in 
einem Heim haben. Da können wir uns nicht 
erlauben, nichts zu tun, denn der Befund 
könnte zutreffen. Das heißt, wir machen bei ei-
nem Heim ein Belegungsstopp, ein Aufnahme-
stopp, wir machen große Quarantäneanord-
nungen, und zwei Tage später kommt das Er-
gebnis des PCR-Tests, und der ist negativ.  

Ein Beispiel dafür hatten wir letzte Woche in 
Neumünster. Da gab es zwölf falsch positive 
Antigentests in einem einzigen Heim. Das 
macht unsinnige Arbeit, auch im medizinischen 
Bereich und in den Pflegeheimen. Die haben 
wirklich genug zu tun.  

Was Tests durch Laien angeht, hat Herr Pro-
fessor Fickenscher schon die Abnahme-
schwierigkeit angesprochen. In der Tat, wenn 
ein Test nicht 100 % richtig abgenommen wird, 
ist das Risiko nicht sicher und der Test im Zwei-
fel auch falsch negativ. Wenn Menschen ein 
negatives Ergebnis haben, glauben sie: Okay, 
heute Abend bin ich nicht ansteckend, heute 
Abend mache ich Party, oder heute besuche 
ich meine Freunde. 

Das Ergebnis kann aber falsch negativ sein, 
weil die Abnahme falsch war, oder der Test ist 
auch so häufig falsch negativ. Auch bei einem 
negativen Ergebnis muss man alle Hygienere-
geln einhalten. Dann kann man den Test aber 
auch gleich weglassen, der bringt mich ja nicht 
weiter. Die Tests sind nicht sicher genug, um 
zu sagen: Wenn er negativ ist, dann bin ich 
nicht ansteckend.  

Die 50er-Inzidenz ist dahin gehend relativ sinn-
voll, wenn man die Leistungsfähigkeit der Ge-
sundheitsämter betrachtet. Darüber ist die 
Kontaktpersonennachverfolgung nur noch ein-
geschränkt möglich. Ich habe einmal die Wo-
che eine Telefonkonferenz mit allen meinen 
Länderkolleginnen und -kollegen. Aus einem 
Bundesland wurde gestern gesagt, bei ihnen 
könne man langsam wieder anfangen, verein-
zelt Kontaktpersonen nachzuverfolgen. Ich 
sage jetzt nicht, welches Bundesland das war, 
aber es ist eines mit einer höheren Inzidenz, 
als wir sie haben. Dort, wo die Inzidenz deutlich 
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über 100 liegt, kann die Kontaktpersonennach-
verfolgung nur noch vereinzelt durchgeführt 
werden. 

Wir haben in Schleswig-Holstein das gute Sys-
tem, dass die Gesundheitsämter durch die 
Bundeswehr unterstützt werden. Das hilft uns 
sehr. Da haben wir auch Möglichkeiten, nach 
Bedarf noch mehr Personal anzufordern. Das 
können wir dynamisch gestalten, je nach dem 
aktuellen Geschehen. 

Dafür sind wir dankbar. Wir hoffen, dass es 
weiter bestehen bleibt. Wir haben für die Kon-
taktpersonennachverfolgung extra Personal 
vom Land finanziert bekommen, vielen Dank 
dafür. Uns erreichen Signale, dass das auch in 
diesem Jahr fortgesetzt werden soll. Das wäre 
sehr hilfreich, weil wir dann eingearbeitetes 
Personal weiterbeschäftigen könnten. Wir be-
kommen über das RKI noch weitere soge-
nannte Containment Scouts für die Kontaktper-
sonennachverfolgung. Auch da ist uns in Aus-
sicht gestellt, dass dies verlängert wird und wir 
noch mehr bekommen. Das freut uns sehr. Wir 
hoffen, dass es so kommt, wie es angekündigt 
ist. 

Zur britischen Variante und zu den schwereren 
Verläufen würde ich gern an die Kliniker ver-
weisen. Wir können vom öffentlichen Gesund-
heitsdienst aus nur sagen: Die Variante ist in 
der Praxis eindeutig sehr viel ansteckender. 

Der Tourismus ist aus meiner Sicht differen-
ziert zu betrachten. Ich stimme Professor 
Dr. Fickenscher zu, dass der Tourismus uns 
das Genick gebrochen und die zweite Welle 
gebracht hat. Es war aber nicht der Tourismus 
innerhalb Deutschlands, sondern der Touris-
mus mit Einschleppung der Viren aus dem 
Ausland. Wir hatten quasi über den ganzen 
Sommer eine Nulllage. In meinem Zuständig-
keitsbereich gab es zwei Monate lang nicht ei-
nen einzigen Fall. Dann kamen die Ferien, und 
wir haben es alle zusammen verschlafen. Wir 
haben erst Maßnahmen ergriffen, als die Fe-
rien schon eine Woche vorbei waren. Da waren 
die Infektionen eingeschleppt, die dann ihren 
Lauf genommen haben. Es kamen noch ein 
paar Coronapartys und Anti-Masken-Demos 
dazu, und dann hatten wir den Salat. 

Wenn sich eine Familie eine Ferienwohnung 
auf Föhr mietet, habe ich wenig Bedenken, 
wenn sie sich an die Regeln hält. Schwierig ist 

es, wenn wir Auslandstourismus machen und 
dann die Rückkehrenden nicht hinreichend 
überwachen, wie es im Herbst geschehen ist. 
Da sehe ich bei der Quarantäneverordnung für 
Einreisende noch Nachbesserungsbedarf. Da 
haben wir das Problem, dass die mit dem Auto 
Einreisenden nicht genügend kontrolliert wer-
den. Viele reisen ein und lassen sich nicht re-
gistrieren. Viele Menschen kommen aus Hoch-
inzidenzgebieten im Ausland und können nicht 
genug Deutsch, sodass sie nicht verstehen, 
was sie in Bezug auf das Registrieren alles ma-
chen müssen. Das sind auch Regionen, in de-
nen es viele Mutationen gibt. Die Frage ist also: 
Was machen wir mit denen, die nach Deutsch-
land einreisen? Aus meiner Sicht ist dies ein 
großes Handlungsfeld, auf dem noch mehr ge-
tan werden sollte. 

Aus meiner Sicht gibt es einfach zu viele Aus-
nahmen. Ein Beispiel: Wenn man für weniger 
als 72 Stunden ins Ausland fährt, unterliegt 
man keiner Quarantäneregelung. Aus meiner 
Sicht ist das Quatsch. Das Virus braucht keine 
72 Stunden zur Ansteckung, wenn man im 
Hochinzidenzbereich eine Familie besucht. Da 
würde ich bitten, noch einmal genauer hinzu-
gucken. 

Bei den Impfungen machen wir in der Praxis 
jetzt die Erfahrung, dass in den Alten- und Pfle-
geheimen, in denen schon zweimal geimpft 
wurde - auch dort, wo nur einmal geimpft 
wurde -, wenn es Ausbrüche gibt, die Verläufe 
milder sind. Das sagen uns die Kolleginnen 
und Kollegen der Kassenärztlichen Vereini-
gung, die dort tätig sind. Das ist die ganz große 
Hoffnung. Die Impfung wirkt, und sie scheint 
auch gegen die Mutanten zu wirken. Das ist 
meine große Hoffnung, dass wir es schaffen, 
möglichst schnell mit den Impfungen voranzu-
kommen, damit wir ein Bollwerk gegen die 
Welle haben und im Sommer hoffentlich ent-
spannter sein können. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank, Frau Dr. Barth, für die Klar-
heit Ihrer Worte. - Herr Professor Fickenscher 
bitte. 

Prof. Dr. Fickenscher: 

Die Mutanten werden in den Medien häufig als 
hochansteckend dargestellt. Aus Perspektive 
der Virologie würde ich „hochansteckend“ bei 
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einem Faktor von 10, 100 oder 1.000 ansetzen, 
wie wir es vielleicht vom Masernvirus kennen. 
Hier geht es aber um diskrete Unterschiede. In 
den verschiedenen Abschätzungen liegt das in 
der Größenordnung von 1,1 bis 1,7. Hier wird 
massiv übertrieben. Insofern wird es so noch 
plausibler, dass die herkömmlichen AHA-Re-
geln hier tatsächlich sehr adäquat sind. Wichtig 
ist, dies sehr vorsichtig weiter zu betrachten. 
„Variants of concern“ ist eine sehr gute Formu-
lierung. Es ist eine möglicherweise bedrohliche 
Situation. 

In Schleswig-Holstein hat es tatsächlich auf Ini-
tiative zunächst eines einzelnen, sehr großen 
Labors sehr gut funktioniert. Es wurde eine 
sehr große Fallzahl von positiven Testergeb-
nissen weiter bezüglich der Mutanten unter-
sucht. Insofern haben wir hierzu eine ganz be-
sonders gute Datenlage in Schleswig-Holstein. 

Also: nicht unbedingt ansteckender. Ja, es 
werden auch noch andere Mutanten kommen. 
Viele Varianten haben keinerlei klinische Rele-
vanz, sondern sind nur Varianten. Viele neu 
entstehenden Mutanten sind schlechter als das 
bestehende Virus und verschwinden. Aber 
auch bei einem kleinen Faktor wie 1,1 kann es 
ohne Probleme passieren, dass eine neue Va-
riante die bestehenden Varianten im Verlauf 
von Wochen und Monaten verdrängt. 

Ob nun die Impfung auch vor der Ansteckung, 
der Übertragung schützen kann, wissen wir 
noch nicht; das wird noch untersucht. Recht 
freudig stimmt hier zumindest, dass die Anzahl 
der Ausbrüche in Altersheimen im Vergleich 
zum Januar in Schleswig-Holstein deutlich 
rückläufig ist. Das halte ich für einen ganz rele-
vanten Erfolg. Es muss unser Ziel sein, die 
Impfungen bundesweit möglichst vor Beginn 
des Herbstes abgeschlossen zu haben. Ein Mi-
nimum wäre eine Impfrate von zwei Dritteln. 
Anzustreben wäre aber, deutlich mehr als zwei 
Drittel der Bevölkerung zu impfen. Mein per-
sönlicher Eindruck ist, dass das Interesse ext-
rem hoch ist. 80 % wären ohne jegliche 
Zwangsmaßnahmen durchaus realistisch, aber 
eben mit weiterer Betreuung und Information, 
um die vielen Zweifel auszuräumen. 

SORMAS wurde angesprochen. SORMAS 
klingt gut, es ist auch ein schönes Schlagwort. 
Ich möchte davor warnen, hier die Tätigkeit der 
Gesundheitsämter unnütz zu komplizieren. Es 

war politisch gut lanciert und hat viele Perso-
nen überzeugt, wesentlich aber ist, dass es 
gleichwertige andere Produkte gibt, die das ge-
nauso gut können. Auch SORMAS ist noch 
nicht bidirektional an das Meldesystem ange-
schlossen. Es hat derzeit auch keine Vorteile 
gegenüber den alternativen Systemen. 

Beim Tourismus meinte ich im Wesentlichen 
den grenzüberschreitenden und ganz beson-
ders den interkontinentalen Tourismus, aber 
auch die beliebten Ausflüge an die Adria oder 
nach Spanien, die ganz erhebliche Auswirkun-
gen hatten. Über den Sommer sehe ich tat-
sächlich gute Chancen, die Kontaktmöglichkei-
ten weiter zu öffnen, denn zum Glück ist der 
Sommer für diese Pandemie eine relativ güns-
tige Situation. Wir müssen aber dann rechtzei-
tig zum Herbst und Winter, auch abhängig da-
von, wie die Impfrate fortgeschritten ist, mög-
licherweise wieder zu einer knappen Variante 
kommen, um das unnötige Anfeuern der Pan-
demie zu vermeiden. Das wird im Wesentli-
chen durch den Fortgang der Impfraten be-
stimmt sein. - Ich bedanke mich. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Ficken-
scher. - Nun Herr Professor Dr. Rabe. 

Prof. Dr. Rabe: 

Schönen Dank dafür, in dieser Fragerunde 
noch einmal Stellung nehmen zu können zu ei-
ner Reihe von sehr interessanten und relevan-
ten Fragen. Mir gibt das noch die Gelegenheit, 
meinen zwischendurch durch eine technische 
Störung zensierten Beitrag zu modifizieren. Ich 
wollte ein paar Dinge herausgreifen, die von 
meinen Vorrednern noch nicht angesprochen 
worden sind, die ich aber für relevant erachte. 

Man muss sich darüber im Klaren sein: Diese 
Zahl von 3,8 % geimpften Deutschen hat für 
unser jetziges Verhalten gute und schlechte 
Seiten. Die gute Seite ist, wenn Sie mir im Au-
gust letzten Jahres, also vor fünf Monaten, ge-
sagt hätten, „Sie werden in ein paar Monaten 
fast 5 % der Deutschen schon geimpft haben“, 
hätte ich gesagt: „Juhu, wunderbar, ich kann 
mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.“ 
- Wenn Sie mir heute sagen, „Pass mal auf, wir 
haben uns gedacht, dass wir bis zum Frühjahr 
durch sind“, sehen die 3,8 % schwierig aus. 
Das ist eine bittere Wahrheit. Ich glaube aber 
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nach wie vor, dass es richtig war, in Pflege- und 
Altenheimen präferenziell zu impfen. Wenn es 
darum geht, Lebensjahre zu retten, ist dies die 
richtige Strategie gewesen.  

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
hat gestern in einer Pressekonferenz Ergeb-
nisse zu Untersuchungen einer großen Zahl 
von an Covid-19 verstorbenen Patienten publi-
ziert. Was steht dort? Für mehr als 700 Obduk-
tionen im Hamburger Stadtgebiet hat sich ge-
zeigt, dass die Patienten im Mittel in einem Le-
bensalter von 80 Jahren versterben. Bei den 
gesamten Obduktionen gab es nur sieben Ver-
storbene unter 50 Jahre. Für diese sieben ist 
es schrecklich, aber das ist tatsächlich die Aus-
nahme. 

Darin steht, dass 85 % dieser obduzierten Pa-
tienten nicht mit, sondern an Covid gestorben 
sind. Das steht da drin. Das heißt, bei der 
Frage, ob das etwas ist, das schützenswert 
und nach wie vor dynamisch ist, sind wir uns 
alle wohl einig. Deshalb ist diese Debatte so 
wichtig. 

Erstens. Bei Pflegeheimen - die Frage ist mehr-
fach gestellt worden - ist eines relevant. Ich 
glaube, alle in der Medizin und der Wissen-
schaft sind sich einig: So wie bei Influenza-Imp-
fungen der letzten Jahrzehnte ist das Argu-
ment für die Schutzimpfung, möglichst Infekti-
onen zu vermeiden und, wenn es dazu kommt, 
einen milderen Verlauf zu generieren. Das ist 
bei Influenza auch so.  

Von daher: Selbst wenn es zum jetzigen Zeit-
punkt aufgrund des engen Zeitfensters keine 
strukturellen Daten gibt, ist die Wahrscheinlich-
keit groß - das ist das, was das öffentliche Ge-
sundheitsdienstsystem berichtet -, dass es zu 
milderen Verläufen kommt. Das macht zu-
nächst einmal Sinn. Von daher glaube ich, 
dass das ein extrem guter Beginn ist, und ich 
glaube auch, dass das tatsächlich stimmt. 

Zweitens. Diese Frage, die ich - wenn ich das 
so sagen darf - klug finde, bezieht sich auf den 
dynamischen Faktor im Perspektivplan. Was 
ist denn das? Was bestimmt eigentlich den dy-
namischen Faktor? Immer wenn Sie ein 
Schriftstück sehen, wo das so offen gelassen 
wird, können Sie sich vorstellen, dass es Dis-
kussionen darüber gab, was sozusagen das 
Klügste ist. 

Bei meiner - sage ich einmal - naiven Betrach-
tungsweise für das, was man tun sollte, ist das 
einfach der Versuch zu sagen: Man kann bei 
einer Inzidenz von 50 nicht sagen: 51 ist 
schlecht, und 49 ist gut. So knapp ist es. Es 
kann ja nicht sein, dass wir, wenn man Peaks 
hat, wie wir lokalisierte Ausbrüche nennen - 
nicht definiert, by the way -, sagen: „Bei 49 ma-
chen wir alles auf.“ Es ist der Versuch, vernünf-
tig zu sagen: Man muss tatsächlich, wenn man 
bei 35 ist - ich nehme jetzt eine Zahl, ich 
möchte mich auf nichts festlegen -, sagen: 
Pass mal auf, das ist ein kontinuierliches Ab-
nehmen der letzten drei Wochen, jetzt sind wir 
bei 35, und wenn es so weitergeht, werden wir 
in drei Wochen bei 28 sein. - Das ist etwas an-
deres, als zu sagen: Wir haben ein Plateau ge-
habt, jetzt haben wir einen Ausreißer. - Das ist 
das, was damit gemeint ist. Man muss mit Sinn 
und Verstand damit umgehen und basierend 
auf den einzelnen Regionen, den einzelnen 
Gewerken und den einzelnen Belangen eine 
vernünftige Syntax machen. 

Drittens. Es ist richtig - da war, glaube ich, der 
erste Aussetzer bei meiner Übertragung - : 
Schule, Bildung, Hochschulbildung, junge 
Leute, Kinder, Studenten sind etwas, über die 
wir in den letzten Monaten in der gesamten 
Gruppe von den Psychiatern, den Konfliktfor-
schern, den Medizinern gesagt bekommen ha-
ben: Es ist - - 

(Tonübertragungsstörung) 

Deshalb hat das einen besonderen Fokus ge-
kriegt - wie ich finde, zu Recht. 

Hochschulen sind seit einem Jahr im Fernmo-
dus - Studenten brauchen Ansprechpartner, 
Schüler brauchen Bildung, junge Kinder brau-
chen Unterstützung. Die Tatsache, dass un-
sere Mitarbeitenden im Gesundheitssystem 
überzufällig jüngere Menschen sind, die zufäl-
lig junge Kinder haben, die zufällig an ihrem ei-
genen Arbeitsplatz, mit ihrer eigenen Erkran-
kung und dann sozusagen durch Kita und 
Schule in einen sozialen Schiefstand kommen, 
hat die Konsequenz, dass es extrem schwierig 
ist, ganz viele andere Bereiche dazu zu be-
trachten. Deshalb waren Schwerpunkt, Inte-
resse und klare emotionale Unterstützung da-
für einfach wichtig. 

Das bringt mich zu einem Punkt, den ich aus 
Ihren Fragen heraushöre. Ich finde es in diesen 
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Diskussionen besonders schwierig, dass man 
immer so eine „Verbesonderung“ hat. Da sagt 
man: „Es gibt keine nachgewiesene Infektion 
beim Friseur“, oder: „Zeigen Sie mir die Text-
stelle, wo steht, dass die Fußpflege jemanden 
krankgemacht hat“, oder: „Zeigen Sie mir, dass 
in Düsseldorf das Altbier eine Corona-Infektion 
auslöst“. - Das ist die falsche Betrachtungs-
weise. 

Fakt ist: Sowohl Friseure als auch Fußpfleger 
als auch Altbier und Köpis sind Teil einer Ge-
samtgesellschaft, die aufeinander aufpassen 
muss. Die Diskussion, dass jeder seinen eige-
nen Bereich „rausverbesondert“ und sagt: „Bei 
mir ist alles in Ordnung, denn ich habe so prima 
Regeln“, ist für das Gesamtsystem Kranken-
haus - da sitze ich am Ende - völlig schnuppe. 
Wir brauchen einfach nicht mehr Infektionen, 
sondern eine begrenzte Anzahl von Infektio-
nen. Von daher muss diese Konzeption raus. 

Lassen Sie uns einmal Schleswig-Holstein 
nennen. Als Arzt ist das für mich ein bisschen 
schwierig, aber ich sage es trotzdem: Der Lob-
byismus für seine eigene Gruppe muss Gren-
zen kennen. Sonst kommen wir im Gesund-
heitssystem nicht weiter. Für uns ist es egal, 
warum und aus welchem Beruf kommend je-
mand beatmet werden muss. Für uns ist das 
das Gleiche. 

Viertens. Zur Impfstrategie - da ist auch die 
Frage, ob das durchgekommen ist - ist mein 
Plädoyer - wie das meiner Vorgänger -: Das ist 
ein Teil einer Facette, die etwas erleichtern 
kann, aber das Problem nicht löst - wenn ich 
das so sagen darf. Herr Rupp hat recht. Die Ka-
pazitäten der PCR-Testung im Lande sind 
nicht ausgelastet. Neben der Tatsache, dass 
es konventionelle Labore gibt, haben sehr viele 
Gesundheitseinrichtungen, so zum Beispiel 
auch die unsere, ihre eigenen Testungen kre-
iert und generiert. Diese sollten wir nutzen. 

Gibt es Situationen, in denen man lieber jetzt 
schnell etwas zur Orientierung weiß, als sozu-
sagen gar keine Information zu haben? - Ja. 
Aber Sie müssen sich bitte darüber im Klaren 
sein: Auf der einen Seite bedeutet der falsch 
Positive: Sie haben eine Sensitivität im positi-
ven Bereich von 90 %. Das Gesundheitswesen 
beschäftigt sich bei 10.000 Testungen dann mit 
1.000 Leuten, deren Infektionen möglicher-
weise nicht nachvollziehbar und nicht nachver-

folgbar sind, obwohl sie sowieso viel zu tun ha-
ben. Sie schaffen damit eine Unsicherheit und 
extrem viel Arbeit. 

Auf der anderen Seite hat das Gesundtesten 
von jemandem, der asymptomatisch ist, eine 
noch schlechtere Sensitivität. Das heißt, Sie 
werden viele Leute negativ testen, die im 
Grunde genommen doch nicht ganz problem-
los sind. 

Mit anderen Worten: Es gibt einen Platz dafür. 
Dies als Lösung zu sehen, halte ich zurzeit für 
übertrieben. Das ist geboren aufgrund unserer 
Frustration, dass wir nicht mehr geimpft haben, 
dass die Zahlen nicht weiter heruntergehen. 
Das müssen wir klug einsetzen. Bitte, bitte, 
bitte! Die Verfügbarkeit und die Machbarkeit 
bei den Selbsttests, in welches Loch man wie 
tief hineingeht, haben wir gehabt. Dazu brau-
che ich nichts zu sagen. Das können Sie sich 
alle vorstellen - oder auch nicht. 

Die Impfstrategie ist extrem wichtig geworden. 
Ich glaube - das will ich an dieser Stelle noch 
einmal sagen -, dass in Schleswig-Holstein vie-
les richtig gemacht worden ist. Wir leben in ei-
nem Gebiet zwischen Lübeck und Hamburg. 
Herr Rupp und ich gehören zum gleichen Clus-
ter, wenn man das so sagen darf. Wir haben 
viele Alten- und Pflegeheime. Wir sehen, dass 
man das machen kann. Aber - Herr Rupp hat 
das gesagt - zum Teil segeln wir manchmal 
hart am Wind. Dann schaffen wir das gerade 
so. So richtig geknallt hat es noch nicht. Aber 
ich glaube ganz einfach, dass man sagen 
muss: Dies wird man nur dann hinkriegen kön-
nen, wenn man das mit Augenmaß definieren 
kann. 

Dann ging es noch einmal um den Herbst. Das 
war so ein Dollpunkt, der in den ersten Ausfüh-
rungen des Gesundheitsamtes kam. Ich bin bei 
meinen Vorrednern. Im Nachhinein finde ich es 
schwer vorstellbar, dass zum Zeitpunkt des 
Bekanntwerdens der südafrikanischen Vari-
ante 7.000 Deutsche über Weihnachten als 
Touristen in Südafrika weilten. Das ist die Grö-
ßenordnung. Da fragt man sich: War es so 
klug, dass sie alle einfach so - mit schlechten 
Tests - zurückgeflogen sind? Das war keine 
gute Idee. 

Wenn aber das Rentnerehepaar, das zusam-
menlebt, sein Ferienhaus auf Amrum für vier 
Wochen besucht, mit dem Auto dort hinfährt 
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und dort sozusagen Heimlichkeit sucht - sollte 
man ihnen diese Perspektive geben? Ich 
könnte mir gut vorstellen, dass das geht. Das 
muss man mit Augenmaß machen. 

Sie müssen sich darüber im Klaren sein: Sie 
haben ein Raster dieses Landes. Es ist keine 
Frage. Stellen Sie sich vor, diese 18 Millionen 
sind Kügelchen. Wenn Sie diese Kügelchen 
schütteln, werden Sie sie nicht kontrollieren 
können. Wenn Sie die Abstände halten und die 
Bewegungen langsamer machen, werden Sie 
auch eine dritte, vierte, fünfte Welle kriegen - 
so wie 1917 bei der Spanischen Grippe auch -, 
aber diese Wellen werden kleiner sein. 

Wir im Gesundheitsdienst und wir in der Wis-
senschaft halten etwas aus. Wir wissen, wir 
werden keine Zero-Covid-Situation haben. 
Herr Rupp hat es gesagt. Es wird nicht null 
sein. Wir werden es aushalten, dass wir ein 
bisschen Infektionen kriegen. Aber die Welle 
sollte flach sein. Jetzt ist Vernunft gefragt, 
keine Patentlösung. Die Wissenschaft, die Me-
dizin hat keine Patentlösung. 

Die Medizin kann reagieren, sie kann helfen. 
Sie ist extrem intakt und extrem belastbar. In 
diesem Sinn würde ich die Diskussion gern se-
hen. 

Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich 
dafür, dass Sie uns anhören. Ich möchte nicht 
in Ihrer Situation sein, und ich bin sehr gern be-
reit, das, was wir sozusagen als Fachwissen 
haben, mit Ihnen zu teilen. Ich bedanke mich 
für die Offenheit, mit der Sie das betrachten. - 
Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Professor 
Rabe. Das war keine Zensur, das war rein 
technischer Natur. Beim zweiten Mal waren es 
nur Sekunden, aber Sie haben uns sehr prä-
zise und sehr klar geantwortet. - Jetzt hat Herr 
Professor Rupp das Wort. 

Prof. Dr. Jan Rupp: 

Vielen Dank. - Ich versuche, es kurz zu halten, 
um im zeitlichen Rahmen zu bleiben. Sie ha-
ben ja noch mehrere Themenblöcke vor sich. 
Viel pointierter als Herr Rabe kann ich es auch 
nicht darstellen. Von daher gehe ich auf einen 

oder zwei Punkte ein, nach denen konkret ge-
fragt wurde. 

Zur Frage, warum das im Herbst schiefgegan-
gen ist: Das sehe ich genauso. Die Reiserück-
kehrer wurden nicht exakt nachverfolgt. 
Dadurch hatten wir einen Eintrag in Familien, 
wobei wir für einen langen Zeitraum - nämlich 
November/Dezember - zugesehen haben, wie 
die Fallzahlen ansteigen. Daraus kann man si-
cherlich lernen. Daraus müsste man für die Lo-
ckerungen lernen, wenn wir denn - damit 
komme ich zur nächsten Frage - die Beschrän-
kungen ab Ostern und im Folgenden in gewis-
ser Weise lockern. 

Warum ist das so? Wenn man anfängt, die 
Gastronomie zu öffnen - das ist in dem Per-
spektivplan ab einem gewissen Schritt enthal-
ten -, dann ist nicht plausibel, warum jemand, 
der in seinem Hotel auch in die Gastronomie 
geht, ansonsten aber mit sehr guten Hygiene-
plänen, die es gibt, kontrolliert Urlaub macht, 
problematisch ist. Das können die Juristen viel-
leicht besser erklären als ich. Aus infektiologi-
scher Sicht ist es erst einmal egal, ob jemand 
bei sich zu Hause oder am Timmendorfer 
Strand zum Italiener geht. 

Hier kam vorhin die Frage nach den Problemen 
des Tourismus aus Gebieten mit hoher Inzi-
denz in Gebiete mit niedriger Inzidenz. Hier 
sagt man: Die kommen jetzt alle nach Schles-
wig-Holstein, wo es in Tirschenreuth einen In-
zidenzwert von 300 gibt. - Aber seien wir doch 
einmal ehrlich: Wir haben in Flensburg auch 
gerade eine Inzidenz von 170. Das heißt, das 
ist etwas, was sich bundesweit immer wieder 
ändern wird und wo man versuchen kann, mit 
Teststrategien gewisse Ausnahmen festzule-
gen. 

Die Frage ist: Kriegen wir das so scharf hin? 
Aber aus infektions- und epidemiologischen 
Gesichtspunkten sehe ich keinen Anlass. 
Hierzu gibt es keine Publikationen, außer viel-
leicht zu dem Hotspot Ischgl und so weiter, 
aber das sind - so glaube ich - auch nicht die 
Arten von Tourismus, die wir hier gerade ge-
meint haben. Hier sehe ich durchaus Möglich-
keiten, das differenzierter zu betrachten. Ich 
glaube, für mehr ist jetzt hier nicht die zeitliche 
Möglichkeit. 

Wichtig ist mir noch die Frage: Schützt die Imp-
fung vor Transmission? Die ersten Daten dazu 
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gibt es aus Israel aus sogenannten Real-Life-
Beobachtungen. Die Schätzungen gehen noch 
ein bisschen auseinander. Es gibt eine fünf- bis 
zehnfache Reduktion der Viruslast in den 
Atemwegen, die dann natürlich unmittelbar ein 
reduziertes Infektionsgeschehen nach sich zie-
hen würde. Es fehlen die Daten, die besagen: 
Wir haben eine Kohorte von Geimpften, und wir 
haben dadurch so viel weniger Fälle. Aber man 
hat gemessen, wie groß die Viruslast ist, und 
man hat gesehen: Diejenigen, die exponiert 
waren und einen positiven Test aufwiesen, ha-
ben deutlich weniger Viren in ihren Atemwe-
gen. Daraus schließt man, dass die Infektions-
kette nicht so lang und auch nicht so effektiv 
ist. Das sind die ersten Zahlen, die jetzt gerade 
Mitte Februar aus Israel zu den Impfkampag-
nen publiziert beziehungsweise kommuniziert 
wurden. 

Vielleicht noch zwei Dinge: Erstens zur Aus-
gangssperre in Flensburg. Wie gesagt, ich 
möchte ein bisschen pointiert auf die Fragen 
eingehen. Wenn man sich die Zahlen auf dem 
Dashboard des RKI ansieht, dann gibt es eine 
Verschiebung in Flensburg, ohne dass ich den 
Zusammenhang komplett durchschaue. Die 
Verschiebung geht hin zur jüngeren Popula-
tion.  

Wenn Sie kreisweit auf Mecklenburg-Vorpom-
mern blicken, dann haben sie einen Peak bei 
den über 80-Jährigen, weil dort gerade Pflege-
heime betroffen sind. Wenn Sie auf dem Dash-
board auf Flensburg klicken, dann sehen Sie, 
ohne dass man das Geschehen dort komplett 
kennt, dass der Peak dort verschoben ist hin 
zu den Jüngeren, zu den 15- bis 50-Jährigen. 

Aus der Entfernung betrachtet kann es Sinn 
machen, und das hat Frau Barth auch ange-
sprochen, wenn es eine Dynamik unter jünge-
ren Leuten gibt, die sich abends treffen, diese 
Treffen einmal für eine konkrete Zeit zu unter-
binden. Aber generell zu sagen, Ausgangs-
sperren seien bei hohen Ausbruchgeschehen 
das Mittel der Wahl, ist - so finde ich - völlig 
unplausibel, weil wir - wie gesagt - in Lübeck 
wahrscheinlich nicht von einer Ausgangs-
sperre profitiert hätten, weil das Geschehen 
primär in Krankenhäusern, Alten- und Pflege-
heimen und anderen Institutionen war. 

Ich glaube, das ist die Feinstufigkeit, die man 
leisten muss, damit man möglicherweise in an-

deren Bereichen und in anderen Regionen ge-
wisse Freiheiten zugestehen kann. Ich glaube, 
diese Unterscheidung ist aus infektiologischer 
Sicht ganz wichtig. Es ist wichtig, dass man 
nicht starr auf die Inzidenzzahlen guckt, son-
dern sich die Mühe macht zu schauen, wo 
diese vorkommen, und die Ausnahmeregeln 
dann tatsächlich auf die entsprechenden Regi-
onen anwendet. Zum Beispiel gibt es in Plön 
seit Wochen niedrige Inzidenzzahlen. 

Das sage ich auch zu den Fragen: Wo steckt 
man sich an? Wo sind die Geschehen? Kann 
das Gesundheitsamt nicht auf diesem Level 
tatsächlich weiterverfolgen? So würde ich das 
zumindest sehen. 

Noch einmal ganz kurz zum schweren Verlauf 
der Varianten: Das ist keine ganz einfache 
Frage. Wenn wir jetzt natürlich wieder Eintrag 
in die Gruppe jüngerer Personen haben, dann 
sehen wir auch wieder jüngere Menschen im 
Krankenhaus. Das ist die Welle, die wir auch 
schon im Herbst hatten: Wenn die Welle wie-
der losgeht, dann haben wir auf einmal den 
Schwerpunkt der Infektionen auch bei den Jün-
geren. Dann kommt auch einmal der eine oder 
andere 50-Jährige auf die Intensivstation. Das 
sehen wir immer wieder; das geht relativ rasch. 
Daher muss man das Hauptaugenmerk darauf 
richten, dass diese Welle nicht wieder auf die 
ältere Population überschwappt.  

Es ist viel gesagt zur Impfstrategie. Es ist rich-
tig, die ältere Generation zu schützen. Dadurch 
verhindern wir vor allem schwere Verläufe und 
Todesfälle. Das heißt, dazu, dass die Varian-
ten per se, eins zu eins genommen, hier ist der 
eine Patient mit der alten Variante, hier ist der 
andere Patient mit der neuen Variante, eine 
Übersterblichkeit zeigen, kenne ich bis heute 
keine Daten, das muss ich einfach so sagen. 
Diese können kommen, das können wir aber 
nicht wissen. 

Das soll nur heißen: Die Dynamik im Moment 
ist extrem hoch, wenn die Variante auftritt, und 
zwar in der Größenordnung, wie Herr Ficken-
scher es gerade gesagt hat. Aber diese Vari-
anten sind mit genau den gleichen Maßnah-
men zu bekämpfen, wie es mit den anderen Vi-
rusvarianten der Fall war. 

Wie viele werden noch kommen? - Die ganze 
Reihe, würde ich vermuten, weil der Druck hö-
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her wird durch Medikamente und durch Imp-
fungen. Aber auch da würde ich es - wie bei 
den Grippeschutzimpfungen - positiv sehen. 
Die Technik ist da mit diesen mRNA-Impfstof-
fen, um mit diesen auch schnell auf Varianten 
zu reagieren.  

Man muss sehen, wie schnell es überhaupt ge-
lungen ist, in dem Dreivierteljahr diese Innova-
tion bis hin zur Marktreife zu bringen. Vielleicht 
bin ich zu sehr Wissenschaftler, aber ich bin 
fasziniert von der Dynamik und der Schnellig-
keit, mit der das Ganze funktioniert hat. Ich bin 
tagtäglich enttäuscht, wie wenig Enthusiasmus 
besteht, dass wir dieses Tool überhaupt zur 
Verfügung haben. Dieses Tool ist etwas, das 
wir - viel besser als bei den Grippeschutzimp-
fungen - zum Herbst anpassen können, wenn 
es neue Varianten gibt. Hier kann man ein biss-
chen mehr Zuversicht in die Maßnahmen set-
zen, die schon getroffen sind. Das vielleicht als 
Schlussplädoyer, um dies zeitlich nicht mehr 
zu strapazieren. - Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank auch Ihnen. Herzlichen Dank, 
Frau Dr. Barth, und Ihnen, meine Herren Pro-
fessoren, für die Klarheit und Verständlichkeit 
Ihrer Aussagen. Das hat uns sehr geholfen, 
weiter über diesen Perspektivplan zu spre-
chen, von dem Sie ja alle sagen, das sei genau 
der richtige Weg. Deshalb kann man nur hof-
fen, dass es auch auf Bundesebene damit wei-
tergeht. 

Bevor ich jetzt der Kollegin Eickhoff-Weber für 
den nächsten Komplex den Vorsitz überlasse, 
erlaube ich mir die Bemerkung, dass es viel-
leicht sinnvoll ist, pro Fragesteller nicht gleich 
ein ganzes Bündel an Fragen aufzuwerfen, 
sondern sich auf eine oder zwei Fragen zu kon-
zentrieren. Dann kriegen wir das so einigerma-
ßen im Zeitrahmen hin. Vielleicht geht das in 
den nächsten Runden. Das war jetzt eine ganz 
besonders wichtige Runde, weil sie sozusagen 
die Grundlage für alles andere ist. Vielleicht ist 
das aber der Hinweis für die nächsten Runden. 

Vielen Dank erst einmal an alle diejenigen, die 
in der ersten Runde dabei waren. Herzlichen 
Dank! 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Wir kommen zum zweiten Themenblock: 

Soziale und gesellschaftliche Auswirkun-
gen der vorgeschlagenen Öffnungsschritte 

Ich begrüße für diesen Themenblock Frau Pro-
fessorin Dr. Kamila Jauch-Chara und Herrn 
Frank Roselieb. 

Zunächst erhalten die geladenen Expertinnen 
und Experten die Gelegenheit zu einem Ein-
gangsstatement. Als erster Sachverständigen 
erteile ich Frau Professorin Jauch-Chara das 
Wort. 

Prof. Dr. Kamila Jauch-Chara: 

Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut 
mich, dass auch ich die Gelegenheit erhalten 
habe, noch einmal zu Ihnen sprechen zu dür-
fen und auf einige Besonderheiten in Bezug 
auf den Umgang mit weiteren Öffnungsschrit-
ten hinzuweisen, wenn wir tatsächlich die Be-
reiche des psychischen, gesellschaftlichen und 
sozialen Lebens in den Vordergrund der Be-
trachtung stellen. 

Zunächst einmal möchte ich mich meinen Vor-
rednern anschließen. Insbesondere Herr Rabe 
hat schon viele Punkte angesprochen, die 
auch mir besonders wichtig sind. 

Ich möchte Sie mit einigen Evidenzdaten kon-
frontieren, die deutlich machen, warum es 
wichtig ist, jetzt nicht nur die nächsten Schritte 
zu planen, sondern auch alles dafür zu tun, 
dass die AHA-L-Regeln tatsächlich befolgt 
werden. Fehltritte, das heißt das Nichtbefolgen 
von Regeln, müssen Konsequenzen nach sich 
ziehen, damit wir nach und nach zu einem et-
was normaleren sozialen und gesellschaftli-
chen Leben zurückkommen können. 

Wenn man sich die Folgen der Pandemie in 
Bezug auf die Psyche genauer anschaut, dann 
stellt man fest: Es gab schon zu Anfang der 
Pandemie im vergangenen Jahr Hinweise da-
rauf, dass vor allem die Lockdowns dazu füh-
ren, dass die Anzahl der Menschen, die unter 
einer psychischen Störung leiden, deutlich zu-
nimmt. Das ist mittlerweile auch durch wissen-
schaftliche Untersuchungen nachgewiesen 
worden. So wurde in der groß angelegten 
NAKO-Studie - „Nationale Kohorte“ - festge-
stellt, dass 8,6 % der Menschen unter psychi-
schen Störungen mit mittel- bis hochgradiger 
Ausprägung leiden. Dabei handelt es sich um 
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Depressionen, Angststörungen, Somatisie-
rungsstörungen und sogenannte Anpassungs-
störungen. 

Erst jüngst hat eine Studie der DAK für Aufse-
hen gesorgt. Darin wird unter anderem gezeigt, 
dass die Anzahl derjenigen, die aufgrund von 
psychischen Leiden krankgeschrieben wur-
den, deutlich zugenommen hat; man spricht 
von einem achtprozentigen Zuwachs. Auch die 
durchschnittliche Dauer der Krankschreibung 
hat sich deutlich verlängert: Pro 100 Versi-
cherte wurden 264 Fehltage festgestellt. 

Noch etwas dramatischer stellt sich die Lage 
der Kinder dar. Dazu gibt es neue Daten aus 
der COPSY-Studie; einige Ergebnisse habe 
ich schon in der ersten Anhörung zitiert. Im 
Vergleich zu der Zeit Juni/Juli 2020 fühlen sich 
80 % der Kinder in ihrer Lebensqualität deut-
lich eingeschränkter und psychisch belasteter. 
Jedes dritte Kind zeigt psychische Probleme, 
die einer kinder- oder jugendpsychiatrischen 
Diagnose entsprechen. 

Was bedeutet das für uns? Wir benötigen für 
die Menschen - die alle soziale Wesen sind! - 
eine vernünftige Perspektive, die auch be-
stimmte Werte in der Gesellschaft nach vorn 
schiebt; Herr Rabe hat es schon erwähnt. Wir 
haben uns auf der einen Seite viele Gedanken 
darüber gemacht, wie wir es ermöglichen kön-
nen, für Kinder und Jugendliche, aber auch für 
junge Studierende eine Perspektive im Bereich 
Bildung und Entwicklung zu eröffnen. Gerade 
die jüngeren Kinder brauchen die Schule nicht 
nur für die Bildung, sondern auch zum Erwerb 
von Kompetenzen, die später in der Gesell-
schaft zwingend notwendig sind, zum Beispiel 
das Schließen von Kompromissen. Soziale 
Kontakte gilt es aufrechtzuerhalten, und die 
Gruppenfähigkeit ist zu trainieren. 

Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in ei-
nigen Bereichen Öffnungen vornehmen müs-
sen. Ich erinnere daran, dass bislang in den 
meisten Plädoyers eine wichtige Bevölke-
rungsgruppe komplett außer Acht gelassen 
wurde. Für diese Gruppe gibt es vielleicht kein 
riesengroße Lobby; sie ist dennoch sehr wich-
tig. Rufen Sie sich bitte in Erinnerung, dass es 
aktuell in Deutschland 17,8 Millionen Single-
haushalte gibt. Bedenken Sie, welche Folgen 
die Kontaktbeschränkungen für Singles haben. 
Das bezieht sich nicht nur auf das Privat-, son-
dern auch auf das Berufsleben. Die Möglichkeit 

zur Kontaktaufnahme beziehungsweise -aus-
gestaltung wird gegenwärtig weiter reduziert. 
Die Menschen fühlen sich dadurch psychisch 
belastet, sie entwickeln Anpassungsschwierig-
keiten und fühlen sich sehr einsam. 

Deshalb ist es auch aus psychischer Sicht be-
sonders bedeutsam, ab einem gewissen Inzi-
denzwert auch Kultureinrichtungen zu öffnen 
und die aktuellen Regeln zur Kontaktbeschrän-
kung zumindest auf zwei Haushalte, die sich 
miteinander treffen können, auszuweiten. 
Denn der Mensch wird nie glücklich und zufrie-
den sein, wenn er nur eine einzige Ansprech-
person hat. Vor allem diejenigen, die es sehr 
streng mit den Regeln nehmen, haben aktuell 
Schwierigkeiten, soziale Kontakte aufrechtzu-
erhalten und zu leben. 

Ich möchte auf einen weiteren Punkt hinwei-
sen, der für mich bedeutsam ist: die Möglich-
keit, Individualsport - vielleicht auch Gruppen-
sport - zu betreiben. Das ist vor allem für Kinder 
und Jugendliche wichtig. Wenn Sie sich die Da-
ten jenseits der Psyche anschauen, werden 
Sie feststellen, dass die Anzahl derjenigen, die 
während der Coronapandemie an Gewicht zu-
genommen haben, deutlich angestiegen ist. 
Laut Studien liegt dieser Anstieg bei Kindern 
und Jugendlichen im Bereich von 9 bis 10 %; 
bei den Erwachsenen sind es sogar bis zu 
25 %. 

Gerade im Kindes- und Jugendalter ist bei ei-
ner solchen Gewichtszunahme mit Folgeer-
krankungen zu rechnen. Aus diesem Grund 
habe ich auch die in dem Strukturplan vorge-
sehenen Lockerungsschritte mit dem Ziel, aus 
der Pandemiesituation nach und nach heraus-
zukommen und die Gesellschaft wieder zu öff-
nen, begrüßt. 

Bei den Öffnungsschritten soll auf der einen 
Seite die infektiologische Sicht der Pandemie 
im Auge behalten werden. Auf der anderen 
Seite sollten wir bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen besonders im Blick haben. Es gilt, Mut zu 
zeigen und zu sagen: Wir verfolgen das Ziel, 
die Virusausbreitung so weit wie möglich zu re-
duzieren, wollen aber auch die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen nicht beeinträchtigen. 
Zudem gilt es, die Vereinsamung der vielen 
Menschen, die in Singlehaushalten leben, zu 
verhindern. - Vielen Dank. 
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Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Herzlichen Dank, Frau Professorin. - Als 
Nächstes hat Herr Frank Roselieb das Wort. 
Herr Roselieb, Sie sind Geschäftsführender Di-
rektor und Sprecher des Instituts für Krisenfor-
schung „Krisennavigator“ Kiel. Auch Sie sind 
uns zugeschaltet. 

Frank Roselieb: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Auch ich bedanke mich recht herzlich für die 
zweite Einladung. - Auch von meiner Seite fünf 
kurze Vorbemerkungen zum Perspektivplan: 

Erstens. Sie haben mitbekommen, dass es in 
der Bevölkerung einen deutlichen Stimmungs-
umschwung gegeben hat. Zum ersten Mal seit 
Beginn der Pandemie bewertet laut mehreren 
bevölkerungsrepräsentativen Umfragen eine 
Mehrheit der Bundesbürger das Krisenma-
nagement der Politik negativ. Das Kuriose da-
bei ist, dass die Menschen sich in den gleichen 
Umfragen mehrheitlich dafür aussprechen, den 
Lockdown zu verlängern. Das widerspricht sich 
insofern, als man einerseits die Politik ablehnt, 
aber die Kernmaßnahme, also das eigentliche 
Krisenmanagement, indirekt doch befürwortet. 
So richtig passt das nicht zusammen. Auch das 
zeigt, dass die Menschen in der Pandemie den 
Kompass etwas verloren haben. 

Zweitens warne ich ausdrücklich davor, in der 
Pandemie sehr stark oder allein auf das Thema 
Impfen zu setzen. Ein „One size fits all“ im Kri-
senmanagement funktioniert in der Regel 
nicht. Der eine oder andere von Ihnen mag sich 
daran erinnern, dass wir 2009/2010 die 
Schweinegrippe hatten. In diesem Zusammen-
hang ist damals in Schweden massiv das Imp-
fen beworben worden. Irgendwann hat man 
angefangen, selbst Kinder und Jugendliche zu 
impfen, obwohl der Impfstoff - ähnlich wie jetzt 
- eigentlich erst für ein Alter ab 16 Jahren an-
gedacht war. Dann zeigten sich in dieser Al-
tersgruppe massive Fälle von Narkolepsie; 
mehrere hundert Fälle waren das in Schwe-
den.  

Auch andere europäische Länder, so auch 
Deutschland, haben sich daraufhin mit der 
Frage beschäftigt: Wie kommen wir eigentlich 
ohne Impfungen aus der Pandemie heraus, 
falls die Situation weiter eskaliert? Ich war da-
mals selbst Teil einer solchen Expertengruppe. 

Da hat sich gezeigt - das gilt auch für die aktu-
elle Pandemie -, dass man tatsächlich ein Bün-
del an Bewältigungsmaßnahmen braucht. 
Sonst sind die Enttäuschungen bei den Bür-
gern vorprogrammiert. Das haben Sie auch 
zum Jahresbeginn gesehen, als es Logistik-
probleme beim Impfstoff gab.  

Drittens. Wenn Sie jetzt auf das Thema Selbst-
test setzen, dann wäre ich vorsichtig. Zwar sind 
Schnelltests insgesamt sicherlich sehr hilf-
reich. Allerdings wage ich den Nutzen von 
Selbsttests quasi auf der heimischen Wohn-
zimmercouch ernsthaft zu bezweifeln. Da fehlt 
das zweite Augenpaar, das dann diese Ergeb-
nisse, gerade wenn sie positiv sind, auch dem 
Gesundheitsamt meldet.  

Das sehen Sie jetzt auch bei der App. Sie krie-
gen vom Gesundheitsamt mit einem positiven 
Befund auch den entsprechenden Code mitge-
teilt, um die Information via App weiterzuleiten. 
Je nachdem, wo Sie nachsehen, werden Sie 
feststellen, dass die Zahl der gemeldeten posi-
tiven Befunde über die App, die mehrere Milli-
onen Mal runtergeladen wurde, bei etwa 7 bis 
11 % liegt. Das heißt, mit der Eigenverantwor-
tung in der Pandemie ist es normalerweise 
nicht weit her. Also: Schnelltests in kontrollier-
ter Umgebung ja, aber auf der heimischen 
Wohnzimmercouch eher nein; da wären die Er-
gebnisse irgendwann viel zu verfremdet und 
nicht mehr zu gebrauchen.  

Im Gegensatz dazu sollte sich die Politik aller-
dings in Pandemiezeiten wieder ein bisschen 
stärker auf das Subsidiaritätsprinzip besinnen. 
Das heißt, mit einer entsprechenden Anleitung 
und Kontrolle könnten für meine Begriffe 
durchaus auch das Unternehmen, der Ver-
band, die Institution sehr wohl lernen, mit der 
Pandemie zu leben und die richtigen Maßnah-
men einzuleiten. Professor Rupp hatte ja auch 
schon aus medizinischer Sicht angedeutet, 
dass man diesen Weg langsam gehen muss. 
Auch liegen mittlerweile genügend Studien vor, 
was vor einem halben Jahr noch nicht der Fall 
war. Man weiß also mittlerweile recht gut, wo 
Ansteckungsherde zu finden sind und wo eben 
auch nicht. Das hat aktuell beispielsweise die 
TU Berlin in einer sehr großen Studie unter-
sucht und veröffentlicht. Daran sollte sich im 
Prinzip auch die Politik orientieren. Da ist also 
eine Kombination aus Augenmaß einerseits 
und Mut andererseits gefragt. Das klappte bei 
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den Tagestouristen 2020 auch durchaus recht 
gut.  

Fünftens. Ändern Sie bitte nicht wie die Bun-
despolitik mitten in der Krise Ihre Spielregeln. 
Dass man bei Bedarf nachsteuern muss, steht 
außer Frage; das haben auch die medizini-
schen Experten schon deutlich gemacht.  

Zum einen war allerdings dieser 35er-Wert 
dem Infektionsschutzgesetz der Logik nach ei-
gentlich als eine Warnstufe gedacht, ähnlich 
wie wir es auch in Schleswig-Holstein mit dem 
Katastrophenvoralarm haben. Man wartet also 
nicht bis zur 50, sondern kann bei 35 schon 
Maßnahmen einleiten. Das verstehen die Bür-
ger aber nicht darunter, wenn sie von 100 über 
50 sofort auf die 35 zurückfallen. Ich denke, 
das hat der Perspektivplan in Schleswig-Hol-
stein besser gemacht. Da haben wir diesen dy-
namischen Faktor eingebaut, der eine Art 
Großwetterlage darstellt und bei Bedarf auch 
als eine Art Bremsfaktor wirken kann.  

Zum anderen - damit wäre ich dann auch am 
Ende - besinnen Sie sich auch ein bisschen da-
rauf, dass in der Krise das gilt, was unsere 
amerikanischen Kollegen immer als Hammer 
and Dance bezeichnen. Man schlägt am An-
fang also mit aller Kraft auf das Virus, darf in 
der Landespolitik auch durchaus übersteuern. 
Aber nach einem Jahr erwartet die Bevölke-
rung einfach, dass man mit dem Virus leben 
muss. Auf Schleswig-Holstein bezogen bedeu-
tet das, dass jetzt wirklich wieder - wie jetzt 
auch in Flensburg - regionale Maßnahmen ge-
fragt sind, sonst verlieren Sie irgendwann die 
Menschen. Und die müssen dem Weg der Po-
litik noch für viele, viele Monate folgen. - Vielen 
Dank.  

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Herzlichen Dank, Herr Roselieb.  

Ich eröffne dann die Fragerunde und möchte 
die Fragenden noch einmal herzlich bitten, zu 
Beginn der Frage auch ihren Namen zu nen-
nen. - Wir beginnen mit der Fraktion der CDU. 

Katja Rathje-Hoffmann [CDU]: 

Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank 
zunächst an Herrn Roselieb und Frau Jauch-
Chara. Ich finde es ganz hervorragend, dass 
Sie uns heute zur Verfügung stehen.  

Ich bin sozialpolitische Sprecherin der CDU-
Fraktion. Viele Fragen sind schon gestellt wor-
den.  

Wir haben hier ein Spannungsfeld zwischen 
den Vorschlägen von Frau Dr. Barth und dem, 
was die Gesellschaft braucht. Auf der einen 
Seite sagen wir, Kontaktbeschränkungen sind 
das A und O, sprechen aber auf der anderen 
Seite von Kontaktbeschränkungen im privaten 
Bereich oder auch Maßnahmen im privaten 
Bereich, weil dieser Bereich besonders dafür 
sorgt, dass die Infektionen nach oben getrie-
ben werden.  

Da sehe ich das Problem. Was kann ich im pri-
vaten Bereich tun, ohne mich einzuschränken? 
Da sind, glaube ich, die Kontaktbeschränkun-
gen das A und O. Und die führen bei Kindern - 
das haben wir eben gehört - zu Erkrankungen, 
zu Depressionen. Wir haben außerdem 17 Mil-
lionen Singles in Deutschland, Menschen, die 
alleine leben. Auch diese sind die Leidtragen-
den.  

Wie wir das zusammenbringen, der Schutz vor 
Vereinsamung, aber auch die Sorge vor der In-
fektion, das ist für mich das A und O bei dieser 
Geschichte. Wir müssen also einen Weg fin-
den, gemeinsam etwas für die Menschen zu 
tun und die Schäden nicht zu groß werden zu 
lassen, damit auch hinterher ein Weiterleben 
möglich ist - ohne diese ganzen Folgeschäden. 
Das ist mir wichtig. Vielleicht können Sie dazu 
noch etwas sagen. - Danke schön.  

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Bernd 
Heinemann das Wort. 

Bernd Heinemann [SPD]: 

Ich habe zwei Fragen. Die wesentliche Frage 
richtet sich an Frau Professor Dr. Kamila 
Jauch-Chara. Dabei geht es um die psychische 
und psychologische Belastung durch diesen 
Lockdown.  

Hier habe ich zunächst generell eine Frage. Es 
gibt ja nicht nur die DAK, die die zunehmende 
Zahl von psychischen Belastungen und psychi-
schen Erkrankungen erwähnt, sondern das 
machen andere Krankenkassen auch. Deswe-
gen ist der Eindruck sehr klar: Wir haben in 
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dem Bereich eine Menge Probleme zu bewälti-
gen. Das vorausgesetzt, gehe ich auf beide 
Moderatoren ein, aber zunächst auf Sie, Frau 
Professor. 

Was müssen wir bei den Jugendlichen mehr in 
den Fokus nehmen, da sich für sie aktuell ja 
nichts verändert? Die Situation bleibt ja stabil. 
Welche Perspektiven brauchen die Jugendli-
chen gerade jetzt? Wo also müssten wir ge-
rade in dieser Situation den psychischen Be-
lastungen vorgreifen und etwas tun?  

Was sagen Sie dazu, dass die Angebote für Ju-
gendliche und auch die Sportangebote für Kin-
der erst sehr spät aufgenommen werden dür-
fen? Gerade das Thema Sport ist vor allem für 
Jugendliche und junge Erwachsene ein sehr 
wesentliches Thema. Da ist die Frage: Wie 
kann man zum Beispiel, wenn man diese 
Schließungen vornimmt, die Psyche alternativ 
entlasten?  

Welche Konzepte brauchen wir, um Kinder und 
Jugendliche nach zwei Monaten Lockdown in 
der Grundschule und in den Kitas aufzufan-
gen? Welche zusätzlichen Konzepte und An-
gebote brauchen Kinder und Jugendliche ge-
rade jetzt, um sie zu stützen und zu beteiligen? 
Mit anderen Worten zusammengefasst: Wel-
che Maßnahmen sind sinnvoll? 

Auch Sie, Herr Roselieb, haben bei der Krisen-
forschung davon gesprochen, dass ein ganzes 
Bündel an Bewältigungsstrategien notwendig 
ist. Da hätte ich gern von Ihnen vielleicht zwei 
oder drei Beispiele gehört, um diese Gegen-
strategien gerade aus psychischer, psycholo-
gischer und vielleicht sogar psychiatrischer 
Sicht entgegenzuwirken. Die Menschen sind 
also stark belastet von dieser Krise. Deshalb 
müssen auch entsprechende Antworten gege-
ben werden, die gerade diesen Belastungen 
entgegenwirken. Auch von Ihnen, Herr Rose-
lieb, hätte ich dazu gern eine Antwort. - Danke 
schön.  

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Die nächste Frage stellt die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN.  

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 

Ich bin die Fraktionsvorsitzende der Grünen 
und jugend- und familienpolitische Sprecherin. 
Insofern fand ich sehr spannend, was Sie ge-
rade zur Situation von Kindern und Jugendli-
chen in der Krise gesagt haben.  

Herr Roselieb, Sie haben darauf hingewiesen, 
dass wir die gesellschaftliche Akzeptanz brau-
chen und dass die Gesellschaft ein bisschen 
ihren Kompass verloren hat, vielleicht die Poli-
tik an manchen Stellen auch, weshalb wir dazu 
klarere Spielregeln brauchen. Meine Frage zu 
unserem Stufenplan lautet konkret: Müssen wir 
eventuell diese Frage des dynamischen Fak-
tors noch irgendwie deutlicher beschreiben? 
Denn es hat durchaus zu Unklarheiten geführt, 
wenn man sagt, nach dem derzeitigen Stufen-
plan müsste doch jetzt das und das öffnen, wo-
raufhin wir dann aber gesagt haben: Ja, wir gu-
cken noch einmal, was durch die Auswirkun-
gen der Mutationen passiert. 

Inwiefern kann man da also vielleicht kommu-
nikativ noch klarer werden, dass man vielleicht 
auch einen Kompass vorgibt? 

Es gab auf der einen Seite die klare Warnung 
von einigen, insbesondere auch von Frau 
Dr. Barth, was Öffnungen bei privaten Kontak-
ten angeht, und auf der anderen Seite Vor-
schläge dazu, dass man in wirtschaftlichen Be-
reichen, also Gastronomie oder auch Einzel-
handel, wieder mehr machen könnte. Was 
macht das eigentlich mit einer Gesellschaft? 
Und was bedeutet das auch gerade für vul-
nerable Bevölkerungsgruppen, für ärmere 
Menschen, die anders damit umgehen müs-
sen?  

Was die Frage von Arm und Reich angeht, so 
fände ich es sowieso schön, wenn Sie darauf 
noch einmal eingehen könnten. Im Hinblick auf 
den Tourismus können wir sagen, dass Men-
schen, die ein Ferienhaus haben, vielleicht Ur-
laub machen können, während Leute, die in ei-
ner Jugendfreizeit gemeinsam Ferien machen 
wollen, dies aus Infektionsgründen nicht tun 
können. 

Letzter Punkt. Ich würde gerne von Ihnen wis-
sen, welche Erkenntnisse es eventuell schon 
zum Thema „Tragen von Masken“ gibt. Wie 
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wirkt sich das auf junge Menschen, insbeson-
dere auf Kleinkinder, aus? Gibt es dazu schon 
Erkenntnisse? - So weit. Danke. 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der 
FDP-Fraktion. 

Dennys Bornhöft [FDP]: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin, und Dank auch 
an Herrn Roselieb und Frau Jauch-Chara.  

Eine Frage jeweils an die Experten. Frau 
Jauch-Chara, wir haben seit mittlerweile einem 
Jahr Einschränkungen bei Schulen und Kitas. 
Ich möchte etwas pointierter fragen. Es geht 
hier um Gesundheitsschutz. Das haben Sie an-
gesprochen. Bei den meisten Maßnahmen zur 
Coronabekämpfung geht es auch um Gesund-
heitsschutz. Wir haben sozusagen Gesund-
heitsschutz auf der einen Seite und Gesund-
heitsschutz auf der anderen Seite. Legen wir 
als Politik nach einem Jahr der Pandemie dies-
bezüglich noch den richtigen Fokus? 

Ich hatte Sie das Folgende im November, 
glaube ich, auch schon gefragt. Jetzt sind wir 
ein paar Monate weiter. Ab wann droht ein jun-
ger Jahrgang oder eine Generation dauerhaft 
seelischen Schaden zu erleiden, wenn nicht 
perspektivisch umgesteuert wird oder Perspek-
tiven, die Sie selber angesprochen haben, wie 
beispielsweise Sport, eröffnet werden? 

Zu Ihnen, Herr Roselieb. Erst einmal bin ich 
sehr dankbar für Ihre Aussagen zur 35er- und 
50er-Inzidenz, was die MPK angeht. Das wäre 
nämlich ansonsten auch meine Frage gewe-
sen. Also Sie sagen, die Stimmung in der Be-
völkerung droht zu kippen oder kippt gerade. 
Das ist natürlich eine große Gefahr für uns alle; 
denn wir bewegen uns derzeit auf dem schma-
len Grat zwischen der Wirksamkeit von Maß-
nahmen und der Verhältnismäßigkeit, der An-
gemessenheit, der Maßnahmen. Es ist ja wich-
tig, dass die Bevölkerung die Maßnahmen ak-
zeptiert und umsetzt; denn nur so können wir 
überhaupt dieser Pandemielage Herr werden. 
Da würde mich interessieren: Was können wir 
als Politik jetzt mit Blick auf dieses Risiko, das 
Sie aufzeigen, tun, was können wir als Politik 
machen, damit die Zustimmung der Bevölke-
rung nicht kippt? 

Mir fällt noch ein Satz zu Frau Jauch-Chara ein. 
Die Forderungen und Wünsche, die Sie zum 
Thema Privatkontakte geäußert haben, sind di-
ametral zu den Aussagen von Frau Barth. In-
sofern finde ich es sehr spannend, dass wir 
hier Experten mit unterschiedlichsten Sichtwei-
sen hören. Vielen Dank dafür. Das müssen wir 
politisch natürlich trotzdem irgendwie auflösen. 
- Danke. 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Dann kommen wir zu den Fragen der Abgeord-
neten des SSW. 

Lars Harms [SSW]: 

Vielen Dank. - Ich habe nur zwei Fragen. Die 
erste bezieht sich auf die 30 %, was die psy-
chischen Probleme bei Kindern und Jugendli-
chen angeht. Da stellt sich für mich die Frage, 
da wir ja jetzt vor einer Öffnung von Kitas und 
Schulen stehen: Was wären Ihre Empfehlun-
gen, was sollten wir veranlassen, was in den 
Schulen und Kindergärten möglicherweise für 
genau diese Kinder geleistet werden muss? 
Also was muss dort vorhanden sein, damit man 
genau diese psychischen Probleme auffangen 
kann? 

Bei der zweiten Frage geht es um die andere 
Seite. Es geht ja nicht nur um die Kinder, son-
dern auch um deren Eltern. Vor dem Hinter-
grund von Problemen beim Homeschooling, 
Homeoffice oder auch von Finanzproblemen, 
etwa wenn man auf einmal arbeitslos gewor-
den ist oder in Kurzarbeit gegangen ist, gehe 
ich davon aus, dass auch die erwachsenen 
Menschen psychische Probleme bekommen 
haben. Da einfach die Nachfrage: Gibt es bei 
Ihnen Erkenntnisse, dass dem so ist? Wenn ja, 
was würden Sie für diese Personengruppe 
empfehlen? Welche Hilfestellungen bräuchten 
wir? Wie soll der Zugang beispielsweise zu 
Psychologen oder Sozialpsychiatrischen 
Diensten sichergestellt werden? Haben Sie da 
Empfehlungen für uns? 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Und jetzt die Fragen des Zusammenschlusses 
der Abgeordneten der AfD. 
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Claus Schaffer [AfD]: 

Vielen Dank. - Ich habe keine Frage, die sich 
konkret auf die vorgeschlagenen Öffnungs-
schritte bezieht, sondern ich möchte in der His-
torie gern ein Stück zurückgehen, und zwar 
würde mich interessieren, wie weit Ihnen Er-
kenntnisse dazu vorliegen, wie sich häusliche 
Gewalt im Laufe der Beschränkungen des 
Lockdown im zurückliegenden Jahr von 2019 
bis auf 2020 entwickelt hat, aber auch die Zahl 
der Suizide, Suizidversuche, was ja nun wirk-
lich die schlimmstmöglichen Auswirkungen 
sind, was die psychischen Einschränkungen, 
die psychischen Belastungen angeht. Das 
wird, glaube ich, ganz wesentlich für die Frage 
sein, inwieweit wir damit im Rahmen einer suk-
zessiven Öffnung umzugehen haben; denn 
dann wird wieder eine ganze Menge zutage 
treten. Aus anderen Ländern sind da inzwi-
schen wirklich verheerende Zahlen - zum Teil 
mit einem Faktor 10, was reine Zahlen be-
trifft - aufgetaucht. Aber ich würde gern wissen, 
ob Ihnen für Schleswig-Holstein dazu Erkennt-
nisse vorliegen. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Danke. - Dann kommen wir jetzt zur Antwort-
runde mit unserer Expertin, unserem Experten. 
Ich bitte Sie, Frau Professor Jauch-Chara, zu 
beginnen. 

Prof. Dr. Kamila Jauch-Chara: 

Erst einmal vielen Dank für die sehr guten Fra-
gen, die hier gestellt worden sind. Ich möchte 
die Antworten auf einige Fragen zusammen-
fassen, weil diese Fragen zusammenhingen. 

Wir befinden uns bereits seit zwölf Monaten bei 
jeder Entscheidung in einem Spagat zwischen 
Belastungen durch Kontaktbeschränkungen 
und notwendigen Maßnahmen, um die 
Coronapandemie endlich irgendwie zum Ab-
schluss zu bringen oder zumindest die Infekti-
onszahlen auf ein gewisses Niveau zu reduzie-
ren. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich ganz 
bestimmte Werte vorzunehmen und zu sagen, 
dafür stehen wir als Gesellschaft ein. Das be-
deutet, wir trauen uns, die ersten Öffnungs-
schritte vorzunehmen, um eventuell schlim-
mere Konsequenzen, gerade für Kinder und 
Jugendliche, für später zu vermeiden.  

UNICEF spricht bereits jetzt von einer verlore-
nen Kindergeneration. Bezieht man es auf 
Deutschland, dann sehen wir eine 30-prozen-
tige Belastung der Kinder durch psychische 
Störungen und eine etwa 80-prozentige Belas-
tung durch die Situation, wobei diese Belas-
tung noch in keine psychische Erkrankung 
mündet. Deswegen ist es wichtig, dafür zu sor-
gen, dass die Kinder wieder eine Gemeinschaft 
erfahren. Ich habe in meinem Statement ja 
schon erwähnt: Wir sind soziale Wesen. Wir 
kommunizieren unglaublich gern untereinan-
der. Wir haben Vertrauenspersonen, wir haben 
Bezugspersonen. Der beste Kontakt, den man 
herstellen kann, ist tatsächlich ein Face-to-
Face-Kontakt, der im Rahmen einer Schul-
klasse, im Rahmen von Schulunterricht und 
gemeinsamen Schulpausen durchaus zu-
stande kommt. Das dürfen wir nicht außer Acht 
lassen. Also hier erleben die Kinder eine Ge-
meinschaft. Sie tauschen sich aus. Sie haben 
die Möglichkeit, unter Aufsicht miteinander zu 
kommunizieren, miteinander zu spielen. Dabei 
werden die Hygieneregeln in den meisten Fäl-
len sehr gut eingehalten.  

Das heißt, die erste Prädiktion, um zu verhin-
dern, dass die Kinder noch weiter erkranken 
beziehungsweise noch weitere Schäden da-
vontragen, die wir noch gar nicht so richtig be-
ziffern können, weil es eben um eine Entwick-
lung geht, wird eine Frage sein, die wir uns in 
zehn Jahren stellen: Haben wir an einer Stelle 
etwas verpasst? Haben wir den Kindern und 
den Jugendlichen nicht ermöglicht, sich adä-
quat zu entwickeln? Da es sich um Persönlich-
keitsentwicklung und emotionale Intelligenz 
handelt, werden die Ausmaße dessen, was 
jetzt eventuell fehlgeleitet abgelaufen ist, im Er-
wachsenenalter sichtbar werden. Dort werden 
sich die ersten interaktionellen Schwierigkeiten 
entwickeln. Deswegen ist es zwingend notwen-
dig zu sagen: Zurück in ein Schulklassensys-
tem, und zwar je eher, desto besser.  

Punkt 2 ist: Viele der Kinder und Jugendlichen 
haben Freunde, die sich in diesen Schulklas-
sen befinden. Das heißt, auch hier gehen wir in 
einen Bereich, wo es jenseits des Unterrichts 
eine Kombination zu Bezugspersonen gibt, die 
dem Kind oder dem Jugendlichen besonders 
wichtig, besonders wertvoll sind. 

Auch das ist eine sehr gute Prädiktion. Es ist 
wichtig, dass die Themen Corona, Einsamkeit, 
Ängste in der Schule gezielt angesprochen 
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werden. Gestern hatte ich die Möglichkeit, im 
Bildungsausschuss mit einigen von Ihnen zu 
sprechen; dort ging es um Gewalt, vor allem 
sexualisierte Gewalt. 

Auch hier ist Aufklärung notwendig. Schule ist 
eine Art Nadelöhr. Wir wissen aktuell nicht, wie 
viel außerhalb der Schule passiert. Kinder, die 
Gewalt erleben - auch das war eine der Fra-
gen -, zeigen das durch Auffälligkeiten im Ver-
halten. Häufig beklagen sich die Kinder zuerst 
gar nicht. Sie können nicht einschätzen, ob 
ihnen tatsächlich Unrecht passiert ist, ob sie ei-
nen richtigen Ansprechpartner haben; sie füh-
len sich unwohl. Das Erste, was man sieht, sind 
Verhaltensveränderungen: Die Kinder werden 
entweder besonders aggressiv und laut, oder 
sie ziehen sich komplett zurück. Hier kann 
Schule eingreifen und Alarm schlagen. 

Eine wichtige präventive Maßnahme ist: Die 
Kinder haben die Möglichkeit, sich zu unterhal-
ten, auch über das Erleben der Coronapande-
mie, und Sorgen und Nöte auf einer Eins-zu-
eins-Ebene mit Gleichaltrigen auszutauschen. 
Das ist von ganz großer Bedeutung. 

Zur Frage, welche Maßnahmen sinnvoll sind, 
habe ich bereits angesprochen, dass Regelun-
terricht, Präsenzunterricht wichtig ist. Sie ha-
ben alle gemerkt, dass Videotelefonie Eins-zu-
eins-Kontakte, persönliche Kontakte nicht rich-
tig ersetzen kann. Das ist ein Kompromiss, 
aber kein Ersatz. Die Kinder haben viele sozi-
ale Kompetenzen noch gar nicht entwickelt; für 
sie ist es noch ein bisschen schwieriger als für 
uns Erwachsene, mit der Situation zurechtzu-
kommen. 

Wir müssen die Kinder von den Bildschirmen, 
von den PCs und den Handys wegziehen. Ak-
tuell beobachten wir neben einer Gewichtszu-
nahme, neben einer Zunahme von Schlafstö-
rungen oder auch Angstzuständen eine mas-
sive Zunahme des Medienkonsums, die sich 
negativ auf Kinder und Jugendliche auswirken 
wird. Ich spreche nicht nur von einer Abhängig-
keit, sondern davon, dass der Kontakt zur Au-
ßenwelt und die Kommunikationsfähigkeit im-
mer weiter nach hinten gestellt werden. 

Individualsport kann nach dem Stufenplan bei 
einer Inzidenz unter 50 möglich werden. Das 
ist ganz besonders wertvoll. In größeren Sport-
hallen sollte man Kindern und Jugendlichen 
geteilten Sportunterricht zukommen lassen. 

Kinder können nicht nur turnen, sondern soll-
ten auch Koordinationsfähigkeiten einüben und 
lernen, wie bestimmte Übungen ablaufen. Da 
können gute Kompromisse gefunden werden; 
man kann das in der Schule gut spielerisch 
ausgestalten. 

Die Erkenntnisse zur Maskenpflicht sind, dass 
Kinder und Jugendliche die Maske sehr gut an-
genommen haben. Ich habe das bereits bei der 
letzten Expertenanhörung im Landtag erwähnt. 
Kinder imitieren mehr oder weniger das Verhal-
ten der Erwachsenen. Wenn die Maske bei den 
Eltern alltäglich wird, sehen die Kinder darin 
nichts Merkwürdiges. Sie sind dann plötzlich 
auch so alt, dass sie wie die Größeren eine 
Maske tragen dürfen. 

Man kann das spielerisch einbauen. Die Maske 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes. 
Auch hier geht es um einen Kompromiss: Man 
soll lieber die Schulklassen öffnen und Unter-
richt mit Mund-Nasen-Schutz durchführen, als 
keine Schulöffnung vorzunehmen. Die Kinder 
leben gut mit diesem Kompromiss, sie haben 
das akzeptiert. 

Zur Frage, ab wann dauerhafte Schäden ent-
stehen können: Wir haben aktuell nur indirekte 
Hinweise aus anderen Pandemien. Die dama-
lige Ebolapandemie hat uns zwar nicht direkt 
betroffen und ist irgendwann zu Ende gewesen 
ist, liefert uns aber gute Erkenntnisse. Wenn 
Kinder und Jugendliche für einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten aus dem normalen 
Leben herausgerissen und von ihren Freun-
den, aus einem normalen sozialen Leben ent-
fernt werden, entstehen Schlafstörungen und 
Ängste, die etwas länger andauern. Die klingen 
unter einer Behandlung aber wieder ab. Bei da-
maligen Kindern und Jugendlichen gab es 
nach mehreren Jahren bei den Inzidenzen von 
psychischen Erkrankungen im Erwachsenenal-
ter keinen Unterschied zu Menschen, die von 
der Ebolapandemie nicht betroffen waren. Das 
heißt, die Rückkehr zur Normalität kann dazu 
beitragen, dass wir etwas Gutes für die Psyche 
tun. 

Die Frage ist, wie wir mit den 30 % der Kinder 
umgehen, die unter seelischen Problemen lei-
den. Da baue ich sehr stark auf die Lehrkräfte, 
die sich eventuell hilfesuchend an Sozialpäda-
gogen und Einrichtungen wenden. Es wird von 
Eltern häufig leider nicht so stark gesehen: 
Bauchschmerzen, die immer wieder auftreten, 
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werden als etwas Somatisches erlebt. Es ist 
wichtig, sich das Verhalten der Kinder genau 
anzuschauen. 

In ganz Schleswig-Holstein wurden gute An-
laufstellen etabliert, an die sich Eltern wenden 
können. Außerdem gibt es Kooperationen mit 
einzelnen Schulen, die sich, wenn Schwierig-
keiten auftreten, bei uns melden können und 
denen wir unterstützend zur Verfügung stehen, 
um vielleicht einer gewissen negativen Grup-
pendynamik zu begegnen. 

Die letzte Frage betrifft die Themen häusliche 
Gewalt und Suizidalität. Wir haben tatsächlich 
klinische Evidenzen dafür, dass beides deut-
lich zugenommen hat. Das Thema häusliche 
Gewalt ist vor allem durch die Nutzung der 
Frauenhäuser, durch die Nutzung der Seelsor-
getelefone bekannt. Die Anzahl der Anrufe von 
hilfesuchenden Frauen hat sich - je nach Bun-
desland - inzwischen verdoppelt bis zu ver-
zehnfacht. 

Wenn es um Suizidalität geht, beobachten wir 
eine deutliche Zunahme an durchgeführten Su-
iziden. Suizidversuche sind auch jenseits einer 
Pandemie häufig. In Deutschland versucht un-
gefähr alle vier Minuten jemand, sich das Le-
ben zu nehmen. Die Anzahl der durchgeführ-
ten, nachgewiesenen Suizidversuche lag in 
den letzten Jahren zwischen 10.000 und 
13.000. Jetzt erleben wir eine Zunahme um 
1.000 bis 1.200. 

Ob die Anzahl der sogenannten fehleinge-
schätzten Suizidversuche, die tatsächlich ge-
klappt haben, zugenommen hat, lässt sich 
nicht sagen. Wir haben eine gewisse Unklar-
heit, wenn es um Sterbefälle bei älteren Men-
schen geht. Dort wird häufig tatsächlich auf-
grund der Vorerkrankungen eine natürliche To-
desursache angenommen. Wir wissen aber 
auch aus Suizidversuchen, nach denen die Pa-
tienten hinterher in ein Krankenhaus gekom-
men sind, dass es sich tatsächlich sehr häufig 
um Suizidversuche mit somatischer Medika-
tion, zum Beispiel mit Herzmedikamenten oder 
Schmerzmitteln gehandelt hat. - So weit erst 
einmal von mir. Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Danke, Frau Professorin. - Dann bitte ich Herrn 
Roselieb um seine Antworten. 

Frank Roselieb: 

Ich beantworte die Fragen nach der Reihen-
folge der Fraktionen. Das Erste, was die CDU 
gefragt hat, war, wie man das Gleichgewicht 
halten kann zwischen Verschärfungen wegen 
der Mutanten auf der einen Seite und Locke-
rungen auf der anderen. Ich denke, dass die 
Menschen gelernt haben, mit der Pandemie zu 
leben. Wichtig sind zwei Punkte: erstens klare 
Regeln. Wir haben uns irgendwann auf die 
AHA-Regeln geeinigt, die wurden dann schritt-
weise ergänzt. Es kam mal ein L für Lüften 
dazu, dann ein weiteres A für App, dann wurde 
es ein bisschen komplizierter. Trotzdem glaube 
ich, dass das, was wir zurzeit auch in Schles-
wig-Holstein kommunizieren, Hand und Fuß 
hat. Wenn Sie sich die neun Seiten anschauen, 
die die Landesregierung als Pandemieplan zu-
sammengeschrieben hat, dann können Sie die 
noch überschauen. Ich kenne berufsbedingt 
auch die entsprechenden Pläne aus dem Aus-
land. Sie haben beispielsweise in Österreich 
und der Schweiz Pläne, die teilweise 160 Sei-
ten umfassen. Das geht weit über das hinaus, 
was man als Bürger sinnvollerweise überbli-
cken kann. Da sollten wir also beim Prinzip in 
Schleswig-Holstein bleiben, das kurz und 
knapp zu machen. 

Das zweite Wichtige sind die notwendigen 
Fremdkontrollen, die Sie in einer solchen Pan-
demie brauchen. Wir sehen das gerade in Ost-
holstein. Dort hat es verschiedene Fälle gege-
ben, in denen Bürgerbefragungen zum Touris-
mus durchgeführt wurden, in Heiligenhafen 
beispielsweise. Dort gab es die Situation, dass 
sich die Bürger mehrheitlich gegen die Touris-
ten und gegen touristische Projekte entschie-
den haben. Das wird hinter den Kulissen gern 
damit begründet, dass man im Sommer Angst 
vor den Tagestouristen hätte. Das heißt, für die 
Sommersaison 2021 wäre es dann wichtig, 
beispielsweise den kommunalen Ordnungs-
dient einzusetzen, um eben auf die Abstands-
regeln zu achten, nicht nur für Touristen, son-
dern auch für Einheimische. Also: eine Kombi-
nation aus klaren, kurzen, prägnanten Regeln 
einerseits und nötiger Fremdkontrolle auf der 
anderen Seite. 

Die SPD hatte gefragt, wie man das Maßnah-
menbündel gestalten könne. Da kommen im-
mer zwei Dinge zusammen: Erstens glaube 
ich, dass die Menschen kreativ genug sind, in 
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der Krise durchaus etwas zu bewegen. Sie se-
hen Möbelmärkte, Sie sehen Baumärkte, die 
plötzlich Click-and-Collect anbieten können, 
die davor nie etwas mit Drive-in zu tun hatten. 
Das klappt jetzt wunderbar. 

Zum Zweiten glaube ich, dass die Menschen 
bereit sind, persönliche Opfer in der Pandemie 
zu bringen, auch jetzt noch. Wenn Sie sich den 
Bereich Schule anschauen, um das einmal 
konkret zu machen: Bayern hat angekündigt, 
auf die Frühjahrsferien zu verzichten. Die gibt 
es bei uns in Schleswig-Holstein so nicht, in 
Bayern ist es wegen der späten Sommerferien 
notwendig. Die werden jetzt nach dem letzten 
Stand, der mir vorliegt, ausgesetzt. Da dachte 
ich, es würde einen Aufschrei geben, dass man 
das Gefühl hat: Oh Gott, jetzt noch länger 
Homeschooling. - Aber die Menschen waren 
unterm Strich eher zufrieden damit, das so zu 
machen, weil eben viel von dem, was Frau 
Jauch-Chara auch gesagt hat, realisiert wer-
den kann, dass man eben nicht mehr zu Hause 
sitzt, dass man eben doch Präsenzunterricht 
umschlägig und so weiter veranstalten kann.  

Das Dritte ist: Denken Sie auch sehr pragma-
tisch. Wenn Sie wissen, dass es IT-Engpässe 
gibt, dass das Glasfasernetz nicht überall ist, 
dann aktivieren Sie das, was wir schon vor vie-
len anderen vor Jahrzehnten gehabt haben, 
das Schulfernsehen. Der Bayerische Rundfunk 
hat seine ganzen Filme herausgeholt zum 
Thema Fotosynthese und zur Schwerkraft; die 
Regeln gelten bis heute. Das hat man den Kin-
dern dann teilweise im Schulfernsehen ge-
zeigt, damit die entsprechend beschult werden 
- auch jenseits irgendwelcher YouTube-Vi-
deos. Das scheint durchaus funktioniert zu ha-
ben. Das erwarte ich auch zukünftig in Schles-
wig-Holstein. Ich meine, der NDR hat da auch 
einiges getan.  

Was Sie in dem Bereich nicht machen sollten, 
ist, die Fehler vom Sommer 2020 zu wiederho-
len. Da wirft man Ihnen - für meine Begriffe in 
Teilen auch zu Recht - vor, sich wenig Gedan-
ken gemacht zu haben. Das heißt, es ist jetzt 
der Zeitpunkt gekommen, dass man sich die 
Frage stellt, wie soll eigentlich das Schuljahr 
2021/22 oder das Wintersemester 2021/22 an 
den Universitäten aussehen, obwohl das Som-
mersemester noch nicht einmal erreicht ist. 
Diese Perspektive erwarten die Bürger, und die 
kann man ihnen auch geben. Sonst wäre es 

gar nicht möglich, irgendwelche Krisenpläne in 
anderen Bereichen auszuarbeiten. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben nach dem 
dynamischen Faktor gefragt. Ich glaube, da 
muss man vielleicht noch ein bisschen deutli-
cher beschreiben, was das ist. Sie finden die-
sen dynamischen Faktor - etwas überspitzt for-
muliert - im Kleingedruckten auf Seite 1 des 
Perspektivplans. Den haben wir ganz bewusst 
offengelassen, weil man einfach sichergehen 
wollte, dass man in der Lage ist, diesen dyna-
mischen Faktor anzupassen. Sie wissen ja 
nicht, welche Themen kommen. Wir hatten das 
Thema Knappheit des Impfstoffes, aber auch 
die Mutanten. Da kann übermorgen etwas 
ganz anderes kommen. Also eine gewisse Of-
fenheit ist da, aber die Tatsache, dass es ihn 
gibt, sollte man vielleicht noch einmal heraus-
stellen. 

Die zweite Frage von den Grünen war die Öff-
nung im öffentlichen Bereich und wie man da-
mit umgehen sollte. Ich habe schon ein biss-
chen was zum Thema Tagestourismus gesagt. 
Ich glaube auch, dass sich Professor Ficken-
scher da in einem Punkt zu Recht korrigiert hat. 
Der Auslandstourismus war das Problem im 
vergangenen Sommer. Der Tagestourismus in 
Schleswig-Holstein hat sehr gut funktioniert. 
Da waren wir auch deutlich besser aufgestellt 
als Mecklenburg-Vorpommern, die den drau-
ßen gelassen haben. Bei uns hat sowohl der 
Tourismus davon profitiert als auch die Infekti-
onslage gerade nicht profitiert, dass wir Tages-
touristen hatten. Das zeigt noch einmal: Es 
funktioniert durchaus.  

Der dritte Punkt bei den Grünen war das 
Thema Arm und Reich. Da sollten Sie gerade 
als Parlamentarier ein bisschen die eigene 
Perspektive verlassen. Etwas extrem ausge-
drückt haben Sie immer Biedermeier versus 
Vorhölle in den Köpfen der Menschen. Wir ha-
ben einerseits den großen Vorteil, dass die 
Marktwirtschaft durchaus kreative Lösungen 
bringt, auf der anderen Seite eine soziale Kom-
ponente hat. Ich warne aber ausdrücklich da-
vor, sich zurückzulehnen und jetzt zu sagen: 
Och, wer seit vielen Monaten in Kurzarbeit ist, 
bekommt 87 % seines Gehalts für null Stunden 
Arbeit. - Ja, das ist sachlich richtig, aber es gibt 
eben nicht allein die finanzielle Komponente. 
Solche Menschen wollen arbeiten, und die 
müssen sich in ihrem privaten Umfeld dafür 
rechtfertigen: Wieso bekommst du eigentlich 
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so viel Geld fürs Nichtstun, das muss ich ja als 
Steuerzahler letzten Endes bezahlen? - Da 
sollte man, wie gesagt, auch ein bisschen die 
parlamentarische Ebene - das ist dann leider 
die Biedermeier-Idylle, weil Ihre Gehälter sich 
ja nicht verändern - durchaus im Blick behalten.  

Das nächste war die FDP. Die hatte gefragt, 
wie man diese 35er-Inzidenz - auch das Thema 
Risikodebatte - führen kann. Ich warne drin-
gend davor, diese Null-Risiko-Debatte, diese 
Null-Covid-Debatte, die angefangen hat, fort-
zuführen. Man kann, das ist eine Kernkenntnis 
der Krisenforschung, Risiken nicht minimieren, 
man kann Risiken nur optimieren, muss sich 
also überlegen, welches Maß an Risiko man 
eingehen kann. Das heißt, bezogen auf die 
Pandemie - wie Professor Rupp auch aus me-
dizinischer Sicht schon gesagt hat - ist das Le-
ben mit der Pandemie angesagt. Die Hammer-
and-Dance-Phase hat die Betonung auf das 
Tanzen. Das muss den Menschen auch klar-
gemacht werden. Die Null-Covid-Variante halte 
ich für falsch. Da würden Sie auch eine Hoff-
nung wecken, die Sie weder inhaltlich mit Le-
ben füllen können noch die realistisch ist. 

Der SSW hatte nach dem Thema Homeschoo-
ling und psychische Probleme gefragt, auch 
jenseits der Schüler. Da bitte ich besonders da-
rauf zu achten, dass wir eine große Besonder-
heit in Schleswig-Holstein haben, das ist die 
Struktur der Unternehmen. Wir sind das Bun-
desland mit den meisten kleinsten Unterneh-
men: 88 % der Unternehmen in Schleswig-Hol-
stein haben zehn Mitarbeiter oder weniger. 
Was in anderen Bundesländern zum Teil die 
Arbeitgeber machen, also ein sehr gut organi-
siertes Krisenmanagement mit Kinderbetreu-
ung und so weiter, das machen die Unterneh-
men hier in Schleswig-Holstein, auch die Eltern 
hier in Schleswig-Holstein selbst. Die arbeiten 
da in so kleinen Unternehmen, dass es da 
keine Angebote von der Arbeitgeberseite gibt. 
Da ist auch ein anderes staatliches Krisenma-
nagement gefragt. 

Der letzte Aspekt kam von der AfD, die hatte 
gefragt nach den Aspekten psychologische 
Faktoren und Lockerungen, was sonst noch zu 
beachten sei. Darauf wird sicherlich Professor 
Felbermayr heute Nachmittag noch eingehen. 
Ich kann aus der Krisenforschung so viel bei-
tragen, dass wir auch für das Thema Insolvenz-
forschung zuständig sind. Da zeigt sich ein 
sehr interessantes Bild: Auf der einen Seite 

sind die Löhne in der Pandemie zwar gesun-
ken, auf der anderen Seite sind die Girokonten 
der Menschen immer weiter gewachsen, dass 
auch die letzten Sparkassen mittlerweile an-
fangen, Negativzinsen zu erheben, weil die 
Menschen einfach kaum Chancen haben, ihr 
Geld auszugeben. Auch da ist das Bild wie ge-
sagt zwiegespalten. Die psychologischen Fak-
toren überwiegen für meine Begriffe, weil die 
Wirtschaft immer noch ganz gut stabilisiert 
wird, auch durch die sehr üppigen Gelder, die 
der Staat zur Verfügung stellt. Dazu hat Frau 
Jauch-Chara aber eigentlich alles Wichtige ge-
sagt. 

Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber: 

Herr Roselieb, ich bedanke mich herzlich bei 
Ihnen für Ihre Ausführungen.  

Wir sind am Ende des zweiten Themenblockes 
angekommen, Ihnen, Frau Professor 
Dr. Jauch-Chara und Ihnen, Herr Roselieb, vie-
len Dank für Ihre Ausführungen. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Wir kommen zum dritten Themenblock: 

Auswirkungen der vorgesehenen Öff-
nungsschritte auf Kinder und Jugendliche 
sowie auf den Bildungssektor 

Ich erteile zu diesem Block den dazu gelade-
nen Expertinnen und Experten zum Eingangs-
statement das Wort. 

Zunächst hat Frau Emma-Louisa Döhler das 
Wort. Sie ist Vorsitzende des Jungen Rates 
Kiel und über Videotechnik zugeschaltet. 

Emma-Louisa Döhler: 

(Tonübertragungsstörung) 

Ich werde für uns, den Jungen Rat der Landes-
hauptstadt Kiel, heute hier über die Auswirkun-
gen der Coronakrise auf Kinder und Jugendli-
che berichten. Kindern und Jugendlichen fällt 
die Zeit unter Corona unglaublich schwer. In 
unserer Lebenswelt fällt gerade so gut wie al-
les weg. Morgens klingelt bei uns eigentlich der 
Wecker, und wir machen uns auf den Weg zur 
Schule. Wir treffen dort unsere Freunde und 
verbringen den Tag unter Gleichaltrigen in ei-
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nem gewohnten Umfeld. Hinzu kommt der Un-
terrichtsstoff, den wir von den Lehrerinnen und 
Lehrern genau nach Stundenplan beigebracht 
bekommen. Dort können wir direkt Fragen stel-
len. Die Lehrerinnen und Lehrer haben eine di-
rekte Rückmeldung, wie gut die Schülerinnen 
und Schüler mit dem Stoff zurechtkommen und 
was vielleicht noch einmal wiederholt werden 
sollte. 

Nach der Schule essen viele noch in der Schul-
mensa, in der es jeden Tag für einen geringen 
Preis warmes Essen gibt. Dann geht es nach 
Hause. In unserer Freizeit warten unsere Hob-
bys auf uns. Wir gehen beispielsweise zum 
Schwimmen, zum Reiten, zum Ehrenamt oder 
in den Jugendtreff. Dort können wir unsere 
Energie mit unseren Freundinnen und Freun-
den zusammen rauslassen und unsere Gedan-
ken einmal ruhen lassen. Hobbys sind sowohl 
körperlich als auch psychisch ein wichtiger 
Ausgleich zur Schule. 

Dann kommen wir nach Hause, essen Abend-
brot. Dabei berichten wir unseren Liebsten von 
unserem Tag und lassen diesen gemütlich 
ausklingen - wenn wir eine gute Familiensitua-
tion haben. Es war ein guter Tag, es war ein 
normaler Tag. 

Ich habe ihnen diesen Ablauf geschildert, um 
einmal zu verdeutlichen, dass gerade in unse-
rer Lebenswelt nichts mehr so wie vor Corona 
ist. Wir erleben gerade unsere prägendsten 
Jahre: in die 1. Klasse kommen, auf die weiter-
führende Schule wechseln, der 16. Geburtstag, 
unser Schulabschluss, allein mit Freundinnen 
und Freunden etwas unternehmen, sportliche 
Erfolge. Doch alles fällt weg. 

Wir fordern deshalb für jedes Kind einmal wö-
chentlich ein Freizeitangebot, damit Kinder und 
Jugendliche einmal von zu Hause rauskom-
men und zumindest einmal in der Woche die 
Gedanken ausschalten können. Einmal die 
Woche das Gefühl von Normalität erleben! 

Gerade uns Kindern und Jugendlichen muss 
jetzt geholfen werden. Um uns helfen zu kön-
nen, muss man uns verstehen. Das funktioniert 
am besten, indem man mit uns spricht, uns zu-
hört und ernst nimmt. Nur jeder Vierte fühlt sich 
in schulische Prozesse eingebunden, ergab 
die Befragung des Jugendrates vom Kinder-
schutzbund 2020. Die Frage wurde unabhän-

gig von Corona gestellt. Das macht die Ergeb-
nisse, wie ich finde, noch erschreckender: Nur 
jeder vierte Jugendliche fühlt sich an einem 
Ort, an dem man die meiste Zeit seiner Jugend 
verbringt, eingebunden. Das heißt: Drei Viertel 
fühlen sich nicht eingebunden. 

Corona hat offenbart, dass es in Deutschland 
und somit auch in Schleswig-Holstein ein gra-
vierendes Problem der schulischen Bildung vor 
allem in Bezug auf die Chancengleichheit gibt. 
Im Homeschooling verfügen viele Schülerin-
nen und Schüler nicht über die ausreichenden 
Mittel wie beispielsweise einen guten Arbeits-
platz, WLAN, einen ausreichenden Internetan-
schluss oder ein digitales Endgerät. Doch nicht 
nur die materiellen Unterschiede sind gravie-
rend, sondern auch die ökonomischen Unter-
schiede sorgen für eine große Kluft zwischen 
den Leistungen der Schülerinnen und Schüler. 

Wir konnten aus den Nachrichten und dem per-
sönlichen Austausch von Schülervertretungen 
entnehmen, dass in vielen Klassen Schülerin-
nen oder Schüler fehlen, weil sie zu Hause 
nicht über die technischen Möglichkeiten verfü-
gen, um angemessen an Videokonferenzen 
teilnehmen zu können. Auch viele Lehrerinnen 
und Lehrer berichten darüber, dass die Teil-
nahme am Unterricht und damit dem momen-
tan einzigen Bildungsangebot oftmals schon 
daran scheitert, dass es zu Hause bei den 
Schülerinnen und Schülern keinen Drucker 
gibt. Wir möchten Sie deshalb auffordern, allen 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
geben, in Gänze am digitalen Unterricht teil-
nehmen zu können. 

Die höchste Relevanz haben zum einen ge-
rade alle Abschlussjahrgänge. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich einmal die medial 
vernachlässigten, aber genauso wichtigen Ab-
schlüsse ESA und MSA betonen. Der Inhalt 
der Prüfungsfächer sollte unter Berücksichti-
gung der Coronabedingungen angepasst wer-
den. Das Ziel sollte sein, dass alle Schülerin-
nen und Schüler eine faire Chance haben, die 
Abschlüsse gut zu bestehen. Außerdem sollte 
eine individuelle Auswahlmöglichkeit zur Strei-
chung einer der drei Prüfungen geschaffen 
werden. 

Im Verlaufe des Vormittags haben wir bereits 
einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten 
geschickt, der sich dem Abitur 2021 widmet. 
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Da es eine große Angst vieler angehender Abi-
turientinnen und Abiturienten ist, ist uns in die-
sem Jahr die Gleichwertigkeit des Abiturs be-
sonders wichtig. Wir wollen Sie daher dazu auf-
fordern, sich für eine bundesweit einheitliche 
Regelung einzusetzen. Die Anpassungen sol-
len selbstverständlich nicht nur für dieses Jahr 
debattiert werden, sondern müssen auch drin-
gend für die nächsten Jahre eingeführt werden. 
Egal, welcher Abschluss gemacht wird: Die 
Schülerinnen und Schüler haben eine ziemlich 
lange Zeit im Homeschooling verbracht. Die 
Prüfungen müssen über dieses Jahr hinaus 
angepasst werden. Je früher Sie handeln, 
desto eher können die Schülerinnen und Schü-
ler in eine sichere Zukunft blicken. 

Die höchste Relevanz haben außerdem alle 
Grundschülerinnen und Grundschüler. Des-
halb begrüßen wir die erste Stufe des Stufen-
plans sehr, dass sowohl die Kitas als auch die 
Grundschulen als Erstes geöffnet werden. Ge-
rade für unsere kleinsten Mitbürgerinnen und 
Mitbürger ist der soziale Kontakt unglaublich 
wichtig. 

Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen: Wo-
ran haben Sie sich in Ihrer Kindheit am meisten 
orientiert? - Ich beantworte Ihnen diese Frage 
gern. Kinder orientieren sich an der Mimik, 
Gestik und dem Verhalten ihrer Mitmenschen. 
Sie lernen sehr viel, was für ihr späteres Leben 
- gerade im Umgang mit Menschen - essenziell 
wichtig ist. Umso länger wir den Kindern die 
Gesellschaft in Gruppen und Klassenstufen 
nicht ermöglichen können, werden diese Kin-
der an den Folgen zu leiden haben. Kinder ler-
nen in ihren prägenden Jahren unglaublich 
viel, von Empathie bis zu grundlegendsten Ver-
haltensregeln. Das sollte man möglichst 
schnell wieder ermöglichen. Gerade deshalb 
unterstützen wir sehr, dass die kleinsten Mit-
bürgerinnen und Mitbürger beim Stufenplan an 
erster Stelle stehen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber 
auch, dass Kinder und Jugendliche die Mög-
lichkeit haben, den Stufenplan zu verstehen. 
Wir wünschen uns deshalb einen Stufenplan in 
Leichter Sprache und übersichtlicher Gestal-
tung. Wir begrüßen es sehr, dass dieser Stu-
fenplan erstellt wurde. Dieser sorgt für mehr 
Transparenz und Klarheit. Die Menschen be-
kommen wieder Hoffnung und können ihre Zu-
kunft wieder besser einschätzen. 

In den letzten Monaten haben wir uns sehr viel 
mit Gleichaltrigen ausgetauscht. Dabei ist uns 
aufgefallen, wie groß der Bedarf ist, gehört zu 
werden. Wir würden gerne strukturell besser 
eingebunden werden. Wir haben in Schleswig-
Holstein den § 47 f der Gemeindeordnung. Da-
mit sind wir vielen anderen Bundesländern ei-
nen Schritt voraus. Wie gut dieser Paragraf ge-
nutzt und verstanden wird, ist von Kommune zu 
Kommune sehr unterschiedlich. Unsere Arbeit 
in Kiel ist ein gutes Beispiel dafür, denn wir ver-
treten alleine 17.000 Kieler Kinder und Jugend-
liche und sind darüber hinaus mit vielen weite-
ren Kindern und Jugendlichen in ganz Schles-
wig-Holstein vernetzt. In der Stadtverwaltung 
der Landeshauptstadt Kiel wurde dazu gerade 
eine Evaluation zum derzeitigen Stand der Er-
fahrung der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen durchgeführt. Diese wird in Kürze 
veröffentlicht.  

Diese Evaluation ergab, dass die Mitarbeiten-
den eine offene Haltung gegenüber einer be-
teiligungsorientierten Praxis erkennen ließen. 
Dazu griffen sie auf unterschiedliche Methoden 
und externe Unterstützung im Beteiligungsver-
fahren zurück. Wenngleich die interviewten 
Kinder und Jugendlichen aus Kiel selbst nur 
von sehr wenig Erfahrung mit einer Beteiligung 
durch die Verwaltung berichteten, ließen sich 
in ihren Aussagen konkrete Anforderungen an 
Beteiligungsprozesse finden und auch dazu, 
zu welchen Bereichen und Themen, zu wel-
chem Zweck und auf welche Art sie in Planun-
gen und Vorhaben der Verwaltung eingebun-
den sein wollten. 

Dies zeigt, dass Beteiligung auf dem Papier 
zwar stattfindet, aber die Realität oftmals an-
ders aussieht. Dies ist so, obwohl das Inte-
resse von Kindern und Jugendlichen sehr groß 
ist, bei Themen, die sie betreffen, mitzubewe-
gen. Dass Kinder und Jugendliche aktiv am ge-
sellschaftlichen Leben partizipieren wollen, be-
legt auch das Ergebnis der Befragung des Ju-
gendrates und Kinderschutzbundes, welches 
zeigt, dass ein Drittel der Kinder und Jugendli-
chen ehrenamtlich aktiv sind und über 20 % 
sich politisch engagieren. Die Jugend wird po-
litischer, und das sollten Sie fördern und in Ihre 
Entscheidungen einbeziehen. 

Wir haben uns über die Einladung, hier spre-
chen zu dürfen, gefreut. Diese Möglichkeit ist 
ein Privileg. Wir sind uns dessen bewusst. 



36 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. WP - Expertenanhörung Corona -  19. Februar 2021 

 

Nichtsdestotrotz wünschen wir uns für die Zu-
kunft, dass Kinder und Jugendliche häufiger zu 
den Themen gehört werden, die sie betreffen, 
und zum Beispiel im Landtag, in der Schüler-
vertretung oder bei der Hauptversammlung ih-
res Sportvereins sprechen dürfen. Auch wenn 
wir noch sehr jung sind, haben wir eine Haltung 
und Meinung zu diesen Themen. Wir wün-
schen uns, häufiger mitreden zu dürfen, denn 
es geht um unsere Zukunft. Deshalb gilt heute 
wie auch immer: Wir wollen gehört werden, wir 
wollen mitreden, und vor allem wollen wir mit-
gestalten. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen Dank, Frau Döhler, für Ihren Vortrag und 
die Perspektive, die Sie hier eingebracht ha-
ben. 

Wir kommen zu Frau Professorin Dr. Gunda 
Voigts, die nun Gelegenheit für ihr Eingangs-
statement hat. Sie ist Professorin für Grundla-
gen der Wissenschaft und Theorien sozialer 
Arbeit sowie Theorie und Praxis der Kinder- 
und Jugendarbeit an der HAW Hamburg und 
über eine Videozuschaltung dabei. 

Prof. Dr. Gunda Voigts: 

Sehr geehrtes Landtagspräsidium! Sehr ge-
ehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Zuhörende! 
Ich bedanke mich sehr für die Einladung in Ihr 
schönes Bundesland, wenn auch leider nur vir-
tuell. Ich freue mich, dass Sie den Blick über 
den Tellerrand machen. 

Junge Menschen haben in ihrem Aufwachsen 
drei Kernherausforderungen. Das sind die 
Qualifizierung, die Verselbstständigung und 
die Selbstpositionierung. Das haben sich junge 
Menschen nicht ausgesucht, sondern wir als 
Gesellschaft mit unseren Regularien schreiben 
ihnen das vor. Um diese drei Kernherausforde-
rungen bewältigen zu können, brauchen sie 
Handlungs-, Erfahrungs- und Entscheidungs-
räume. Diese drei Räume sind in der derzeiti-
gen Gesellschaft unter Pandemiebedingungen 
zurzeit für sie geschlossen. Vor daher freue ich 
mich, dass Sie mit Ihrem Perspektivplan den 
Blick nach vorne wagen und Transparenz für 
Öffnung und für Gestaltungsräume für junge 
Menschen bieten. 

An dieser Stelle möchte ich die erste Anmer-
kung zum Perspektivplan machen. Es wäre 
wichtig, dass dieser, wenn er verabschiedet ist, 
in einer Form erscheint, dass er für Kinder und 
Jugendliche - egal, ob mit oder ohne Behinde-
rung - auch verstehbar ist. 

Ihr Perspektivplan in Schleswig-Holstein kann 
Kindern und Jugendlichen nur dann eine Per-
spektive geben, wenn ihre Perspektive auch 
berücksichtigt wird. Sie haben mich ja nach 
meiner Meinung gefragt. Meine Meinung ist: 
Das ist in diesem Perspektivplan bisher nur 
sehr eingeschränkt der Fall. 

Junge Menschen ab dem Grundschulalter - 
über die rede ich jetzt - bewegen sich in drei 
zentralen Gefügen des Aufwachsens. Das sind 
die Familien, das sind die Schulen, und das ist 
die Kinder- und Jugendarbeit. Der Rahmen für 
viele Unterstützungsleistungen - das wissen 
die meisten von Ihnen -, ist die Kinder- und Ju-
gendhilfe, ausgeführt im SGB VIII. Das ist der 
Hintergrund, vor dem ich auf Ihren Perspektiv-
plan geschaut habe. Vor diesem Hintergrund 
möchte ich ein paar Handlungsempfehlungen 
abgeben, wie Sie sich das gewünscht haben. 

Zur ersten Kernherausforderung: Qualifizie-
rung. Qualifizierung im Kinder- und Jugendal-
ter meint nicht nur formale Qualifizierung, wie 
sie im Perspektivplan im Lebensbereich 
Schule ausgeführt wird. Fast alles, was sich 
dort in Ihrem Perspektivplan findet, orientiert 
sich am Unterricht und an der Adressierung als 
Schülerinnen und Schüler. Meine Bitte an Sie 
als Landtagsabgeordnete: Weiten Sie Ihren 
Blick. Aus der Sicht von Kindern und Jugendli-
chen ist die Schule vor allen Dingen der Ort - 
das haben Sie auch in anderen Statements 
heute schon gehört -, an dem sie ihre Freun-
dinnen und Freunde treffen. Das verwehren 
Sie ihnen mit diesem Perspektivplan vor allem 
im Bereich ab der Sekundarstufe für eine rela-
tiv unabsehbare Zeit. Bitte ändern Sie das! Öff-
nen Sie die Schulen, und zwar nicht - das ist 
mir wichtig - nur zu Zwecken des Unterrichts, 
sondern als Treffpunkt für junge Menschen. 
Geben sie Ihnen dafür Zeit und Räume im 
Schulgeschehen beziehungsweise nehmen 
Sie den Einfluss, den Sie in Ihrer Rolle haben 
können, wahr, um das erreichen zu können. 

Einen positiven Schritt in diese Richtung lese 
ich in einem Punkt in diesem Lebensbereich, 
wenn es heißt, es sollen Präsenzmöglichkeiten 
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auch außerhalb des Unterrichts geschaffen 
werden. Ein bisschen schade finde ich, dass 
das bisher nur auf Lernräume bezogen wird. 
Ich wünsche mir, dass Sie das weiten, dass Sie 
über Begegnungsflächen reden. Öffnen Sie die 
Schulkantinen, die Turnhallen, die Sportplätze 
und die Schulhöfe, und das nicht nur zu zeitlich 
vorgegebenen Zeiträumen. 

Qualifizierung im Kindes- und Jugendalter fin-
det nicht nur in der Schule statt. Ich hatte ge-
hofft, Sie nehmen im - so haben sie ihn ge-
nannt - Lebensbereich außerschulische Bil-
dungsangebote darauf Bezug. Das geschieht 
aber leider nicht. Dort kommen sämtliche non-
formalen Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche nicht vor, sind schlichtweg verges-
sen. Damit meine ich zum Beispiel die politi-
sche Jugendbildung, die Jugendverbände, die 
kulturelle Bildung, die Musikschulen. All das 
haben Sie in großer Vielfalt in Ihrem wunder-
baren Bundesland. Es kommt hier aber nicht 
vor. 

Deshalb mache ich einen Vorschlag. Benen-
nen Sie diesen Punkt einfach so, wie sie ihn 
vielleicht gemeint haben. Schreiben Sie dar-
über „Formale Bildungsangebote für Erwach-
sene“. Das finden Sie dort nämlich. Fügen Sie 
Ihrem Plan einen neuen Lebensbereich hinzu, 
und zwar den Lebensbereich „Kinder- und Ju-
gendarbeit“. Dazu, wie ich mir das genau vor-
stelle, sage ich gleich noch etwas. 

Zweiter Punkt: Verselbstständigung. Um sich 
verselbstständigen zu können, müssen sich 
junge Menschen, insbesondere Jugendliche, 
ausprobieren können. Das geht nicht, wenn sie 
einzig und allein in ihre Kernfamilie oder in ihre 
stationäre Wohngruppe zurückgeworfen wer-
den. Junge Menschen - das wurde gerade 
schon gesagt - brauchen für ein gesundes Auf-
wachsen Kontakte zu Gleichaltrigen und die 
Option, ihr Leben außerhalb von Familie ge-
stalten zu können. Ich plädiere daher seit Lan-
gem und nicht nur mit Blick auf Ihren Perspek-
tivplan dafür, dass endlich akzeptiert werden 
muss, dass die Familie - in Ihren Worten ge-
sprochen: der Hausstand - vieler junger Men-
schen gerade im Jugendalter ihre Peergroup 
ist und nicht das, was wir uns klassisch als Fa-
milie vorstellen. 

Hinzu kommen wichtige Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner außerhalb von Familie, 
zum Beispiel Sozialarbeitende in Jugendtreffs, 

ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer im 
Sport oder Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leiter in Jugendverbänden. Deshalb mein Plä-
doyer: Blicken Sie bei den Kontaktregeln diffe-
renzierter hin, definieren Sie bei Jugendlichen 
die Peergroup von maximal fünf Personen als 
einen Hausstand und nicht die Eltern und ihre 
kleinen Geschwister, die sie den ganzen Tag in 
ihrem Freiraum vielleicht eher beeinträchtigen. 
- Nur so können Sie jungen Menschen Frei-
räume bieten, die sie dringend benötigen. Das 
ist in dem Statement aus der psychiatrischen 
Sicht schon sehr deutlich geworden. 

An dieser Stelle mein Plädoyer: Öffnen Sie jetzt 
und sofort Kinder- und Jugendsportangebote in 
Kleingruppen mit Hygienekonzept. Viele Sport-
verbände haben im Sommer bewiesen, dass 
sie das können. Sport schafft Gemeinschaft, 
gibt neue Energien und hält meistens auch kör-
perlich gesund. 

Noch zwei andere Aspekte. Kurz angespro-
chen auf besondere Zielgruppen: Öffnen Sie 
die Hotels gerade in den städtischen Räumen 
für junge Menschen, die auf der Straße leben. 
Diese jungen Menschen kommen in dem Per-
spektivplan, zumindest für mich erkenntlich, 
bisher nicht vor. Geben Sie jungen Erwachse-
nen in stationären Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe die Option, nicht wie sonst 
schon sozialpolitisch nicht so besonders geeig-
net, mit 18 Jahren als verselbstständigt zu gel-
ten und die Einrichtung als sogenannte 
Careleaver verlassen zu müssen. Das ist für 
die jungen Menschen in diesen Zeiten wirklich 
eine Katastrophe, weil sie überhaupt keine 
Möglichkeit haben, erneut Kontaktnetze zu 
schaffen. 

Der dritte Punkt: die Selbstpositionierung. 
Junge Menschen haben den Auftrag, eine Ba-
lance zwischen subjektiver Freiheit und sozia-
ler Zugehörigkeit auszubilden. Wie sollen sie 
das in den verschlossenen Räumen tun, in de-
nen sie derzeit leben müssen? Um eine Hal-
tung zu sich selbst, dem Gegenüber, den Mit-
menschen, der Gesellschaft zu bekommen, 
benötigen junge Menschen auch hier Gleichalt-
rige als Gegenüber. Nicht die einzigen, aber 
sehr bedeutende Orte dafür sind die Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit. Diese aber sind 
für mich in Ihrem Perspektivplan nur mit sehr 
viel Suchenergie und Wohlwollen zu finden. 
Das ist für mich sehr unverständlich. Wenn 
man tief in die Materie einsteigt, kann man sie 
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an einzelnen Punkten entdecken. Aber Kinder 
und Jugendarbeit als das dritte wichtige institu-
tionelle Gefüge des Aufwachsens kommt in der 
Struktur Ihres Perspektivplans so nicht vor. 

Mein konstruktiver Vorschlag deshalb: Neh-
men Sie einen neuen Lebensbereich - so nen-
nen Sie es ja - auf, der da lautet „Kinder- und 
Jugendarbeit“, und sammeln Sie dort diese Be-
reiche. Das hat auch den Vorteil, dass für die 
Akteure der Kinder- und Jugendarbeit sofort 
verständlich ist, was für sie gilt und was nicht. 

Zu diesen Bereichen gehört zum Beispiel die 
offene Kinder- und Jugendarbeit mit ihren Bau-
spielplätzen, Jugendzentren und mobilen An-
geboten in Flüchtlingsunterkünften und den so-
genannten benachteiligten Stadtteilen oder 
auch ländlichen Regionen, dazu gehören die 
zahlreichen Jugendverbände von den Pfadfin-
dern über die evangelischen und katholischen 
und muslimischen Jugendverbände über die 
Landjugend bis hin zur Jugendfeuerwehr. In 
diesen Lebensbereich gehören auch Ferien-
freizeiten, Jugendgruppenleiterausbildungen 
oder politische Jugendbildungsstätten - un-
wahrscheinlich wichtige Orte für das Aufwach-
sen von jungen Menschen. 

Bitte, und das ist mir sehr wichtig: Das Wort 
„Schließung“ darf dort nirgends stehen. Das 
steht nämlich gerade an der Stelle, an der Sie 
Freizeit und Jugendzentrum zusammengefasst 
haben. Da steht die Schließung, und zwar für 
ziemlich lange. Laut Perspektivplan dürfen 
kommerzielle Orte wie Wildparks, Zoos und 
andere weit vor Jugendzentren öffnen. Nett ge-
sprochen: Das halte ich aus der Perspektive 
von Kindern und Jugendlichen für unverständ-
lich. Wenn ich es in einer Frage formulieren 
würde, dann würde ich Sie fragen: Wieso stel-
len Sie kommerzielle Angebote über nied-
rigschwellige, im SGB XIII verankerte Ange-
bote? Das ist aus meiner fachlichen Brille her-
aus betrachtet nicht nachvollziehbar. 

Ich werbe an dieser Stelle für Vertrauen in das 
zivilgesellschaftliche Engagement aller Tätigen 
in Vereinen und Verbänden, die Sie haben, 
egal ob ehrenamtlich oder hauptberuflich. Ma-
chen Sie es im Sinne der vielen Kinder und Ju-
gendlichen gerade auch aus finanziell schlech-
ter gestellten Familien umgehend wieder mög-
lich, die kostenfreien Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit unter Hygieneauflagen zu nut-

zen. Andere Bundesländer haben den Mut ge-
habt, zum Beispiel die offenen Jugendzentren 
gar nicht mehr zu schließen. Vielleicht lohnt ein 
Blick in diese Bundesländer. Auch aus Kinder-
schutzperspektive ist dies aus meiner Sicht 
dringend erforderlich, weil ich finde: Wir brau-
chen öffentliche Räume, in denen Kinder und 
Jugendliche sich begegnen können, aber auch 
Begleitung haben. 

Der Landesjugendring fordert an dieser Stelle, 
jedem jungen Menschen ein außerschulisches 
Präsenzangebot pro Woche zu ermöglichen. 
Das halte ich vielleicht für einen kompromiss-
fähigen Anfang, auch wenn Sie gemerkt ha-
ben, dass meine persönlichen Forderungen 
aus meiner fachlichen Brille heraus da noch 
weitergehender sind. 

Wichtig für die jungen Menschen: Es braucht 
einen Plan für den Sommer. Der sollte hier vor-
kommen. Ich erkenne ihn bisher nicht. Ich 
meine damit nicht die Planung von Unterstüt-
zungsangeboten für das Nachholen von Unter-
richtsstoff. Ich meine Freiräume, die informel-
les Lernen und vor allem Peer-Begegnungen, 
gemeinsames Erleben und auch Spaß ermög-
lichen, denn das ist es, was Kinder und Ju-
gendliche auch und gerade unter dem Aspekt 
von Bildung und Selbstpositionierung derzeit 
benötigen. 

Es sei ergänzt, denn das haben wir heute 
schon erlebt: Es werden Familien angespro-
chen, die das Geld haben, irgendwo ein Feri-
enhaus zu haben. Wenn diesen ermöglicht 
wird, in ihr Häuschen auf der Insel zu fahren, 
dann ist das vielleicht etwas, was für diese Fa-
milien sehr nett ist. Ich wünsche mir aber, dass 
wir den Blick auf die Kinder und Jugendlichen 
richten, die zu Hause mit vielen Geschwistern 
auf engem Raum leben, die aber im Moment 
nicht einmal den Besuch des Jugendzentrums 
um die Ecke wahrnehmen können oder in ihren 
Fußballverein gehen können. Ich finde, das ist 
sozialpolitisch eine schwierige Debatte, die wir 
da führen. 

Ich komme zum Schluss: Aus der Kinder- und 
Jugendforscherinnenperspektive gäbe es noch 
sehr viel mehr zu sagen. Einiges davon hat 
meine Vorrednerin gesagt, zu nennen ist zum 
Beispiel die Beteiligung junger Menschen an 
den Coronaprozessen. Ich müsste eher sagen: 
vor allem die derzeitige Nichtbeteiligung. Glei-
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ches gilt für die Manifestierung sozialer Un-
gleichheiten oder auch die Jugendlichen, die 
zum Beispiel gerade einen Ausbildungsplatz 
suchen und zum Teil in die Perspektivlosigkeit 
rutschen. 

Es fehlt hier die Zeit. Schauen Sie in die Stel-
lungnahmen, die in Ihrem Land die Fachorga-
nisationen vorgelegt haben. Es gibt auch gute 
bundesweite Beispiele, zum Beispiel das Bun-
desjugendkuratorium, das parteipolitisch voll-
kommen unverdächtig ist. Es lohnt sich, da hin-
einzugucken. Da finden Sie noch sehr viel 
mehr Gedanken. 

Bei all diesen Einschätzungen und Vorschlä-
gen möchte ich Ihnen am Ende noch einen 
ganz einfachen Tipp geben, wie Sie Ihren Per-
spektivplan mit Blick auf Kinder und Jugendli-
che gerecht und ganz sicher fördernd gestalten 
können. Der wesentliche Maßstab für das Auf-
wachsen junger Menschen in Deutschland wie 
auch weltweit ist aus menschenrechtlicher Per-
spektive die Einhaltung der UN-Kinderrechts-
konvention. Die haben wir in unserem Land ra-
tifiziert. Dort steht in Artikel 3 zum Wohl des 
Kindes formuliert, dass bei allen Maßnahmen, 
die Kinder betreffen, gleich ob sie von öffentli-
chen oder privaten Einrichtungen der sozialen 
Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden  
oder Gesetzgebungsorganen getroffen wer-
den, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt 
ist, der vorrangig - dort steht: vorrangig - zu be-
rücksichtigen ist. 

Stellen Sie sich auf dem Weg zur Abstimmung 
zu Ihrem weiteren Perspektivplan immer wie-
der die Frage: Haben wir als Abgeordnete, als 
Fraktion, als Regierung an diesem Punkt das 
Kindeswohl vorrangig berücksichtigt? - Wenn 
Sie diese Frage guten Gewissens mit Ja beant-
worten können, stimmen Sie gern mit Ja. An-
sonsten gehen Sie vielleicht lieber noch einmal 
in die Diskussion. 

An dieser Stelle vielen Dank für die Einladung 
und dafür, dass Sie mit mir in die Diskussion 
gehen. - Danke schön. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag. - 
Wir kommen zur ersten Fragerunde. Für die 

Fraktion der CDU hat der Abgeordnete von der 
Heide das Wort. 

Tobias von der Heide [CDU]: 

Herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich 
habe zwei Fragen, zuerst an Frau Döhler: Ich 
bin jugendpolitischer Sprecher meiner Frak-
tion. Die Jugendbeteiligung ist - so glaube ich - 
dieser Tage sehr wichtig. Das haben Sie sehr 
gut ausgeführt. Mich würde konkret interessie-
ren: In welchem Rahmen soll diese stattfin-
den? Wir machen hier ja jetzt eine Anhörung. 
Das ist eine Möglichkeit. Gerade der Junge Rat 
kann vielleicht einmal beschreiben: Findet das 
am Ende im Rathaus in Form von Ausschuss-
sitzungen statt? Oder gibt es andere Gremien? 
Schulkonferenz, direkte Gespräche? Wie stel-
len Sie sich das vor, Frau Döhler? 

Frau Professorin Dr. Voigts, herzlichen Dank. 
Wir haben Ihren enthusiastischen Vortrag ja 
schon im Landesjugendhilfeausschuss gehört. 
Dass Sie eine streitbare Persönlichkeit für das 
Thema Kinder und Jugendliche sind, haben 
Sie heute auch wieder unter Beweis gestellt. 
Ich will an der Stelle nur anmerken, dass die 
meisten Tierparks, Zoos und Einrichtungen, 
die wir haben, gemeinnützig sind. Sie sind 
nicht nur kommerziell ausgerichtet, aber das 
nur als Randbemerkung. 

Mich würde ein Thema interessieren, das Sie 
vielleicht auch im Blick haben, das ist das 
Thema Gewalt in Familien und Gewalt von jun-
gen Menschen. Wir stellen in den Debatten 
schon fest, dass wir nicht ganz klar sagen kön-
nen, in welcher Form Corona darauf Auswir-
kungen hat. Mich würde interessieren, wie Sie 
das sehen. Ist Corona ein verstärkender Effekt 
in Bezug auf Gewalt für Kinder und Jugendli-
che? Worauf müssen wir bei diesem Thema 
achten? - Danke sehr. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen Dank. - Das Wort hat jetzt der Abgeord-
nete von der SPD-Fraktion, der Abgeordnete 
von Pein. 

Tobias von Pein [SPD]: 

Vielen Dank. - Ich möchte auf zwei Punkte ein-
gehen. Danke für die Begriffskritik zum Thema 
Hausstand, Frau Voigts. Das fand ich sehr ein-
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dringlich, da wir manchmal sehr technisch ar-
gumentieren. Das fand ich sehr beeindru-
ckend. 

Ich frage mich: Wie kann man pädagogisch auf 
den Infektionsschutz vorbereiten, wenn man 
Öffnungsstrategien verfolgt? Meine These ist, 
dies läuft vielleicht manchmal im Ehrenamt und 
im Kontext mit Kindern und Jugendlichen bes-
ser. Manche sagen: Hätten wir das Pande-
miemanagement Kindern und Jugendlichen 
überlassen, dann hätten wir vielleicht einen 
besseren Verlauf. Ich weiß es nicht. Können 
Sie dazu etwas sagen?  

Gibt es einen Unterschied zwischen offenen 
und geschlossenen Gruppen? Sie haben rela-
tiv pauschal gesagt, dass man zum Beispiel die 
offene Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen 
soll. Da stellen wir uns natürlich immer die 
Frage: Wie kann diese im Falle einer eventuel-
len Nachverfolgung von Infektionen aussehen? 
Deswegen ist vielleicht eher ein erster Schritt, 
geschlossene Gruppen oder fest zuzuord-
nende Gruppen zu ermöglichen. 

Gibt es Konzepte oder Möglichkeiten, um in 
den Grundschulen, in den Kitas oder im Ju-
gendbereich die Kinder aufzufangen, also eine 
Art Reflektion in der Gruppe zu machen? Wenn 
man sich den aktuellen Lockdown betrachtet, 
dann war dieser viel härter. Einfach zur Tages-
ordnung überzugehen, das klingt erst einmal 
einfach. Vielleicht geht das ja besser? Sie sa-
gen, Schule und andere Orte sind Orte der Be-
gegnung. Dann muss es ja so etwas wie eine 
Reflektion geben. Wie kann diese aussehen? 
Welche zusätzlichen Konzepte und Angebote 
braucht es, um die Kinder und Jugendlichen 
hier zu unterstützen und zu begleiten? 

Ich habe noch einige Fragen an Frau Döhler. 
Auch hier bedanke ich mich noch einmal für 
den Hinweis, was die Jugendbeteiligung anbe-
langt. Hier gibt es tatsächlich noch viel nachzu-
holen. Das gilt aber generell. Wir haben die 
Pandemie jetzt als großartiges Beispiel dafür 
erlebt. Wie kann eine pandemiegerechte Betei-
ligung an der Stelle aussehen? Auch hier ist es 
so, dass wir eingeschränkte Möglichkeiten ha-
ben. Aber wir haben sicherlich auch Ideen, wie 
man diese Beteiligung unter Coronabedingun-
gen machen kann. Vielleicht könnte man ganz 
neue Dinge ausprobieren, um eine Jugendbe-
teiligung zu ermöglichen? 

Vielen Dank, das sind meine Fragen. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Als Nächstes hat die Abgeordnete Ines Streh-
lau von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. 

Ines Strehlau [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Vielen Dank. - Ich bin die bildungspolitische 
Sprecherin der Grünen-Fraktion. Ich habe drei 
Fragen. Einmal eine Frage an Frau Döhler: Sie 
haben gesagt, dass es bei den Schulabschlüs-
sen unbedingt wichtig ist, dass diese anerkannt 
sind und dass es keinen Unterschied zu den 
anderen Jahren gibt. Da sind sich alle in der 
Kultusministerkonferenz einig, dass das so 
sein muss. 

Sie sagten auch, es müsse Erleichterungen 
geben. Können Sie sagen, in welchen Berei-
chen es Erleichterungen oder sonstige Verän-
derungen geben soll? Einige Anpassungen ha-
ben ja schon stattgefunden. Welche Unterstüt-
zung erhoffen Sie sich oder erwarten Sie, um 
insoweit in der Schule weiter gut voranzukom-
men? 

Dann habe ich eine Frage an Frau Professorin 
Voigts zu den Unterstützungsbedarfen. Sind 
die entsprechenden Maßnahmen schon in 
Ordnung? Wie ist es mit den Schulbegleitun-
gen, wie mit Psychologinnen und Psychologen, 
wie mit der Schulsozialarbeit? Sehen Sie inso-
weit eine Veränderungsnotwendigkeit, um die 
Schülerinnen und Schüler bei der Wiedereröff-
nung der Schulen - oder vielleicht auch schon 
jetzt, während der Schließung - noch besser 
unterstützen zu können? 

Wie gehen wir mit den Kindern und Jugendli-
chen um, die Ängste vor Kontakten entwickelt 
haben? Es ist ja nicht so, dass sich alle auf die 
Schule freuen, sondern die lange Einsamkeit 
macht ja, zum Teil jedenfalls, auch etwas mit 
den Leuten. 

Dann habe ich noch eine Frage an Sie beide: 
Von Ihnen kam der Vorschlag, als ersten 
Schritt einmal in der Woche eine Veranstaltung 
in der Kohorte abzuhalten. Unter welchen Rah-
menbedingungen soll das geschehen? Sollen 
sie sich frei treffen, oder soll das etwas im Rah-
men der kommunalen Kinder- und Jugendar-
beit sein? Wie stellen Sie sich das vor? - Vielen 
Dank. 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. WP - Expertenanhörung Corona - 19. Februar 2021 41 

 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen Dank. - Dann hat jetzt für die FDP-Frak-
tion die Abgeordnete Klahn das Wort. 

Anita Klahn [FDP]: 

Einen schönen guten Tag! Ich bin die bildungs- 
und familienpolitische Sprecherin der FDP-
Landtagsfraktion. Frau Professor Voigts, wäh-
rend Ihres Vortrags tauchte bei mir die Frage-
stellung auf, ob Sie heute Morgen schon zuge-
hört haben, als zum Beispiel Professor Rabe 
die Formulierung wählte, dass wir die isolierte 
Betrachtung der jeweils eigenen Gruppe drin-
gend beenden sollten. Es handele sich um eine 
gesamtgesellschaftliche Lage, die wir auch in 
diesem Kontext betrachten müssten. Dazu ver-
misse ich bei Ihnen eine Position. Mir geht es 
um das Infektionsgeschehen in den Einrichtun-
gen der Jugendgruppen, die Sie öffnen möch-
ten. Sie sagten, die Schulen als Orte des Le-
bens müssten unbedingt geöffnet sein. Wie be-
trachten Sie das Infektionsgeschehen, das 
heißt, wie ist aus Ihrer Sicht dort das Aus-
bruchsgeschehen? Welche Risiken sehen 
Sie? Oder sagen Sie, dort gebe es überhaupt 
keine Risiken? 

Bei Frau Döhler möchte ich mich ausdrücklich 
für die sehr gute zusammenfassende Situati-
onsbeschreibung bedanken, wie Jugendliche 
diese Zeit empfinden. Wenn Sie aber ein Frei-
zeitangebot einmal pro Woche fordern, dann 
frage ich Sie: Wie soll das ablaufen? Wie ge-
hen Sie mit den Ängsten der Jugendlichen um, 
die, wenn sie ihre Freunde treffen, Sorge um 
ihre Familie haben? 

Ich würde auch gern wissen, wie es in den 
Schulkonferenzen läuft. Werden Sie dort ein-
gebunden? Finden überhaupt Schulkonferen-
zen statt? 

Abschließend würde ich von Ihnen gern wis-
sen, wie Sie damit umgehen, dass doch immer 
relativ kurzfristig neue Vorgaben für den Schul-
betrieb kommen. 

Das wäre es erst einmal von meiner Seite. 
Danke. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen Dank. - Jetzt kommen wir zu den Abge-
ordneten des SSW. Das Wort hat der Abgeord-
nete Harms. 

Lars Harms [SSW]: 

Vielen Dank auch von meiner Seite. - Ich habe 
zunächst eine Frage an Frau Döhler, weil wir in 
der vorherigen Runde die psychischen Prob-
leme von Kindern und Jugendlichen in dieser 
Zeit angesprochen haben. Mir geht es jetzt um 
die Öffnung von Kindertagesstätten und Schu-
len, sei es teilweise oder vollständig mit Prä-
senzpflicht: Was erwarten die Kinder und Ju-
gendlichen an Logistik, die in den Einrichtun-
gen über das sonst übliche Maß hinaus vor-
handen sein muss? Welche Art von Betreuung 
beziehungsweise Hilfestellung soll dann in den 
Schulen angeboten werden? 

Meine zweite Frage: Frau Voigts hat deutlich 
gesagt, dass sie über die Forderung, es solle 
ein Angebot pro Woche geben, hinausgehe. 
Wie ist die Sicht der Jugendlichen dazu? Sol-
len Sport-, Kultur- und Musikangebote schon 
dauerhaft geöffnet sein, und wollen tatsächlich 
alle oder zumindest die meisten Jugendlichen 
diese Angebote schon wieder wahrnehmen? 
Besteht eher die Angst im Sinne von „Oh Gott! 
Das ist vielleicht zu viel!“, oder gibt es tatsäch-
lich den Wunsch: „Ja, diese Angebote wollen 
wir gern haben, damit wir endlich zur Normali-
tät zurückkehren können“? 

Die nächste Frage habe ich an Frau Voigts. Wir 
haben über Kinder und Jugendliche im Allge-
meinen gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass 
die Probleme der Kinder und Jugendlichen mit 
Handicap besonders groß sind, weil auf sie zu-
geschnittene Einrichtungen komplett geschlos-
sen sind. Ich frage Sie aus Ihrer fachlichen Per-
spektive: Gibt es schon Erkenntnisse dazu, wie 
die Kinder und Jugendlichen, die eine Behin-
derung haben, damit zurechtkommen? Gibt es 
möglicherweise schon Strategien oder Strate-
gieempfehlungen, wie man diese Kinder und 
Jugendlichen so betreuen kann beziehungs-
weise wie man ihnen eine solche Hilfestellung 
geben kann, dass sie - so möchte ich es einmal 
sagen - den Weg zurück in die Normalität leich-
ter finden können? 
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Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen Dank. - Mir liegen keine weiteren Fragen 
vor. Ich frage aber noch einmal nach: Gibt es 
noch Fragen vom Zusammenschluss der Ab-
geordneten der AfD? - Das sehe ich nicht. 

Dann kommen wir zu den Antworten. Wir fan-
gen mit Frau Döhler an. 

Emma-Louisa Döhler: 

Ich würde gern der Reihe nach antworten und 
mit den Fragen aus der CDU-Fraktion begin-
nen. Sie fragten unter anderem, in welchem 
Rahmen Kinder und Jugendliche beteiligt wer-
den sollten. - Wir wünschen uns natürlich, dass 
Kinder und Jugendliche irgendwann in allen 
Bereichen, die sie betreffen, beteiligt werden. 
Ich finde, dass jede Kommune oder jeder Kreis 
jetzt eine Evaluation vornehmen sollte; in Kiel 
findet sie gerade statt. Dabei wird geschaut, 
wie es mit der Beteiligung gerade läuft. Anders 
formuliert - das betrifft aber nicht nur die politi-
sche Ebene -: Wo werden wir schon beteiligt? 
Was kann insoweit noch verbessert werden? 
Mir geht es, wie gesagt, nicht nur um die politi-
sche Ebene. Wir wollen auch nicht nur „da“ 
sein. Ich wünsche mir, dass Kinder und Ju-
gendliche in allen Bereichen, die sie betreffen - 
in Sportvereinen, in der Schule, überall, wo es 
um ihre Anliegen geht -, mitreden dürfen. Ir-
gendwann gibt es hoffentlich eine Position, die 
von Kindern und Jugendlichen besetzt wird. 
Wenn wir irgendwo Mitglied sind, sollten wir 
dort auch mitsprechen, das heißt, zumindest 
unsere Meinung äußern dürfen. Deswegen 
wäre es ein erstrebenswertes Ziel, dass wir ir-
gendwann überall vertreten sind und mitspre-
chen dürfen. 

Dann zu der Frage von Herrn von Pein von der 
SPD-Fraktion: Wie kann eine pandemiege-
rechte Beteiligung aussehen? - Wir haben mit 
vielen Schülervertretungen gesprochen. Dabei 
wurde uns mitgeteilt, dass sie das Gefühl ha-
ben, nicht wirklich ernst genommen zu werden. 
Das finde ich sehr schade. 

Es mussten kurzfristig Entscheidungen getrof-
fen werden. Es war - und ist noch immer - eine 
Ausnahmesituation. Aber auf jeden Fall sollte 
die Zeit da sein, mit den Schülervertretungen 
und den Vereinen und Verbänden der Kinder 
und Jugendlichen zu sprechen. Letztere sind 
zum Beispiel der Landesjugendring und die 

Kreisjugendringe. Dort finden nämlich Kinder 
und Jugendliche ihre Ansprechpersonen. 
Ihnen sollte das Gefühl gegeben werden, dass 
sie gehört werden. 

Dann finde ich natürlich diese Anhörung im 
Landtag sehr schön. Ich finde es aber schade, 
dass ich die Jüngste bin, und das bei einem so 
wichtigen Thema. Ich denke, dass es uns sehr 
betrifft. 

Man hätte vielleicht auch mehr Umfragen ma-
chen können. Ich verweise auf die Umfrage 
zum Kinderschutz, die ich in meiner Rede an-
gesprochen habe. Das hat der Jugendrat ge-
macht, weil auch dieser das Gefühl hatte, dass 
Kinder und Jugendliche nicht richtig gehört 
werden. Über 1.000 Kinder und Jugendliche 
haben an dieser Befragung teilgenommen. In 
den offenen Antworten ist zu lesen, dass sie 
dankbar sind, endlich das Gefühl zu haben, be-
teiligt zu werden. Ich finde es sehr schade, 
dass über 1.000 Kinder und Jugendliche nicht 
erreicht wurden. Dort kann man ansetzen, in-
dem man zum Beispiel sagt: Okay, ich kann mit 
den Schülervertretungen sprechen. Ich gehe 
vielleicht eine Ebene herunter und probiere, die 
Kinder und Jugendlichen dort wirklich abzuho-
len. Ich finde, dafür muss auch und gerade in 
dieser Ausnahmesituation der Pandemie Zeit 
sein. 

Dann zu der Frage aus der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN: Welche Erleichterungen be-
ziehungsweise Unterstützungen wünschen wir 
uns, auch für das Abitur? Ich habe schon in 
meiner Rede vorgeschlagen, individuelle Strei-
chungen vorzunehmen. Der Stoff sollte ange-
passt werden entsprechend dem, was für 
Schülerinnen und Schüler in dieser Ausnahme-
situation wirklich leistbar ist. Vielleicht sollte 
man darüber nachdenken, in diesem Jahr das 
Zentralabitur auszulassen. Man sollte gucken, 
dass es einfach kürzer wird. Die Lehrerinnen 
und Lehrer sollten dazu ermutigt werden, jeden 
Schüler und jede Schülerin zu fragen, was sie 
gerade brauchen. Ich glaube, der Kontakt un-
tereinander ist unglaublich wichtig. Es gilt, da-
rauf zu gucken: Welches Material kommt wirk-
lich an? Was brauchen sie gerade für Unter-
stützung? Wo klappt etwas nicht? 

Das herauszufinden und zu gucken, wo die in-
dividuell stehen, ist sehr wichtig. Man muss 
auch darauf gucken, was vielleicht noch not-
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wendig ist. Vielleicht sollten auch die Lehrerin-
nen und Lehrer einmal eine Rückmeldung ge-
ben, wie es aussieht. Ich denke, es ist von 
Schule zu Schule unterschiedlich, wie die 
Schülerinnen und Schüler damit umgehen. 
Das sollten Sie prüfen und gucken, wie der 
Stand gerade ist. Ich kann leider auch nicht sa-
gen, wie der Stand im Augenblick ist, weil der 
einfach sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, es 
ist sehr wichtig, das einmal herauszufinden. 

Bei der Frage, unter welchen Rahmenbedin-
gungen man ein Treffen machen könnte, eine 
Halbzeitaktivität, die ich vorgeschlagen habe, 
ist es einfach wichtig, dass man guckt, wie die 
Pandemie-Rahmenbedingungen sind, was da 
möglich ist. Aber es gibt ja auch schon Mög-
lichkeiten eines offenen Fensters, dass man 
sich vielleicht draußen trifft, dass man einfach 
mal in Kontakt kommt - das hat auch Gunda 
Voigts gesagt - mit Menschen, die sich nicht in 
einem familiären Bereich befinden. Man sollte 
dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit haben, sich mit anderen Menschen 
auszutauschen und gerade mit ihrer Peergroup 
mehr in Kontakt zu kommen, zumal das im Au-
genblick nicht möglich ist. Wenn man Zuhause 
schon in einer schwierigen Situation ist, würde 
es schon reichen, wenn man eine kleine feste 
Gruppe von Menschen nimmt, in denen auch 
meine engsten Freunde sind, mit denen ich 
mich treffen darf, mit denen ich mich austau-
schen kann und von denen ich dann vielleicht 
einfach auch seelische Unterstützung be-
komme; denn ich weiß, die verstehen mich, die 
verstehen meine Probleme, und ich kann mich 
denen gegenüber öffnen. Ich denke, das sollte 
im Vordergrund stehen. 

Dabei kann man natürlich auch gucken: Wie ist 
die Pandemielage gerade? Wie kann ich die 
Bedingungen anpassen? Wir gehen ja jetzt 
bald in den Frühling hinein, weshalb dann auch 
viele Sachen draußen wieder möglich sind. 
Das sollten wir vermehrt nutzen. Dabei sollte 
man auch Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter sowie auch Psychologin-
nen und Psychologen einbinden, damit es den 
Kindern und Jugendlichen wirklich gut geht. 

Damit habe ich die Frage der FDP bereits be-
antwortet. Aber da gab es noch eine zweite 
Frage. Da wir gerade in Schulkonferenzen ein-
gebunden werden, kann ich natürlich auch nur 
von meinen persönlichen Erfahrungen spre-

chen und von dem, was ich dort an Erfahrun-
gen mitbekommen habe. Ich weiß, dass es an 
jeder Schule große Unterschiede gibt. Wir sind 
ja als Schülerinnen und Schüler per Gesetz in 
den Schulkonferenzen vertreten. Ich weiß 
auch, dass es an vielen Schulen sehr positiv 
aufgenommen wird, dass wir dort per Gesetz 
vertreten sein müssen. Aber wie gut das um-
gesetzt wird, ist an den Schulen sehr unter-
schiedlich. Ich kann nur über meine Erfahrun-
gen in meiner Schule sprechen. Da war es 
sehr, sehr gut; wir wurden dort eingebunden. 
Aber es war halt sehr schwer. 

Sie hatten auch gefragt, wie wir mit den kurz-
fristigen neuen Informationen klarkommen. Ich 
habe mein Abitur im letzten Jahr geschrieben; 
das war das erste Corona-Abi. Deshalb weiß 
ich, dass es für mich damals sehr schwer war, 
die Informationen, die regelmäßig neu kom-
men, ob ein Abitur nun stattfindet oder nicht, 
sehr schnell umzusetzen. Deshalb wäre es 
vielleicht gut, auch einmal zu gucken, wie man 
die Schülerinnen und Schüler am besten er-
reicht. Vielleicht kann man dies mit einem 
Schreiben an alle erreichen, denn man kann ja 
nicht wissen, was nun wirklich stimmt. Gerade 
wenn man im Abschlussjahrgang ist und viel-
leicht auch mit anderen Dingen sehr viel Stress 
hat, könnte man sich einmal überlegen, einen 
direkteren Weg zu gehen, damit Schülerinnen 
und Schüler auch wissen, was gerade aktuell 
ist, wie lange etwas gilt und was noch in der 
Diskussion ist. Ich weiß, dass das manchmal 
nur sehr schwer zu unterscheiden ist. 

Dann bin ich bei der Frage des SSW: Was er-
warten die Kinder und Jugendlichen bei der 
Neuöffnung? - Ich denke, auf jeden Fall eine 
ausreichende Sicherheit, auch gerade wegen 
Corona. Wir sollen uns ja auch schützen, und 
wir sollen gerade auch unsere Mitmenschen 
schützen. Hier muss auf jeden Fall ein sicherer 
Rahmen bestehen. 

Auch die Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter sollten stets offene Ohren 
haben und sich mehr umgucken. Auch das ist, 
denke ich, sehr wichtig. Wir müssen einfach 
feste Ansprechpersonen haben und darauf 
achten, dass man sich geborgen fühlt, wenn 
viel miteinander umgegangen wird. 

Das Allerwichtigste dabei aber ist, dass wir wie-
der Kontakt haben dürfen, Kontakt zu unserer 
Peergroup, Kontakt zu unseren Menschen, die 
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wir gerade nur sehr wenig sehen, obwohl das 
Menschen sind, die uns am meisten beeinflus-
sen. Das fände ich auf jeden Fall wichtig. 

Auch hier würde ich es für wichtig halten, wenn 
auch die Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter sowie die Lehrerinnen und 
Lehrer einmal rumgehen und mit jedem einzel-
nen Schüler sprechen würden, um einmal zu 
hören, wie es den Schülerinnen und Schülern 
geht. Sie könnten dann auch zeigen: Wir sind 
für euch da. Wir wissen, das ist gerade eine 
schwere Zeit, aber ihr seid nicht allein. - Ich 
fände gerade dies sehr wichtig, dass jeder zu 
spüren bekommt: Ihr seid mit der Situation 
nicht allein. Wir wollen verstehen, wie es euch 
geht. Bitte redet mit uns. Das würde ich mir 
auch wünschen, wenn die Schulen wieder öff-
nen, dass es insoweit menschliche Angebote 
gibt, die dann auch vermehrt wahrgenommen 
werden können. - Damit bin ich fertig und 
möchte abgeben. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Vielen Dank. - Dann machen wir weiter mit 
Frau Professor Dr. Voigts. 

Prof. Dr. Gunda Voigts: 

Auch ich habe mich wie meine Vorrednerin 
dazu entschieden, das in der Reihenfolge der 
gestellten Fragen zu machen. Andernfalls 
würde das meinen Horizont überschreiten; 
denn das waren sehr viele Fragen, und ich 
hoffe, dass ich alle gut mitnotiert habe. Ich ver-
suche zumindest, nach bestem Gewissen Ant-
worten zu geben. 

Die erste Frage, die an mich gerichtet war, war 
die von Herrn von der Heide von der CDU-
Fraktion. Er sprach von Gewalt in den Familien 
und von Gewalt an den Kindern und Jugendli-
chen. Nach meiner Erinnerung haben Sie auch 
konkret nach Zahlen gefragt. Konkrete Zahlen 
kann ich Ihnen nicht liefern, was aber nicht 
heißt, dass es die vielleicht nicht inzwischen 
gibt. Ich weiß, eine lange Zeit war das sehr 
schwierig, diese Zahlen zu erfassen. Insoweit 
bin ich im Moment nicht aussagefähig. 

Was mir an der Stelle wichtig ist - deshalb habe 
ich dieses Plädoyer bei der Öffnung der 
Räume reingenommen -, ist Folgendes: Wir 
sprechen ja von einem Aufwachsen in öffentli-
cher Verantwortung. Das ist ein Begriff, den der 

Zwölfte Kinder- und Jugendbericht damals 
ganz starkgemacht hat. Dieses Aufwachsen in 
öffentlicher Verantwortung bieten wir im Mo-
ment nicht. Wir haben an vielen Stellen ein 
Herausnehmen der öffentlichen Verantwor-
tung, weil eben die Kinder und Jugendlichen 
durch die Kontaktbeschränkungen, durch die 
Geschlossenheit der Räume, in denen sie sich 
sonst bewegen, auf die Familien zurückgewor-
fen worden sind. 

Das führt offenbar dazu, dass zumindest in den 
ersten Monaten der Pandemie die Zahl der 
Notrufe und der Kinderschutzmeldungen bei 
den Jugendämtern heruntergegangen ist. Das 
war ja das erste Signal im Sommer des letzten 
Jahres, bei dem dann immer die Vermutung 
dahinterstand: Die Kinder und Jugendlichen o-
der häufig auch die Mütter sind gar nicht mehr 
in der Lage, zu den Telefonen zu greifen. 

In den letzten Tagen ist der Kinderschutzbund 
mit Zahlen herausgekommen, die ich nume-
risch aber leider nicht mehr im Kopf habe. Da-
bei ist darauf hingewiesen worden, dass ver-
mehrt und verstärkt Anrufe von Kindern und Ju-
gendlichen gekommen sind, die nach Hilfe an-
fragen. - So viel zum Themenfeld Gewalt. 

Wir wissen aus der Theorie und der Beobach-
tung seit Langem, dass wir dieses Aufwachsen 
in öffentlicher Verantwortung brauchen, um 
das zu verhindern, weil halt viele Gewaltfälle in 
den Kindertageseinrichtungen, in den Schulen, 
in der Jugendarbeit, an irgendwelchen Stellen, 
wo Sozialarbeitende aktiv sind, entdeckt und 
dann weiterverfolgt werden. - So viel dazu. Ich 
weiß nicht, ob Sie mit der Antwort zufrieden 
sind. Aber das ist das, was ich aus dem Steg-
reif dazu sagen kann. 

Dann kam die Frage von Herrn von Pein von 
der SPD, zu der ich ein bisschen auskunftsfä-
higer bin. Sie haben nach meiner Erinnerung 
nach den pädagogischen Vorbereitungen in 
der Kinder- und Jugendarbeit gefragt und da-
nach, ob diese außerschulischen Räume eine 
Unterstützung sein können für Kinder und Ju-
gendliche, mit den Hygieneaufträgen, mit den 
Bestimmungen, unter denen sie leben müssen, 
richtig umzugehen. 

Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil 
Kinder- und Jugendarbeit von jeher eine Arbeit 
ist, die eine Beziehungsarbeit darstellt und die 
von einer anderen Form der Beziehung lebt, 
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als wir sie in Familien und/oder in der Schule 
haben, nämlich von einer recht hierarchiefreien 
Begegnung. Sozialarbeitende und Ehrenamtli-
che sind dort Begleiterinnen und Begleiter, sind 
dort Anregerinnen und Anreger. Das eröffnet 
einen anderen Raum, mit Jugendlichen über 
die Hygienemaßnahmen, über das, was in der 
Pandemie an Rücksichtnahme gefragt ist, in 
Kontakt zu kommen. 

Ich weiß auch sehr konkret aus Gesprächen 
mit Sozialarbeitenden in Einrichtungen, nicht 
nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in 
Hamburg, dass das immer wieder der Fall ist, 
dass die Auseinandersetzung über diese Re-
geln dort geführt werden. Ich trage den Positi-
vismus in mir, dass es diese Auseinanderset-
zung braucht, um Jugendliche von den Regeln 
überzeugen zu können. 

In diesem Zusammenhang ist mir aber auch 
wichtig zu sagen: Die meisten der Jugendli-
chen akzeptieren diese Regeln. Das wissen wir 
aus Befragungen, und das erleben wir auch im 
Alltag. Aber natürlich - das war ja die Frage - 
ist gerade die offene Kinder- und Jugendarbeit 
auch ein pädagogischer Raum, in dem Dinge 
noch einmal ganz anders eingeübt werden 
können, die wir in der Pandemie im Moment 
brauchen. 

Dann haben Sie gewissermaßen noch eine 
prophetische Frage gestellt, ob es jetzt mit ge-
schlossenen oder offenen Einrichtungen mit 
Blick auf die Einhaltung der Hygienestandards 
besser gewesen wäre. Diese Frage kann ich 
Ihnen nicht beantworten. Ich glaube, das kann 
hier auch niemand. Aber Sie haben meine 
Deutung gehört, dass ich glaube, das ist ein 
Raum, der in dieser Sache unterstützt, wenn es 
offen ist. Das ist auch deshalb der Fall, weil es 
ein Raum ist, in dem Kinder und Jugendliche 
auch die Möglichkeit haben hinzugehen. Sie 
müssen sich nicht irgendwie fernab von jegli-
chem Blick der Gesellschaft treffen und dann 
vielleicht auch noch illegal, weil sie es gar nicht 
dürfen. Vielmehr können sie das, was sie brau-
chen, dann auch legal ausleben. 

Dann war die Frage nach der Nachverfolgung 
in den Einrichtungen und ob ich da für eine to-
tale Offenheit in den Einrichtungen wäre oder 
eher für geschlossene Gruppen. Ich beant-
worte es einmal andersherum. Ich bin natürlich 
unter Pandemiegesichtspunkten für eine Nach-
vollziehbarkeit, wer in solchen Einrichtungen 

gewesen ist. Ich glaube aber nicht, dass man 
das über strikte Gruppenanmeldungen ma-
chen muss. 

In den Bundesländern, in denen die offenen 
Jugendeinrichtungen derzeit geöffnet haben, 
läuft es so wie bei den Gottesdiensten in den 
Kirchen: Dort liegt eine Liste aus, in die man 
sich einträgt. Da sind die Telefonnummern an-
gegeben. Die Hauptberuflichen in den Einrich-
tungen gucken mit drauf, und damit gibt es die 
Möglichkeit der Nachverfolgung, wenn denn 
tatsächlich im Nachgang irgendein Fall auftrete 
sollte. Da gibt es auch klare Bestimmungen wie 
an vielen öffentlichen Orten, wie viele Perso-
nen in ein Jugendzentrum hineindürfen. Natür-
lich können da im Moment nicht Partys mit 100 
Jugendlichen gefeiert werden, wie man es 
sonst tut, sondern da gibt es dann Berechnun-
gen, wie viele Menschen da hineindürfen, da-
mit es eine geringe oder möglichst gar keine 
Ansteckungsoption gibt, und daran hält man 
sich dann. Damit gehen die Einrichtungen pä-
dagogisch um, und sie finden Arrangements, 
die es ermöglichen, dass Kinder und Jugendli-
che nicht abgewiesen werden müssen und ei-
nen Raum haben. Das wäre so ein Modell, das 
ich mir vorstelle. 

In den Jugendverbänden ist es nicht überall, 
aber an den meisten Stellen einfacher; denn 
sie arbeiten oft nach dem Prinzip der kleinen 
Gruppen. Da gibt es von jeher die Gruppen, bei 
denen die Jugendgruppenleiterinnen und -lei-
ter genau wissen, wer kommt. Da sehe ich das 
Problem mit der Nachverfolgung überhaupt 
nicht. 

Dann komme ich zu den Fragen von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Frau Strehlau, auch Sie ha-
ben die Rahmen von Treffen angesprochen. 
Ich habe gerade etwas dazu gesagt. Sie ha-
ben, glaube ich, auch danach gefragt, ob denn 
Kinder und Jugendliche wählen könnten und 
zu mehreren Orten hingehen könnten und so 
weiter. Da wäre meine Botschaft immer: Ich 
finde, wir haben in der Kinder- und Jugendar-
beit gute Hygienepläne entwickelt. 

Wenn wir - ich wiederhole das - Vertrauen in 
die zivilgesellschaftlichen Akteure haben, dass 
sie diese einhalten, dann, glaube ich, können 
wir mit einer relativen Offenheit darangehen. 
Es sei an dieser Stelle noch einmal gesagt: Wir 
können nicht ein Jugendverbandslager mit 500 
Kindern irgendwo am See machen; das geht 
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nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nichts, was 
die Kinder- und Jugendarbeit unter den mo-
mentanen Bedingungen will. Das würde nie-
mand anbieten. Das ist auch nicht das, was 
Kinder und Jugendliche zuvörderst brauchen. 
Kleine Gruppen reichen an der Stelle. Ich 
glaube, das können wir schnell und unkompli-
ziert machen. 

Ich bin jetzt nicht so ganz firm darin, wie bei 
Ihnen in Schleswig-Holstein im letzten Sommer 
die Rahmenbedingungen waren. Aber be-
stimmt gab es auch bei Ihnen Rahmenbedin-
gungen, die funktioniert haben. Vielleicht ist es 
eine Möglichkeit, diese Pläne einfach wieder 
herauszuholen. Da muss man nicht alles vor 
vorne erfinden. 

Angesprochen hatten Sie auch die Ängste vor 
Kontakten. Was soll ich dazu sagen? Also da 
würde ich sagen, wenn Kinder und Jugendliche 
diese Ängste haben, ist es vielleicht ganz gut, 
Ansprechpersonen zu finden, mit denen sie 
darüber reden können. Dann verändern sich 
diese Ängste, und es entsteht wieder eine Of-
fenheit. Kinder und Jugendliche werden sich - 
genau wie wir Erwachsenen - darin üben müs-
sen, in die alten Lebensbezüge zurückzukom-
men. Allerdings wissen wir, dass Kinder und 
Jugendliche da viel spontaner und flexibler 
sind, als wir denken. Die stellen sich viel leich-
ter um, als wir Erwachsenen das tun. 

Sie hatten dann noch konkret die Frage nach 
den Schulbegleitungen und Schulsozialarbei-
tern in Schleswig-Holstein gestellt. Dazu kann 
ich leider nichts sagen, weil ich einfach schul-
politisch in Ihrem Bereich nicht versiert bin und 
Schule spezifisch auch nicht mein Forschungs-
thema ist. Da wäre eine Schulforscherin be-
stimmt die Richtige. Aber ich wollte zumindest 
deutlich machen, dass ich die Frage nicht ein-
fach übergehe. 

Folgendes wollte ich noch einmal aufnehmen: 
Frau Strehlau und auch Herr von Pein hatten ja 
auf den Bezugsrahmen von Schule hingewie-
sen. Ich finde es total erstaunlich, dass wir 
überhaupt nicht mehr über Ganztagsschule 
diskutieren. Es war für so viele von uns, gerade 
bei den politisch Verantwortlichen, immer ein 
Kernanliegen, dass die Kinder- und Jugend-
hilfe und die Schulen und alle anderen Akteure 
kooperieren. Darüber spricht im Moment kein 
Mensch mehr. Wir verkürzen Schule wieder to-
tal auf den Lernort, den Unterrichtslernort. Wir 

verkürzen Schule auf Abschlüsse und Prüfun-
gen. Ich kann das erst einmal nur erstaunt - das 
ist dann noch nett formuliert - zur Kenntnis neh-
men. Ich glaube, der Weg in die Öffnung von 
Schule, und zwar in eine Schule, die unter Pan-
demiebedingungen funktionieren kann, ist, 
diese Öffnung herbeizuführen und zu sagen: 
Mensch, wir waren doch schon viel weiter. 
Knüpfen wir wieder an bei der Kooperation der 
Professionen. - Da bin ich nahe bei Frau Streh-
lau mit den Schulsozialarbeiterinnen, mit den 
Lernbegleitungen und so weiter und so fort. Ich 
glaube, da haben wir etwas zum Anknüpfen. 

Aber da sage ich aus fachlicher Sicht natürlich 
auch: Im Zusammenhang mit der Pandemie 
wird immer dieser Brennglasbegriff verwendet. 
Da führt uns die Pandemie ja vor Augen, wo wir 
vor der Pandemie noch nicht gut und nicht weit 
genug waren. Aber da ist jetzt erst einmal wie-
der das Mindestmaß anzusetzen. 

Ich komme zu Frau Klahn. Frau Klahn hat Be-
zug genommen auf eine Aussage eines Vor-
redners, bei der ich auch aufgehorcht habe, 
und Sie haben mich gefragt, ob ich zugehört 
habe. Ja, ich habe heute den ganzen Tag Ih-
rem Landtagsplenum beigewohnt. Ich fand die 
Vorträge und Debatten ausgesprochen interes-
sant. Daher habe auch ich die Aussage gehört, 
dass da jetzt doch bitte nicht immer die Einzel-
gruppen aktiv werden und irgendetwas fordern 
sollten. Ich habe den Kern dessen verstanden, 
was da gesagt wurde, aber ich möchte darauf 
hinweisen, dass Epidemiologen, Virologen, 
Ärztinnen und Ärzte auch nichts anderes ma-
chen. 

Ich finde, das sind nicht Einzelinteressen, son-
dern für meine Begriffe ist das die Perspektive, 
mit der wir auf etwas gucken. Ich denke, De-
mokratie funktioniert dadurch, dass wir aus 
verschiedenen Perspektiven auf etwas gu-
cken, diese Perspektiven debattieren und dann 
zu einem guten Ergebnis kommen, am besten 
zu einem Kompromiss, bei dem alle mitgehen 
können. 

Meine Perspektive ist die Kinder- und Jugend-
forschung und die soziale Arbeit. Das ist eine 
Perspektive, die in den Debatten viel zu wenig 
vorkommt. Deshalb finde ich es schwierig, 
auch wenn ich die Aussage wirklich viel weiter 
aufgefasst und auch positiv gehört habe, wenn 
aus dem medizinischen Bereich gesagt wird, 
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na ja, es sollen nicht alle immer ihre Einzelinte-
ressen verfolgen; denn ich finde, auch Ge-
sundheit ist ein berechtigtes Querschnitts-
thema. Ich möchte Ihre Entscheidungen nicht 
treffen müssen. 

Ich weiß, ich habe das Privileg, aus einer ganz 
spezifischen Perspektive gucken zu dürfen. 
Meine Perspektive, verkürzt gesagt, sind die 
Kinder- und Jugendrechte. Ich finde es wichtig, 
dass diese Perspektive Gehör findet, und Sie 
hören sie ja auch. Ich finde, das hat auch eine 
Berechtigung, und ich wehre mich dagegen, 
dass diese Perspektive irgendwie als eine ein-
geengte Perspektive oder gar die Perspektive 
nur einer bestimmten Klientel betrachtet wird. 
Da bin ich noch einmal bei der UN-BRK: Vor-
rangig ist das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen. Daher muss in unserer Gesellschaft die 
leitende Perspektive sein. 

Herr Harms hatte noch einmal gefragt zu den 
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigun-
gen und, so hatten Sie gesagt, zu den ge-
schlossenen Räumen: Ja, für diese Kinder und 
Jugendlichen ist das eine besondere Heraus-
forderung; denn nicht alle, aber viele dieser 
Kinder sind viel stärker auf diese festen Struk-
turen und geregelten Tagesabläufe angewie-
sen, die wir ihnen an bestimmten Stellen kom-
plett genommen haben, was diese Kinder und 
Jugendlichen noch mal in eine ganz andere Le-
benssituation bringt und sie gerade in ihren 
Entwicklungsschritten ganz anders zurückwirft, 
als es bei anderen Kindern und Jugendlichen 
der Fall ist. Von daher: Ja, auch darauf müssen 
wir den Blick richten. 

Ich forsche selber im Bereich Inklusion von Ju-
gendlichen mit geistigen Beeinträchtigungen in 
Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendar-
beit. Ich kann aufgrund aktueller Daten sagen, 
dass das Thema Inklusion zurzeit in dem Be-
reich nicht vorrangig ist, also aus der Perspek-
tive derjenigen, die vor Ort arbeiten, weil sie e-
her sagen: Wir haben jetzt ganz andere The-
men im Kopf. Jetzt nicht noch ein Thema drauf. 
Wir schaffen das nicht. - Auch da denke ich, 
müssen wir zügig wieder an das anknüpfen, 
was wir vorher erreicht haben. Also in Schles-
wig-Holstein sind Sie sehr weit, was Inklusion 
angeht. Ich forsche in der Kinder- und Jugend-
arbeit im Kreis Ostholstein, wo die Lebenshilfe 
und die Kinder- und Jugendarbeit seit vielen 
Jahren kooperieren. Ich kenne da die Erfahrun-

gen. Da wird einfach deutlich, dass das Mitei-
nander von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung im Moment auch total eingeschränkt 
wird, weil die außerschulischen Räume nicht 
da sind. 

Mein letztes Wort fasst die Antworten vielleicht 
noch mal zusammen. Ich hoffe, ich habe auf 
alles eine Antwort gegeben, die Ihnen einiger-
maßen ausgereicht hat. Kindheit und Jugend 
lässt sich nicht verschieben. Das ist das, wa-
rum ich mich so vehement für die Perspektiven 
der Kinder und Jugendlichen einsetze. 

Unsere Perspektive als Erwachsene, die wir 
hier alle sitzen, ist einfach eine andere. Auch 
uns, auch Ihnen geht es in dieser Pandemie si-
cherlich nicht immer gut, und es gibt auch bei 
uns vieles, das uns einschränkt. Aber wir sind 
in dieser Gesellschaft so alt geworden und ste-
hen an solchen Positionen in der Gesellschaft, 
dass wir abwarten können und nicht alles jetzt 
und sofort erleben können müssen. 

Das ist gerade bei den Jugendlichen, in der 
Adoleszenz ganz anders. Dazu können die 
Medizinerinnen und Mediziner mindestens ge-
nauso viel sagen wie ich. Auch bei Kindern ist 
das so. Deshalb finde ich es wirklich wichtig 
und wünsche mir - ich hoffe, Sie bekommen 
das hin -, dass Sie das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen bei alldem, was Sie beschließen 
mögen, vorrangig betrachten. - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Aminata Touré: 

Mit Blick auf die Uhr schaffen wir keine zweite 
Fragerunde, weil wir ja jetzt zu den nächsten 
Expertinnen und Experten kommen müssen, 
aber vorher möchte ich mich ganz herzlich bei 
Frau Döhler und Frau Professorin Voigts für 
ihre Beiträge bedanken, 

(Vereinzelter Beifall) 

die fachlich sehr fundiert waren, die uns sehr 
weitergebracht haben und die wir definitiv in 
unsere weiteren Beratungen einbeziehen wer-
den. Vielen Dank für Ihre Zeit; ich wünsche 
Ihnen noch einen schönen restlichen Tag. 

Dann wechseln wir an dieser Stelle zum vierten 
Aspekt, und die Kollegin Krämer übernimmt. 
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Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Wie von der Kollegin angekündigt, kommen wir 
zum vierten Thema: 

der Umsetzung des Perspektivplans 

Über die Videozuschaltung begrüße ich jetzt 
Herrn Professor Gabriel Felbermayr, uns allen 
bekannt als Professor für Volkswirtschafts-
lehre, insbesondere Wirtschaftspolitik, an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und zu-
dem Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. 

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Frau Krämer! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich freue mich sehr, dass Sie auch 
mich heute zu diesem Hearing eingeladen ha-
ben. Es ist wichtig, dass sich die Parlamente 
einmischen; ich glaube, das muss ich Ihnen 
nicht sagen. Das ist mir auch als Bürger ein 
wichtiges Anliegen. 

Wir haben es mit der tiefgreifendsten Wirt-
schaftskrise, die wir in den letzten Jahrzehnten 
in Deutschland erlebt haben. Aber es ist eine 
Wirtschaftskrise zu tun, die anders als das ist, 
was wir kennen. Sie ist anders als der große 
Einbruch 2008/2009, der Folge einer Banken- 
und Spekulationskrise war; wir haben es hier 
mit einer sehr ungleich verteilten Last zu tun, 
und das ist auch sehr wichtig im Hinblick auf 
den Perspektivplan. 

Wir haben Branchen in Schleswig-Holstein, die 
absolut am Limit sind, die ums Überleben 
kämpfen, deren Eigenkapital wegschmilzt, und 
gleichzeitig Branchen, die einen Aufschwung 
erleben, wie in den letzten Jahren kaum vor-
hersagbar war, die Medizintechnik zum Bei-
spiel. 

Diese Ungleichverteilung über die Branchen 
setzt sich über die Arbeitnehmergruppen fort. 
Wer das Glück hat, in der richtigen Branche zu 
sein, hat in dieser Krise eine gute Situation, wer 
aber in den Bereichen Gastronomie, soziale 
Dienstleistungen, Tourismus, Veranstaltungen 
und so weiter tätig ist, der hat ein großes Prob-
lem. Diese Ungleichbehandlung der einzelnen 
Gesellschaftsbereiche und der einzelnen 
Gruppen durch das Virus ist ein riesiges 
Thema, und ich glaube, wir werden auch nach 
der Krise aufarbeiten müssen, welche Effekte 
das hinterlässt. 

Der Perspektivplan soll die wirtschaftlichen 
Verwerfungen möglichst dort abmildern, wo es 
vertretbar ist. Die Kollegen aus dem medizini-
schen Bereich haben Sie schon gehört. Ich will 
nur ganz punktuell ein paar Kommentare dazu 
abgeben. 

Das Erste betrifft das Thema Schule, zu dem 
sich meine Vorrednerin hier so engagiert und 
richtig geäußert hat. Auch aus ökonomischer 
Perspektive sind die Schulen und die Kinder 
absolut wichtig, und zwar aus dem ganz simp-
len Grund, dass junge Menschen ihr Leben 
noch vor sich haben. Wir wissen aus Episoden 
von Schulunterbrechungen - ob das Lehrer-
streiks waren, die in vielen Ländern untersucht 
wurden, oder kriegerische Ereignisse -: Wenn 
ein Schuljahr oder ein halbes Schuljahr ausfällt 
oder nur mit sehr verminderter Intensität und 
Qualität abgearbeitet werden kann, wirkt das 
auf das Erwerbspotenzial von Menschen, und 
zwar bis zum letzten Tag ihres Lebens. Das 
pflanzt sich über viele, viele Jahre fort und fin-
det dann seine Fortsetzung in der Rente, die ja 
davon abhängt, wie hoch die Lebensverdienst-
summe ist. 

Deswegen kommen Bildungsökonomen hier 
zu gigantischen ökonomischen Belastungen. 
Die stellen noch alles in den Schatten, was wir 
hier sehen, weil sie sich natürlich über ein gan-
zes Erwerbserleben und dann über ein Ren-
tenleben jedes Jahr wiederholen. 

Ein Jahr Schulentfall oder verminderte Beschu-
lung, wie wir sie jetzt haben, kostet ungefähr 
1,5 % Einkommen pro Jahr. Das ist natürlich 
ein Mittelwert, der mit großen Fehlern behaftet 
ist. Lassen Sie es 2 % oder 2,5 % oder auch 
nur 1,75 % sein - das Problem ist, dass diese 
Schäden jedes Jahr wiederkommen und sich 
dann aufsummieren. Deswegen ist es wichtig, 
dass man diese Generation so schnell entlas-
tet, wie es nur irgend möglich ist. Ich glaube, 
dass der Stufenplan die Indikatorik dafür bietet. 

Ich glaube, wir müssen auch verstärkt auf den 
Arbeitsmarkt blicken. Dort ist die Situation im-
mer noch relativ entspannt, auch wenn uns die 
Entwicklung natürlich nicht gefallen kann. Der 
Arbeitsmarkt ist aber in Summe relativ stabil. 
Schleswig-Holstein hatte im Januar 2021 un-
gefähr 15 % mehr Arbeitslose, als das im Vor-
jahr der Fall gewesen ist. Das liegt etwas unter 
dem westdeutschen Durchschnitt, der bei 20 % 
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liegt. Schleswig-Holstein performt also relativ 
nah am Bundesdurchschnitt. 

Was wir jetzt aber befürchten müssen, ist, dass 
wir im Arbeitsmarkt noch lange nicht den Hö-
hepunkt erlebt haben. Die Gefahr ist, dass wir 
in manchen Branchen, deren Eigenkapital 
wegschmilzt, relativ hohe Insolvenzraten se-
hen werden, auch wenn das Pandemiegesche-
hen vielleicht schon hinter uns liegt. Das an-
dere ist, dass in manchen Branchen der Wie-
deraufbau von Beschäftigung dauern kann und 
dass wir eine Verfestigung von Langzeitar-
beitslosigkeit sehen könnten. 

Auch aus diesem Grund ist es wichtig, schnell 
dort zu öffnen, wo man es vertreten kann, und 
dort, wo es nicht möglich ist, noch mehr als bis-
her auf Qualifizierung von Arbeitnehmern zu 
achten, sodass die Zeit, die außerhalb der Be-
triebe verbracht wird - in Kurzarbeit oder eben 
auch in Arbeitslosigkeit -, genutzt wird, um das 
Humankapital aufzufrischen, um das Durch-
starten nach der Krise leichter zu machen. 

Was den Stufenplan angeht, so hat sich ja an 
der Indikatorik leider schon wieder einiges 
überlebt, nachdem die Bundespolitik von der 
zentralen Rolle der 50er-Inzidenz auf die 35er-
Inzidenz gegangen ist. Lassen Sie mich dazu 
nur eines sagen: Es muss immer mehrere Indi-
katoren geben; man kann die Inzidenz alleine 
nicht verwenden, sie könnte unter Umständen 
massiv irreführend sein. 

Stellen Sie sich vor, wir kommen mit dem Imp-
fen der älteren Bevölkerung tatsächlich voran 
und schaffen es, die Mortalitätsraten bei den 
über 65-Jährigen deutlich abzusenken, viel-
leicht komplett auf null. Dann wäre die Mortali-
tät bei einer gegebenen Inzidenzrate sehr viel 
geringer, als sie es jetzt ist, vielleicht würde sie 
gegen null gehen. Es kann natürlich keinen 
Sinn machen, auf einen Inzidenzwert zu gu-
cken, wenn Infektionen möglicherweise ihre 
Gefahr verloren haben, weil die vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen immunisiert sind. 

Deshalb muss man diesen Stufenplan, was die 
Indikatorik angeht, mit etwas Vorsicht genie-
ßen. Das wissen alle Autoren, das weiß auch 
die Landesregierung; ich will hier nur betonen, 
dass es diese Unsicherheit und Unschärfe gibt 
und dass wir eigentlich nach Inzidenzen und 
Mortalitätsraten in Altersgruppen fragen müs-
sen. 

Der zweite Punkt, der mir an der Stelle noch 
wichtig ist, hat etwas mit dem Testen zu tun: 
Wenn wir international vergleichen, ist 
Deutschland insgesamt bei Weitem kein Welt-
meister, was das Einsetzen von Tests angeht, 
auch nicht von PCR-Tests. Wenn wir zum Bei-
spiel nach Dänemark schauen, dann sehen wir 
dort ein Land, das sehr viel mehr testet. Das 
hat zwei Implikationen. 

Die Erste ist: Wer mehr testet, findet mehr. Das 
ist eine Trivialität. Auch das hat Einfluss auf die 
Inzidenzraten, mit denen wir arbeiten. Die müs-
sen eigentlich um die Testintensität korrigiert 
werden.  

Das Zweite ist, dass wir - so glaube ich - sehr 
viel mehr für die punktuelle Öffnung einzelner 
Bereiche tun könnten, wenn wir das Thema 
Freitesten wieder ernsthaft diskutieren. Warum 
sollte man nicht sehr viel mehr freigeben, wenn 
wir relativ sicher sein können, dass Menschen, 
die sich zum Beispiel in ein Stadion begeben, 
auch tatsächlich infektionsfrei sind? Das hat ei-
nen großen Vorteil, nicht nur für die wirtschaft-
liche Aktivität, sondern auch für die Informa-
tion, die wir haben: Wenn mehr getestet wird, 
dann wissen wir mehr über das Virus, wir kön-
nen schneller und besser Personen identifizie-
ren, die vielleicht asymptomatisch infiziert sind. 
Wenn man eine Karotte hat, also Freiheiten für 
Menschen zurückgeben kann, die getestet 
sind, dann werden sich sehr viel Menschen 
auch freiwillig testen lassen, die vielleicht jetzt 
darauf verzichten, weil sie die Sorge haben, 
nur Nachteile zu haben, falls dann doch einmal 
ein positiver Befund kommt. Ein negativer Be-
fund hätte dann eben den Vorteil, zum Beispiel 
wieder ins Stadion gehen zu können. Ich 
glaube, das ist etwas, was man sehr viel stär-
ker betreiben muss.  

Sie wissen, ich komme aus Österreich. In Ös-
terreich verfolgt man eine ganz andere Test-
strategie und hat die Inzidenzindikatorik nicht 
ganz so als zentrale Größe, und ich glaube, 
dass das auch für Deutschland und für Schles-
wig-Holstein ein Weg sein kann, um einerseits 
die ökonomischen Schäden zu reduzieren und 
andererseits die Informationslage über das Vi-
rus deutlich zu verbessern und früher zu erken-
nen, wo Infektionen stattfinden.  

Ein allerletzter Punkt: Was kostet uns die Epi-
demie eigentlich? - Darüber können wir noch 
nichts wirklich genau abschließend sagen, wir 
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sind ja noch mittendrin. Aber im Vergleich zu 
dem, was wir vor der Krise an Bruttoinlands-
produkt für das Jahr 2021 vorhergesagt hätten, 
müssen wir davon ausgehen, dass für Schles-
wig-Holstein zurzeit im Monat ungefähr eine 
halbe Milliarde Euro an Wertschöpfung verlo-
ren geht - eine halbe Milliarde Euro! Für drei 
Millionen Einwohner bedeutet das pro Tag in 
etwa einen Wertschöpfungsverlust pro Person 
von 6 €. 6 € klingen nicht viel, aber in Summe 
ist es dann doch eine Menge, 600 € auf hun-
dert Tage Lockdown, das addiert sich dann 
doch auf.  

Vor allem - das war mein Eingangspunkt, las-
sen Sie mich den noch einmal wiederholen - ist 
das wahnsinnig ungleich verteilt. Ich glaube, 
über diese Lastenverteilung müssen wir noch 
sehr viel genauer sprechen und Instrumente 
entwickeln, die helfen, diese Krise zu bewälti-
gen, was für alle nützlich ist: Alle profitieren da-
von, wenn das Virus eingedämmt ist, aber nur 
wenige bezahlen jetzt die Zeche dafür. Ich 
glaube, das ist etwas, worüber man wirt-
schaftspolitisch noch einmal nachdenken 
muss, weil das auch einfach von sozial- und 
gerechtigkeitspolitischer Bedeutung allererster 
Ordnung ist. - So viel zum Eingang, vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Herr Professor Felbermayr, ich danke Ihnen 
recht herzlich für Ihr Eingangsstatement und 
würde jetzt die erste Fragerunde eröffnen. Ich 
bitte die Kollegen der CDU-Fraktion, in die 
erste Fragerunde einzusteigen.  

Lukas Kilian [CDU]: 

Vielen Dank, liebe Frau Vizepräsidentin. - Ich 
danke für den aufschlussreichen Vortrag und 
die von Ihnen aufgezeigten Wege, unter ande-
rem den Bezug auf Österreich. Meine Frage ist 
- Sie haben es angesprochen, der Stufenplan 
darf sich nicht nur auf einzelne Inzidenzen be-
ziehen -: Für wie wichtig halten Sie einen ver-
bindlichen, am besten national geltenden Stu-
fenplan, der über die Ministerpräsidentenkon-
ferenz dann eins zu eins am besten in jedem 
Bundesland gilt, um der Wirtschaft eine ver-
bindliche Perspektive zu geben: Wenn diese 
Faktoren - nicht nur Inzidenzen, sondern Fak-
toren - gelten, dann geht es wieder los?  

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Ich möchte jetzt die Kollegen der SPD-Fraktion 
bitten, ihre Fragen zu stellen. 

Thomas Hölck [SPD]: 

Vielen Dank. - Vielen Dank, Herr Professor Fel-
bermayr, für Ihren Vortrag und Ihren Input. 
Wenn man sich in diesen Tagen mit Einzel-
händlern unterhält, die nicht im Lebensmitte-
leinzelhandel unterwegs sind, dann spürt man 
ein großes Unverständnis und teilweise auch 
schon Wut über die Tatsache, dass die Super-
märkte ihr Angebot ausweiten oder ausgewei-
tet haben und Bücher zum Verkauf anbieten, 
während Buchläden geschlossen worden sind. 
In diesem Bereich gibt es wirklich sehr viel Un-
verständnis. Meine Frage an Sie: Ist das öko-
nomisch vertretbar, diese Unwucht hinzuneh-
men, oder brauchen wir dort mehr Regelun-
gen, um dort zu mehr Gerechtigkeit zu kom-
men?  

Die nächste Frage wäre: Die geplanten Öffnun-
gen, die von der Landesregierung angekündigt 
worden sind, sind ja branchenspezifisch. Hal-
ten Sie diese Abgrenzung von Branchen für 
gerechtfertigt, oder sind sie willkürlich begrün-
det, und müsste man nicht einfach auch an-
dere Branchen mit dazunehmen und dort eine 
Öffnung vornehmen?  

Dann gibt es im Stufenplan - konkret in Stufe 1 
- den Inzidenzwert bei stabil unter 35 innerhalb 
von sieben Tagen. Da ist die Öffnung der Frei-
zeitparks angekündigt. Für mich stellt sich die 
Frage, ob man da nicht auch kleine Märkte, 
also auch Schausteller, zulassen könnte, denn 
die sind seit Beginn der Pandemie eigentlich 
völlig ohne Einnahmen und Umsätze. Es ist die 
Frage, ob man da nicht eine Gleichberechti-
gung aufnehmen müsste. 

Wenn wir es schaffen, in diesem Jahr hoffent-
lich aus diesem Lockdown herauszukommen 
und die Gastronomen und die Kinos wieder öff-
nen dürfen, dann sagen mir viele, sie hätten 
Angst vor der Zeit, in der es keine Unterstüt-
zung mehr vom Staat gibt, sie aber gleichzeitig 
öffnen dürfen und die Menschen nicht zu ihnen 
kommen. Da ist jetzt die Frage: Macht es nicht 
Sinn, für einen gewissen Zeitraum staatlicher-
seits den Konsum anzuregen, indem man, wie 
zum Beispiel der DGB vorgeschlagen hat, Kon-
sumgutscheine in Höhe von 150 € ausgibt oder 
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- wie in Mecklenburg-Vorpommern - eine Neu-
start-Prämie für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auslobt, also ganz gezielt Geld für den 
Konsum zur Verfügung stellt, damit eben diese 
Befürchtungen nicht eintreten? - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Ich bitte nun die Kollegen von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, ihre Fragen zu stellen. 

Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 

Vielen Dank. - Vielen Dank für Ihre Ausführun-
gen, Herr Professor Felbermayr. Ich hätte fol-
gende Fragen:  

Zum einen: Müssen wir bei den Öffnungen mit 
Lieferschwierigkeiten rechnen? Wie reibungs-
los ist das möglich? Wir haben bei den Schulen 
eine Frist von einer Woche vorgesehen und 
vorgesehen, dort auch rechtzeitig Planungssi-
cherheit zu geben. Wie sieht das bei Öffnun-
gen der Wirtschaft aus, beispielsweise bei der 
Bekleidungswirtschaft und in anderen Berei-
chen?  

Die zweite Frage: Welches volkswirtschaftliche 
Interesse hätte Deutschland an einer breiten 
Verteilung weltweiter Impfungen? Wie wichtig 
ist die globale Umsetzung der Impfstrategie für 
die regionale Perspektive?  

Die dritte und letzte Frage: Sie hatten ange-
sprochen, dass die Last ungleich verteilt sei. 
Glauben Sie, dass diese Ungleichverteilung 
auch bei der Entlastung stattfinden wird, und 
gibt es Bereiche, die besonders hervorstechen 
und wahrscheinlich doppelt gekniffen sein wer-
den, sowohl bei der Belastung am Anfang als 
auch dann, wenn es zu Entlastungen kommt, 
auch hier wieder den schwierigeren Stand ha-
ben? Was bräuchte es da gegebenenfalls auch 
langfristig? - Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Ich bitte nun die Kollegen der FDP-Fraktion um 
ihre Fragestellungen. 

Kay Richert [FDP]: 

Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. - Herr Pro-
fessor Felbermayr, da Sie der einzige Experte 

sind, versuche ich, dieses Mehr an Zeit durch 
ein Mehr an Fragen auszugleichen.  

Nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz 
wurde die Öffnungsperspektive vom Inzidenz-
wert 50 überraschend auf den Inzidenzwert 35 
verschärft. Sie haben das kritisiert. Welche 
wirtschaftlichen Konsequenzen sehen Sie in 
diesem plötzlichen Wechsel in der Debatte um 
mögliche Öffnungsschritte? Haben Sie Er-
kenntnisse, ob dieses Einkassieren der bishe-
rigen 50er-Schwelle in einigen Wirtschaftsbe-
reichen den Willen zum Durchhalten gebro-
chen hat und dadurch Betriebsaufgaben zu be-
fürchten sind? Wie sehen Sie die Diskussion - 
das hatten Sie schon einmal angeschnitten - 
um die 50er- und 35er-Schwelle? 

Zweitens. Wir haben heute Vormittag erlebt, 
dass es bei infektionsmedizinischer Betrach-
tung der Pandemie große Unterschiede gibt, 
auch mit Blick auf die seelische Gesundheit der 
Bevölkerung. Aber auch die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft ist wich-
tig, denn hier wird der Wohlstand erarbeitet, 
der unter anderem unser Gesundheitssystem 
ermöglicht. Finden Sie, dass auch die wirt-
schaftliche Gesundheit der Gesellschaft ein 
Parameter in der Pandemiebetrachtung sein 
sollte? 

Drittens. Im Expertengremium der Landesre-
gierung sind Sie der einzige Wirtschaftswis-
senschaftler. Wenn ich mit in ihrer Existenz be-
drohten Unternehmerinnen und Unternehmern 
spreche, ist das ein häufiger Kritikpunkt. Fin-
den Sie, dass die Schwerpunkte hier richtig ge-
setzt sind? Wünschen Sie sich Unterstützung, 
vielleicht aus dem Bereich der Betriebswirt-
schaftslehre? 

Viertens. Haben die krisenbedingten Betriebs-
verbote zu einer Veränderung der Wirtschaft 
geführt? Ich denke da besonders an die Berei-
che Einzelhandel und Gastronomie. Wenn ja, 
glauben Sie, dass der kleinteilig strukturierte 
Mittelstand in Schleswig-Holstein sich wieder 
auf Vorkrisenniveau erholen wird?  

Fünftens. Die negativen Auswirkungen der 
Pandemie auf die Wirtschaft sind allseits be-
kannt. Zusammen mit der Diskussion des Per-
spektivplans muss der Blick dringend nach 
vorn gerichtet werden, damit sich die Wirt-
schaft wieder erholen wird und wieder durch-
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starten kann. Was sind aus Ihrer Sicht die ele-
mentaren wirtschaftspolitischen Leitlinien, an 
die die Politik sich halten sollte, damit sich die 
Wirtschaft tatsächlich wieder entfalten kann 
und nicht noch weiter belastet wird? Es werden 
immer Schlagworte genannt wie Überlas-
sungsmoratorium oder Bürokratieabbau.  

Sechstens. Sie kritisieren häufig, dass bei den 
verschiedenen Wirtschaftshilfen eine grund-
sätzlich falsche Ausrichtung vorgenommen 
worden sei, und schlagen die Erstattung aus-
gefallener Betriebsergebnisse als Alternative 
vor. Nun sind wir ja schon relativ weit fortge-
schritten. Wäre eine solche Umstrukturierung 
des gesamten Hilfsregimes zum jetzigen Zeit-
punkt überhaupt noch umsetzbar? Oder würde 
dies zu noch mehr Verwirrung führen, wenn 
dann erneut die Kriterien und Abrechnungsver-
fahren verändert würden? 

Meine letzte Frage: Wirtschaft hat viel mit Psy-
chologie zu tun. Welche Auswirkungen haben 
die öffentlichen Debatten über die Pandemie 
aus Ihrer Sicht auf die aktuelle wirtschaftliche 
Situation und das anstehende Wiederanfahren 
zahlreicher Wirtschaftszweige? Es gibt viele, 
die nur eine negative Entwicklung voraussagen 
und auf andauernde Einschränkungen setzen, 
Öffnungen hingegen immer mit potenziellen In-
fektionsherden gleichsetzen. Würden Sie sa-
gen, dass diese angstbehaftete Kommunika-
tion einen zusätzlichen Hemmschuh für die Er-
holung der Wirtschaft darstellt? Wäre es nicht 
angemessener, klar zu sagen, dass ein gewis-
ses Leben mit dem Virus kommen muss und 
man den Fokus daher nicht einseitig auf die 
Gefahren richten sollte, sondern verantwor-
tungsvolle Wege aufzeigen sollte, wie man Ge-
sundheitsschutz im Alltag zum Beispiel durch 
bessere Hygienekonzepte, Schnelltests und so 
weiter erreichen könnte, um auch das Ver-
trauen in die Wirtschaft wieder zu stärken? 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Ich bitte um die Fragen der Abgeordneten des 
SSW.  

Lars Harms [SSW]: 

Ich habe drei kurze Fragen. Die erste Frage: 
Ich steuere gern nach, wenn es noch Korrek-
turbedarf geben sollte. Gibt es Wirtschaftsbe-
reiche, die bisher bei den Wirtschaftshilfen - 
also den Nothilfen - nicht berücksichtigt oder 

nicht ausreichend berücksichtigt worden sind, 
sodass wir dort noch nachsteuern müssen?  

Die zweite Frage: Das Land Schleswig-Hol-
stein ist sehr stark von Gastronomie und Tou-
rismus abhängig. Wie lange können diese Be-
reiche noch durchhalten, bis sie durch die 
Schließung irgendwann irreparable Schäden 
aufweisen? Das sind diejenigen, die bisher am 
längsten von den Schließungen betroffen sind, 
anders als alle anderen Bereiche ist es im Prin-
zip seit einem Jahr so. 

Die dritte Frage: Sie sind gerade eben schon 
darauf eingegangen, dass jeder Monat Schlie-
ßung uns eine halbe Milliarde Euro koste. Ha-
ben Sie Berechnungen, Erkenntnisse oder Ein-
schätzungen, wie sich die Schließungen auf 
die mögliche zukünftige Arbeitslosigkeit in un-
serem Land auswirken wird? Wenn Sie uns 
dort Zahlen oder Anhaltspunkte liefern könn-
ten, wäre ich sehr dankbar. 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Jetzt bitte noch die Fragen des Zusammen-
schlusses der Abgeordneten der AfD.  

Volker Schnurrbusch [AfD]: 

Ich habe drei Fragen. Die erste Frage betrifft 
das Thema Insolvenzen. Es war vor Kurzem zu 
lesen, dass die Insolvenzwelle, die uns bevor-
steht und nun verzögert worden ist, bundesweit 
doch nicht so stark wie befürchtet ausfallen 
solle. Gibt es da schon konkrete Zahlen für 
Schleswig-Holstein? Was erwarten Sie da, wie 
viel Prozent der Betriebe müssen Insolvenz an-
melden?  

Die zweite Frage: Heute war im Verlauf der An-
hörung von Herrn Roselieb zu hören, dass es 
durchaus das Phänomen gebe, dass die Löhne 
zwar sinken, die Einlagen auf den Sparkonten 
aber ansteigen. Gibt es aus Ihrer Sicht die 
Chance, dass durch den erwartbaren nachzu-
holenden Konsum ein Großteil der Defizite, die 
jetzt bei den Betrieben entstanden sind, wieder 
ausgeglichen werden kann? 

Die dritte Frage betrifft den Arbeitsmarkt. Sie 
hatten darauf hingewiesen, dass es möglicher-
weise zu einer Verfestigung der Langzeitar-
beitslosigkeit kommen könnte. Wir haben ja 
nun erleben müssen, dass wir zum Beispiel bei 
der Raffinerie Heide, bei den German Naval 
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Yards, bei Senvion im letzten Jahr, bei der 
Commerzbank, bei Karstadt und so weiter über 
Personalabbau reden müssen. Könnte es sein, 
dass Corona beziehungsweise der Lockdown 
dazu führt, dass es zu einer weiteren Abwan-
derung von Fachkräften aus Schleswig-Hol-
stein kommt? Oder sehen Sie die Möglichkeit, 
dass man freigesetzte Arbeitskräfte in diese 
Branchen umleiten könnte, die jetzt innerhalb 
der Krise trotzdem wachsen können? Ich 
denke an den Gesundheitssektor oder die Lo-
gistik. 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Herr Professor Felbermayr, Sie haben das 
Wort zur Beantwortung der Fragen der Kolle-
ginnen und Kollegen.  

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Ich beginne mit der Beantwortung der Frage 
von Herrn Kilian. Ich wäre sehr dafür, wenn wir 
bundeseinheitliche Kriterien für einen Perspek-
tivplan hätten. Das bedeutet nicht, dass man 
nicht auf lokale Unterschiede eingehen könnte, 
weil ja die Werte, über die wir hier sprechen, 
jeweils andere Ausprägungen haben. Ich bin 
sehr dafür, dass man die regionale Struktur in 
den Öffnungsstrategien abbildet, wo es Sinn 
macht. Die offene Frage ist da, wie man Mobi-
lität eingrenzt. Wir wollen ja nicht, dass wir in 
einem Kreis die Restaurants öffnen und dann 
aus einem Hochinzidenzkreis nebenan die 
Menschen in diesen Kreis einwandern und die 
Infektion mitbringen. Da muss es Überlegun-
gen geben, wie man effektiv dagegen vorgeht. 
Neben dieser regionalen Differenzierung ist es 
daher auch noch notwendig, mehr über Tests 
zu regeln. Man muss sagen: Ja, wir haben 
diese regionale Öffnungsmöglichkeit nach ei-
nem bundeseinheitlichen Plan gegeben, aber 
es braucht noch etwas, das wir bisher nicht zu 
stark betont haben in diesem Perspektivplan, 
nämlich das Testen. Sonst müsste man die 
Mobilität einschränken. 

Ganz klar kann man es bei den Schulen sofort 
machen, denn hier gibt es keine Mobilität. Nie-
mand wird sein Kind aus dem Berchtesgade-
ner Land nach Neumünster ummelden, weil 
dort die Schulen offen sind. Man kann aber 
sehr wohl sagen: Man fährt nicht ins Berchtes-
gadener Land, in die Berge, in die Erholung, 
sondern an die Ostseeküste. Da muss man dif-

ferenzieren. Je stärker diese Mobilitätsproble-
matik ist, desto wichtiger ist es, dass man tes-
tet. 

Bundeseinheitliche Kriterien sind auch deswe-
gen so wichtig, um die Vorteile des Föderalis-
mus hier noch einmal klarer zu machen. Es ist 
ja nicht so, dass der Föderalismus in dieser 
Pandemie per se schlecht wäre, ganz im Ge-
genteil. Wenn wir mit „One size fits all“ arbei-
ten, sind wir in manchen Kreisen nicht streng 
genug und in anderen Kreisen zu streng. Die 
wirtschaftlichen Schäden werden dadurch 
umso größer. Wenn wir nach einem einheitli-
chen Schema dort öffnen, wo es vertretbar ist 
und dort vielleicht verschärfen, wo es notwen-
dig ist, lassen sich die ökonomischen Schäden 
eindämmen. Das kann man auch beziffern. Ich 
gehe davon aus, dass man mit einem fein ta-
rierten Öffnungs- und Schließungsplan nach 
einem solchen Schema ungefähr ein Drittel der 
ökonomischen Schäden einsparen könnte. 
Das ist ein „Guesstimate“, das ist nicht aussi-
muliert und ausgerechnet. Aber in dieser Grö-
ßenordnung wird es sein. Das macht einen Un-
terschied.  

Wenn Sie sich die Arbeitslosenstatistik an-
schauen und feststellen, dass es aufgrund von 
Corona eine halbe Million mehr Arbeitslose in 
Deutschland gibt, stellen Sie fest, dass ein Drit-
tel weniger 150.000 Leute sind, die in Brot und 
Arbeit stehen. Das sind Zahlen, die uns etwas 
angehen sollten. Das ist ein weiterer Grund, 
hier Druck zu machen. Ich bin froh, dass 
Schleswig-Holstein diesen Plan hat. Ich wün-
sche mir, dass der Ministerpräsident erfolgrei-
cher ist, um beim nächsten Mal einem solchen 
Plan bundesweit zum Durchbruch zu verhel-
fen. 

Herr Hölck von der SPD hat eine ganze Reihe 
von Fragen gestellt. Klar, es gibt die Klage über 
Ungleichbehandlung. Warum dürfen die Fri-
seure früher öffnen als andere körpernahe 
Dienstleister? Ist ein Nagelstudio anders als 
ein Friseur? Ist es wirklich so, dass, wie, glaube 
ich, Herr Söder gesagt hat, es bei den Frisuren 
um die Würde der Menschen geht, aber bei 
Maniküre und Pediküre nicht? Da sind wir in 
der Tat auf ganz schwierigem Terrain. 

Was uns dramatisch fehlt - das beklage ich seit 
Langem, und das ärgert mich jeden Tag 
mehr -, sind belastbare Evidenzen darüber, wo 
Infektionen tatsächlich stattfinden. Solange wir 
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das nicht wissen, können wir nicht vernünftig 
und mit einem objektiven und gerechten Plan 
öffnen. So bleibt es immer eine Meinung von 
Experten - vielleicht von gelehrten Experten, 
Epidemiologen oder Aerosolforschern -, die 
sagen: Bei den Friseuren ist das Problem klein, 
aber im Nagelstudio ist das Problem groß. So-
lange wir keine Daten haben, lässt sich nicht 
evidenzbasiert arbeiten. 

Sie merken vielleicht, dass mich das aufregt, 
weil wir seit einem Jahr, seitdem das Thema 
Corona durch die Republik geht, als Wissen-
schaftler danach schreien, dass wir mehr Evi-
denz an die Hand bekommen. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass man von Anfang an mehr 
hätte testen müssen, um zu sehen, wo die 
Probleme tatsächlich liegen, und das tatsäch-
lich statistisch auszuwerten, sodass wir nicht 
nach einzelnen Schicksalen, sondern im 
Durchschnitt, nach der statistischen Analyse 
sagen können, wo die Infektionen stattfinden. 
Infizieren sich Pendler, die mit dem Auto zur 
Arbeitsstätte fahren, mit einer geringeren 
Wahrscheinlichkeit als Pendler, die das im 
Nahverkehrszug machen? Wir wissen es nicht 
- nach einem Jahr! Das halte ich wirklich für ein 
riesiges Problem. Weil das so ist, können wir 
auch nicht gerecht abstufen zwischen den ein-
zelnen Branchen und müssen das sozusagen 
aufgrund des Bauchgefühls von Experten tun. 
Ich überspitze das ein bisschen. Es ist nicht so, 
dass wir gar nichts wüssten, aber es ist in sehr 
vielen Bereichen doch eine sehr schwache Be-
gründung. 

Muss man mehr regeln? - Was wir brauchen, 
ist neben dem Stufenplan, der branchenspezi-
fisch differenziert, so gut er das - basierend auf 
dieser schlechten Informationslage - eben 
kann, ein funktionierendes Kompensationssys-
tem. Wir haben in den letzten Tagen sehr häu-
fig darüber gesprochen, dass die Wirtschafts-
hilfen nicht in der Schnelligkeit und nicht in der 
Größenordnung fließen, wie sie fließen müss-
ten. Es geht nicht um Hilfen, sondern es geht 
um Kompensation. Da werden sozusagen 
Menschen an der Ausübung ihrer Berufe ge-
hindert. Das ist de facto ein Berufsverbot. Es 
müsste klar sein, dass diese kompensiert wer-
den müssen, und zwar nicht nur, um die Mieten 
zu bezahlen, um die Immobiliengesellschaft o-
der die Banken zufriedenzustellen, oder die 
Leasingrate zu bezahlen, damit die Leasingge-
sellschaft keinen Nachteil hat, sondern es 

muss auch der Unternehmer, der Einzelunter-
nehmer, der Kleinunternehmer kompensiert 
werden. Wir am Institut für Weltwirtschaft sind 
deshalb so stark darauf aus, nicht fixe Kosten 
oder Umsätze zum Ausgangspunkt von Hilfen 
zu machen, sondern Betriebsüberschüsse, in 
denen ein Unternehmerentgelt beteiligt ist. 

Wenn wir das schaffen, ist auch eine weniger 
gut begründbare Abgrenzung der einzelnen 
Sektoren nicht mehr so schwierig. Dann kann 
man nämlich dem Nagelstudiobesitzer sagen: 
Wir glauben, ohne das wissenschaftlich bis ins 
letzte Detail begründen zu können, dass die 
Öffnung bei dir noch zu früh ist, während wir es 
bei den Friseuren schon machen; aber wir 
kompensieren dich, und zwar nicht nur deine 
Bank und deinen Leasinggeber, sondern auch 
dich für deine persönlichen Einkommensver-
luste, jedenfalls anteilig oder zu hohen Antei-
len. - Das würde die Unschärfen in der Bran-
chenabgrenzung, die es im Stufenplan gibt, ab-
mildern. Deswegen sollte man darauf pochen 
und dazu drängen. Ich sage dazu später noch 
mehr. 

Das gilt auch für die Schausteller, die Sie ge-
nannt haben, Herr Hölck. Dort ist auch die 
Frage: Warum darf der nicht, und andere dür-
fen es? - Wenn man kompensiert, sodass die 
Menschen keinen riesengroßen wirtschaftli-
chen Nachteil daraus haben, kann man es viel-
leicht vertreten. Solange wir nicht gut kompen-
sieren, sind die Ungleichbehandlungen ein gro-
ßes Problem. 

Brauchen wir Konjunkturhilfen für den Kon-
sum? Herr Roselieb hat vorhin von der Spar-
quote gesprochen. Er hat recht. Genauso ist 
das. Wir haben in Deutschland 2020 im Ver-
gleich zu 2019 in etwa eine Verdoppelung der 
Sparquoten erlebt. Das ist schon erheblich, 
was sich da an Liquidität auf den Konten im 
Durchschnitt - im Durchschnitt! - angesammelt 
hat. 

Das heißt, dass es große Bevölkerungsseg-
mente geben kann, viele derer, die jetzt in Ar-
beitslosigkeit sind und die es vorher nicht wa-
ren, oder die Kurzarbeiter, die weniger Einkom-
men als vorher haben, oder die Einzelunter-
nehmer - es gibt sehr viele -, die nicht die Mög-
lichkeit haben, in dieser Krise zu sparen. Des-
wegen rate ich von übergreifenden Konsumhil-
fen ab. Jedem, wie Joe Biden es jetzt vorhat, 
einen Scheck zu schicken - egal, wie hoch das 
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Einkommen oder die Betroffenheit ist -, braucht 
es nicht, denn es ist genug Kaufkraft da. Sie 
staut sich auf den Konten. 

Man sollte vielmehr spezifisch dort etwas tun, 
wo tatsächlich die finanziellen Engpässe sind, 
wenn man etwas für den Konsum machen will. 
Das heißt zum Beispiel, dass man Hartz-IV-Be-
ziehern eine Prämie bezahlt oder noch einmal 
über einen Kinderbonus nachdenkt. Der hat im 
Vergleich zur Mehrwertsteuersenkung funktio-
niert. Das wissen wir mittlerweile. Dazu gibt es 
Forschung. Also gezielt in die Gruppen, bei de-
nen wir tatsächlich Nachfrage stimulieren, aber 
nicht mit der Gießkanne, wo das meiste Geld 
auf den Sparkonten geparkt wird. 

Ich komme zu der Frage von Herrn Petersdot-
ter, ob ich mit Lieferschwierigkeiten rechne, 
wenn wir jetzt öffnen. Ich glaube nicht, dass 
das im großen Stil der Fall sein wird. Im Gast-
ronomiebereich nicht, bei den sozialen Dienst-
leistern nicht. Wo es Schwierigkeiten geben 
kann, ist im Bereich Einzelhandel, weil man da 
Warenströme wird umlenken müssen. Der Ein-
zelhandel ist ein extrem interessantes Gebiet. 
Wir haben Teile des Einzelhandels, die ge-
boomt haben. Alles, was im digitalen Bereich 
ist, hat fantastische Krisenmonate erlebt. Die 
Ware ist da. Es ist nicht so, dass sie elektro-
nisch sozusagen nicht lieferbar wäre, sondern 
sie wird jetzt anders verteilt. Es kann natürlich 
dauern, wenn wieder mehr Umsatz in die In-
nenstädte kommt, bis sich das Logistiksystem 
wieder eingeschwungen hat. Ich glaube aber 
nicht, dass es langfristige Lieferengpässe ge-
ben wird. 

Jemand hat gefragt, ob wir in den Expertengre-
mien auch Betriebswirte brauchen könnten. Ich 
würde sagen: absolut, höchst dringend. Ich 
und die Volkswirte, die in den anderen Bundes-
ländern und den Bundesgremien in den Kom-
missionen sitzen, lernen immer nur aus Durch-
schnitten, Umfragen oder amtlichen Statisti-
ken. Es ist oft nicht möglich, genau zu sehen, 
ob es nicht vielleicht doch irgendwo eine Bran-
che gibt, in der sich Lieferschwierigkeiten ab-
zeichnen könnten. Im Großen und Ganzen er-
warte ich es nach meinem Wissensstand aber 
nicht. 

Brauchen wir eine globale Impfstrategie? - Die 
brauchen wir, absolut. Gerade aus deutscher 
Perspektive sind wir darauf angewiesen, dass 
unser Exportgeschäft brummt. 

Es ist gut, dass große Exportmärkte, die für uns 
wichtig sind, beim Impfen gut vorankommen - 
zum Beispiel die USA und das Vereinigte Kö-
nigreich - oder aber die Coronakrise eigentlich 
schon hinter sich haben - wie China oder an-
dere asiatische Volkswirtschaften. Gleichwohl 
hat es im letzten Jahr gerade in den Schwel-
lenländern hohes Wachstum gegeben, die teil-
weise hohe Coronainzidenzen hatten. Mexiko 
sendet Hilferufe. Da scheint der Impfengpass 
sehr groß zu sein. 

Klar ist aber auch, und das muss man wahr-
scheinlich unumwunden zugeben, dass es zu-
nächst einmal notwendig ist, dass wir in 
Deutschland mit dem Impfen vorankommen. 
Ich will keinem Impfnationalismus das Wort re-
den, aber es ist schon eine eigenartige Kons-
tellation der Umstände, dass der wohl beste 
Impfstoff, der existiert, in Deutschland entwi-
ckelt wurde und in den USA verimpft wird. Man 
kann es kaum jemandem in Deutschland erklä-
ren, wenn dann noch die knappen Impfstoffe 
aus Deutschland in anderen Ländern einge-
setzt werden. So schmerzhaft das aus vielen 
Gründen auch ist, aber ich glaube, man käme 
dann in wirkliche Erklärungsnotstände. 

Zu der Frage, ob es bei der Entlastung Un-
gleichbehandlung geben kann: Ja, das ist ein 
guter Punkt. Es ist in der Tat so, dass diese 
kurzfristige Coronakrise eine interruptive Art 
hat, dass sie sozusagen das Geschäftsleben 
unterbricht. Dies wird überlagert von langfristi-
gen Trends, die eher destruktiver Art sind. Neh-
men Sie zum Beispiel ein Kongresshotel ir-
gendwo in Schleswig-Holstein im Hamburger 
Speckgürtel. Es könnte sein, dass Corona den 
Trend beschleunigt, dass große Unterneh-
mens-Retreats oder Verkaufsveranstaltungen, 
die man vielleicht traditionell in diesen Hotels 
veranstaltet hat, weniger häufig durchgeführt 
werden. Es könnte sein, dass sich dieser Trend 
durch Corona noch beschleunigt, sodass die 
Öffnung sehr ungleiche Effekte liefert. Die Ho-
tels, die in touristisch interessanten Regionen 
liegen und von Urlaubern an der Küste leben, 
werden ihre Betten wohl schnell wieder füllen, 
während die Hotels, die stärker auf unterneh-
mensbezogene Aktivitäten setzen, den Start in 
der Art und Weise nicht hinkriegen werden.  

Das ist sicherlich ein Thema. Aber diese lang-
fristigen Trends sollte man nicht zwingend mit 
regulatorischen Mitteln oder großen Hilfspake-
ten aufhalten. Diese Trends haben andere 
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Gründe als die Krise. Die Krise beschleunigt 
viele Entwicklungen. Treffen, die früher phy-
sisch in Hotels stattgefunden haben, erfolgen 
jetzt durch Onlinemedien. Diesen Trend sollte 
man nicht aufhalten. Das sind Entwicklungen, 
die stattfinden. Alles, was man machen könnte, 
wäre, diese Trends zu verzögern, und davon 
rate ich ab. 

Gleichwohl braucht man für diese Branchen, 
die betroffen sein sollten, vor allem für die Ar-
beitnehmer, die hier in Probleme geraten, Ant-
worten. Das ist klar. Man sollte aber nicht die 
Jobs konservieren und retten, sondern den Ar-
beitnehmern Angebote für die Weiterbildung 
machen. Das ist volkswirtschaftlich die bessere 
Lösung. 

Dann hat Herr Richert eine ganze Reihe an 
Fragen gestellt, es waren sieben, wenn ich das 
richtig notiert habe. Lassen Sie mich versu-
chen, diese abzuarbeiten. Zu der Frage, ob es 
eine gute Idee ist, die Schwellenwerte zu än-
dern: Man hat monatelang über den Inzidenz-
wert von 50 geredet und dann den Wert 35 ein-
geführt. Jetzt könnte man die Sorge haben, 
dass dann, wenn der 35er-Wert erreicht wird, 
plötzlich der 25er-Wert eingeführt wird. Ich 
glaube nicht, dass das eine glorreiche Idee 
war. Hätten wir einen Stufenplan, wie er ja 
auch in Schleswig-Holstein vorgeschlagen 
wurde, dann gäbe es einfach unterschiedliche 
Inzidenzwerte für unterschiedliche Bereiche 
mit unterschiedlichen Maßnahmen, die einen 
entsprechenden Öffnungsgrad zur Folge hät-
ten. Jetzt starren alle auf den Wert 35. 

Ich glaube, generell ist die Fetischisierung von 
einer Statistik ein Problem. Jeder, der sich ein 
bisschen mit Statistik beschäftigt, weiß, wie 
volatil solche Werte sind. Wie viel testen wir in 
Deutschland? In Deutschland ist die Anzahl 
der Tests zurückgegangen. In anderen Län-
dern testet man sehr viel mehr und findet sehr 
viel mehr. In Österreich testet man mittlerweile 
so viel, dass die Bundesregierung in Österreich 
sagt: Wir brauchen gar nicht mehr auf die Inzi-
denzrate zu schauen, denn natürlich geht 
diese nicht zurück, wenn wir pro Tag hundert-
tausende Menschen zusätzlich testen. - Inso-
fern glaube ich, man muss die Illusion aufge-
ben, dass man mit diesem Wert ein wissen-
schaftlich sauberes Kriterium hat. Wenn man 
diese Annahme aufgegeben hat und weiß, 
dass dieser Wert eher eine Guideline oder ein 

symbolischer Wert ist, dann sollte man ihn ge-
rade nicht permanent ändern. Ich hoffe, es war 
das erste und letzte Mal, dass man hier kreativ 
geworden ist. 

Herr Richert, eine Frage habe ich schon beant-
wortet. Ja, die Ökonomen sind in der Minder-
zahl in den Gremien. Wir werden gehört, aber 
es ist klar, dass es im Bundeskanzleramt in 
Berlin - aber sicherlich anderswo auch - vor al-
lem darum geht, die Inzidenzzahlen und die 
gesundheitspolitischen Aspekte der Krise zu 
adressieren. Die wirtschaftlichen, die sozialen 
und die psychologischen Aspekte treten deut-
lich schwächer in den Vordergrund. Das würde 
ich schon so sehen. 

Vor diesem Hintergrund muss man vielleicht 
manchmal Trivialitäten sehen wie zum Beispiel 
die Frage, warum man nicht schon längst ver-
mehrt testet und freitestet. Das hat vielleicht 
damit etwas zu tun, dass Ökonomen in diesen 
Gremien keine große Stimme haben, dass 
auch die Unternehmer selbst - die Betriebs-
wirte - keine große Stimme haben.  

Man hat uns vor einem Jahr erzählt: Wir kön-
nen nicht mehr testen, weil die Laborkapazitä-
ten nicht ausreichen. - Dann erzählt man uns, 
man kann nicht mehr testen, weil die Tests 
nicht genau genug sind. Heute haben wir die 
Situation, dass die Hälfte der Laborkapazitäten 
brachliegt. Wir könnten sehr viel mehr testen, 
wir testen trotzdem nicht. Jeder, der irgendwie 
einmal mit Statistik gearbeitet hat, weiß, dass 
kein Test - kein statistischer Test und auch kein 
Test in irgendeinem Labor - hundertprozentig 
sicher ist. Das ist nicht nur bei den Coronatests 
so. Das kennen wir. Wenn ein Test schlecht ist, 
dann muss man gleich einen zweiten Test 
dazu machen. Wenn man häufig testet, sind 
die zufälligen Fehler, die beim häufigen Testen 
entstehen, minimierbar. 

Kann sich der kleinteilig orientierte Mittelstand 
erholen? - Ich glaube, es wird sehr gemischt 
sein. Wir können jetzt schon aufgrund der Un-
ternehmenszahlen sagen, dass Betriebe, die 
vor der Krise schon nicht wirklich gesund wa-
ren und deren Eigenkapitalquote schon vor der 
Krise niedrig war, in der Krise umso mehr lei-
den. Das gilt für alle Branchen. Das heißt also 
zu der Frage, ob sich der kleinteilig orientierte 
Mittelstand erholen wird: manche ja, manche 
nein, weil die Vorbedingungen eine große 
Rolle spielen. Es ist sicherlich so, dass es eine 
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große Heterogenität gibt. Ich glaube, um viele 
Einzelhändler muss man sich wirklich Sorgen 
machen, weil sich dieser disruptive Langzeit-
trend mit dem interruptiven Coronaereignis 
überlagert. Da kommen zwei Schläge zusam-
men, und das wird bei vielen kleinen Unterneh-
men dazu führen, dass die Zukunftsperspekti-
ven nicht gut aussehen. 

Wir wissen aber aus dem dritten Quartal 2020 
nicht nur für Deutschland, sondern für viele 
Länder, dass der Rebound, also das Zurück-
kommen der Wirtschaftsaktivität, sehr stark 
ausgeprägt sein kann. Die Menschen gehen 
wieder in die Innenstädte. Wir beobachten die 
Passantenfrequenz in den Innenstädten sehr 
genau. Hier gibt es ein Joint Venture, eine Ko-
operation. Das macht viel Spaß aus wissen-
schaftlicher Perspektive. Es ist aber wirklich in-
teressant zu sehen, wie die Innenstädte sich im 
Sommer wiederbelebt haben, obwohl zum Bei-
spiel die Gastronomie teilweise gar nicht geöff-
net war. Man sieht: Die Menschen kommen zu-
rück. Sie sind nicht zu 100 % zurückgekom-
men. Auch im Sommer 2020 hatten wir nicht 
die Werte, die wir in dem vorangegangenen 
Sommer hatten, aber es gibt die Chance auf 
Erholung. Im Durchschnitt wird es aber sicher-
lich ganz viele geben, die davon nicht profitie-
ren können. 

Wir vom Institut für Weltwirtschaft haben be-
triebliche Stabilisierungshilfen vorgeschlagen - 
darauf bin ich schon kurz eingegangen -, die 
sich weder am Umsatz noch an den Fixkosten 
orientieren. Diesen Vorschlag wiederholen wir 
im Prinzip seit April letzten Jahres - leider Got-
tes ziemlich ohne Erfolg. 

Bei den Fixkosten, die in der Überbrückungs-
hilfe III immer noch die zentrale Kennziffer 
sind, ist es mit der Abgrenzung schwierig. Man-
che Unternehmen haben hohe, andere haben 
geringe Fixkosten. Was in der kurzen Frist fix 
erscheint, ist in der langen Frist variabel. Das 
können wir am Beispiel des Einzelhandels se-
hen: Die Ware, die der Einzelhandel für das 
Weihnachtsgeschäft eingekauft hatte und nicht 
verkaufen konnte, sind fixe Kosten. Bei einer 
langfristigen Betrachtung würde man argumen-
tieren: Wie kommt ihr nur dazu? - Jeder Be-
triebswirt und jeder Buchhalter würden sagen: 
Ihr spinnt doch! Ihr setzt hier Wareneinsatz als 
fixe Kosten an? Vollkommen absurd! - In der 
kurzen Frist ist das gar nicht absurd. Die Ab-
grenzung Fixkosten - - 

(Kurze Unterbrechung aufgrund eines 
technischen Problems) 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Herr Professor Felbermayr, können Sie mich 
hören? Sie sind gerade unterbrochen worden. 

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Ja, ich kann Sie hören. 

(Der Lichtschutz wird hochgezogen) 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Einen ganz kleinen Moment bitte! - Ich glaube, 
ich habe Sie wieder. 

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Okay, gut. - Ich hatte gesagt, dass Fixkosten 
von anderen Kostenarten schlecht abzugren-
zen sind und deswegen kein Ausgangspunkt 
für Stabilisierungshilfen oder das Überbrü-
ckungsgeld sein sollten. 

Hinzu kommt, dass Fixkosten typischerweise 
Fremdkapital betreffen. Wir müssen feststel-
len, dass die Finanzierungsarchitektur viele 
Unterschiedlichkeiten aufweist. Einige Dinge 
wurden ja schon angepasst; ich will also nicht 
alles nur schwarz-weiß sehen. Aber im Grunde 
läuft es jetzt so, dass Fremdkapitalgeber kom-
pensiert werden; den eigentlichen Unterneh-
mern, um die es uns doch gehen muss, wird 
jedoch nicht geholfen. 

Das stimmt zwar in der Brutalität, wie ich es ge-
rade gesagt habe, nicht; aber der Tendenz 
nach ist es schon so. Wenn eine Friseurin ihre 
Geräte geleast hat, dann kann sie entspre-
chende Fixkosten ansetzen, und sie bekommt 
Ersatz. Wenn sie die Geräte aus nicht entnom-
menen Gewinnen der letzten Jahre gekauft 
hat, bekommt sie nichts. Somit wird also der 
Leasinggesellschaft geholfen, aber dem Unter-
nehmer nicht. Das können Sie auch für die Mie-
ten durchdeklinieren. Wer sich aus eingespar-
ten Gewinnen das Lokal gekauft hat, wird ganz 
anders behandelt als jemand, der es mietet. O-
der: Wenn jemand eine Investition aus Eigen-
kapital getätigt hat, wird er anders behandelt, 
als wenn er zur Bank gegangen ist und einen 
Kredit aufgenommen hat. 
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Das ist ein zentrales, ein Kernproblem der 
Hilfsarchitektur: Eigentlich helfen wir nicht dem 
Unternehmer, sondern den Banken, den Lea-
sing- und den Immobiliengesellschaften. Ich 
weiß nicht, ob es das Anliegen, ob es der 
Wunsch der Politik ist, genau das zu tun. Ich 
stelle diese Frage auch und gerade deshalb, 
weil das Finanzministerium SPD-geführt ist. 
Ich weiß nicht, ob es das zentrale Anliegen ist, 
Banken, Leasing- und Immobiliengesellschaf-
ten zu schützen, nicht aber den Kleinunterneh-
mer, um den es in der Diskussion doch so häu-
fig geht. 

Ich könnte lange fortsetzen. Es gäbe noch vie-
les, was man sagen könnte. Ein weiteres Bei-
spiel ist die unterschiedliche Behandlung des 
Soloselbstständigen und desjenigen, der in ei-
nem Unternehmen beschäftigt ist. Der Solo-
selbstständige, zum Beispiel der Tontechniker, 
ist auf Hartz IV angewiesen. Wer in einem Un-
ternehmen beschäftigt ist, erhält Kurzarbeiter-
geld; das können bis zu 87 % des letzten Ein-
kommens sein. 

Diese und andere Ungleichbehandlungen wer-
den uns sicherlich noch lange beschäftigen. 
Sie sind unschön - und in Wahrheit vermeidbar. 

Das hat auch viel mit Ihrer letzten Frage zu tun, 
Herr Richert, der nach der Psychologie. Auch 
in anderen Wortmeldungen ist dieser Aspekt 
schon angesprochen worden. Die Wahrneh-
mung dieser Ungerechtigkeit ist - neben dem 
Katastrophengerede, das wir häufig auch hö-
ren - ein zentrales Problem. Klar ist es so: Wirt-
schaft ist Psychologie. Gerade das Reden 
von - - 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Herr Professor Felbermayr, darf ich Sie ganz 
kurz unterbrechen? 

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Ja, bitte. 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Danke. Das war es schon. 

(Heiterkeit) 

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Ich wollte Herrn Richert nur recht geben, dass 
wir hier auch ein psychologisches Element ha-
ben. Das beginnt schon mit den Vokabeln, die 
wir verwenden. Wenn wir von „Mutanten“ spre-
chen, dann macht das Angst. Dadurch wird na-
türlich die Stimmung getrübt, die für die Wirt-
schaft wichtig ist. Vielleicht es auch gar nicht 
schlecht, wenn das sozusagen in Relation 
steht mit der richtigen Gefährdung. Es ist ja 
auch gut, wenn die Menschen sich dann zu-
rücknehmen und freiwillig, sozusagen aus Ei-
geninteresse, gewisse Dinge nicht mehr tun. 

Deswegen betone ich das Phänomen der 
wahrgenommenen Ungerechtigkeit. Ich 
glaube, das ist auch aus psychologischen 
Gründen ein großes Thema, das Breitenwir-
kung hat und die Krise in die Zukunft tragen 
wird, weil man aufarbeiten muss, was hier pas-
siert. Manche verdienen sich eine goldene 
Nase, andere werden um ihre Existenz ge-
bracht. Das sind durchaus Traumata. Wir kön-
nen von Glück reden, dass es relativ kleine Be-
reiche sind, wo sich die Probleme konzentrie-
ren. Die Branchen, die in der Krise stecken, 
machen ungefähr 8 % des BIP aus. Das ist viel 
zu viel und viel zu hoch; aber es ist - Gott sei 
Dank! - nicht mehr. Dass die Industrie gut läuft, 
auch in Schleswig-Holstein, ist sozusagen die 
glückliche Nachricht. Dadurch reduziert sich 
auch ein bisschen der lang andauernde psy-
chologische Schaden. 

Lars Harms vom SSW fragte, wer noch nicht 
ausreichend unterstützt werde. Ich glaube, ich 
habe auf diese Frage schon ein bisschen ge-
antwortet. Es wird viel getan, auch viel Geld in 
die Hand genommen. Überall in der Politik gibt 
es viel guten Willen. Man will unterstützen. Man 
kriegt es halt häufig nicht gebacken. Oft ist das 
Problem ein operatives. Oft liegt es auch an 
dem Konzept der Hilfsmaßnahmen. Dass ein 
soloselbstständiger Tontechniker Hartz IV be-
ziehen muss, aber jemand, der bei einem 
staatlichen Theater angestellt ist, Kurzarbeiter-
geld bekommt, vielleicht sogar 87 % seines 
letzten Einkommens, ist vor allem ungerecht. 
Diese Lücken aufzufüllen, halte ich schon für 
notwendig. Es ist nicht so sehr das Problem, 
dass jemandem gar nicht geholfen wird. Den 
allermeisten Betroffenen wird irgendwie gehol-
fen; aber das erfolgt sehr ungleich. Diese Un-
gleichbehandlung ist, wie ich finde, das eigent-
liche Problem. 
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Den Tourismus habe ich schon angesprochen. 
Ich weise ergänzend darauf hin, dass es unter-
schiedliche Arten von Tourismus gibt. Ich 
denke, dass der Tourismus, der sich vor allem 
an Urlauber richtet, schnell wiederkommen 
kann. Wir haben schon im vergangenen Som-
mer gesehen, dass es Hunger auf Urlaub in 
Deutschland gibt. Das kennen wir sicherlich 
alle; auch ich sehne mich nach einem Tapeten-
wechsel. Der Wunsch nach Urlaub wird also 
wiederkommen. 

Was nicht so stark wiederkommen wird, sind 
touristische Dienstleistungen, die im unterneh-
merischen Sektor nachgefragt werden. Es wird 
also eine Zweispaltung geben. 

Ja, wir werden im touristischen Bereich verein-
zelt Schließungen erleben. Wir werden auch 
Übernahmen sehen. Unternehmen, denen das 
Eigenkapital ausgeht, die mit ihren Hotels aber 
in guten Lagen sind, werden wahrscheinlich 
Angebote von eigenkapitalstärkeren Unterneh-
men bekommen. Das heißt, dass in Summe die 
Wertschöpfung erhalten bleibt, dass aber 
manch kleiner Unternehmer von einem großen 
Unternehmer geschluckt wird. Das ist gut für 
den Arbeitsmarkt, für die Gewerbesteuerein-
nahmen und damit für die Gemeinden, von de-
nen wir sprechen. Aber es sind natürlich ein-
zelne Schicksale, die hier zu nennen sind. 

Was können wir zur Entwicklung der Arbeitslo-
sigkeit sagen? - Wir hatten in Schleswig-Hol-
stein im Januar 2021 ungefähr 13.000 Arbeits-
lose mehr als im Januar des vergangenen Jah-
res. Das ist relativ wenig, eine um knapp einen 
Prozentpunkt - genau sind es 0,9 Prozent-
punkte - höhere Arbeitslosenquote. Damit 
kommt Schleswig-Holstein ziemlich gut durch 
die Krise; wir bewegen uns im bundesdeut-
schen Durchschnitt. Aber es ist eben ein Pro-
zentpunkt mehr Arbeitslosigkeit, die tatsächlich 
durch Corona ausgelöst wurde. Ich fürchte, 
das ist noch nicht das Ende. Es wird sicherlich 
bald möglich sein, in manche Jobs zurückzu-
kehren. Die Rückkehr in manch andere wird 
aber auch nach Ende der Krise nicht möglich 
sein. Deshalb meine Sorge wegen der Lang-
zeitfolgen, das heißt der Langzeitarbeitslosig-
keit. Insoweit brauchen wir dringend Qualifizie-
rungsangebote. 

Herr Schnurrbusch, ein paar Ihrer Fragen habe 
ich schon adressiert. Nachholeffekte aus dem 
großen Sparen wird es geben, aber nur dort, 

wo wir auch Kapazitäten haben. Ein Hotel mit 
100 Betten kann diese belegen - fertig. Im 
Sommer hatte dieses Hotel, wenn es an einer 
schleswig-holsteinischen Küste liegt, wahr-
scheinlich auch in den Jahren davor Vollaus-
lastung. Bei der Menge kann man kurzfristig 
kaum etwas nachholen. Ich glaube, wir müs-
sen den Unternehmen auch zugestehen, an 
der Preisschraube zu drehen. Das werden sie 
aber sowieso machen.  

Das bringt ein weiteres Phänomen ins Ge-
spräch, über das schon häufig gesprochen 
wird: Wir werden eine höhere Inflation haben. 
Wenn bald die Krise vorbei ist und das viele 
Geld auf den Konten nachfragewirksam wird, 
dann werden die Preise ansteigen. Ich würde 
sagen, das ist auch gut so. Gerade im Touris-
musbereich findet ein Teil des Nachholens 
eben nicht an der Menge der Gäste statt, also 
mehr Gäste, sondern dass man höhere Um-
sätze pro Gast erzielen kann. 

Wie kommt die Insolvenzwelle zustande? - Das 
ist etwas, bei dem wir auch im Dunkeln tappen, 
Herr Schnurrbusch. Das hat damit zu tun, dass 
wir teilweise eine Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht haben. Aber man reibt sich natür-
lich nach wie vor die Augen, wenn man die 
Zahlen sieht. In einer Krise wie der aktuellen 
müsste eigentlich die Insolvenzstatistik anstei-
gen. Sie tut es aber nicht, obwohl wir jetzt die 
Überschuldung ausgesetzt haben - das ist aber 
nur ein Grund für die Insolvenz -, die Illiquidität 
aber nicht. Das hat auch noch keinen Nieder-
schlag in den Daten gefunden. Deswegen gibt 
es Kollegen, die sagen: Na ja, vielleicht kommt 
da gar nichts oder weniger auf uns zu, als wir 
befürchtet haben. - Ich will es gern glauben, ich 
will gern optimistisch sein. Aber mein Rat an 
Sie in der Politik ist: Gehen Sie davon aus, 
dass da etwas kommt, und bereiten Sie sich 
vor. Wenn es nicht stattfindet, dann lassen Sie 
uns darüber froh sein. Aber wir sollten uns da-
rauf vorbereiten, dass da mehr kommt und da-
mit natürlich auch Niederschlag in der Arbeits-
losenstatistik finden würde. 

Ihr letzter Punkt, Herr Schnurrbusch, betraf das 
Thema Arbeitsmarkt. Wir haben es in Wahrheit 
mit zwei Phänomenen zu tun: mit der interrup-
tiven Coronakrise und der disruptiven Verän-
derung von Strukturen, die ohnehin besteht. 
Das kann man nicht voneinander trennen. Des-
wegen muss man, glaube ich, einerseits noch 
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einmal nachbessern bei den betriebenen Sta-
bilisierungshilfen, um vor allem Ungleichbe-
handlungen zu vermindern. Gleichzeitig darf 
man nicht vergessen, dass wir langfristige Her-
ausforderungen haben, die wir angehen müs-
sen, die aber ganz andere Antworten erfor-
dern. Da geht es nicht darum, Umsätze zu er-
setzen oder sonst etwas, sondern da muss 
man vielleicht mehr tun, um ganzen Regionen 
zu helfen, aus gewissen Industrien auszustei-
gen. Wir haben immer noch Schwerindustrie, 
im Umkreis Hamburg zum Beispiel, wo sich die 
Frage stellt: Wie geht es weiter mit dem Thema 
im Zusammenhang mit Energiepolitik und 
Klimapolitik? Ich glaube, das sind langfristige 
Dinge, die man hier nicht vom Radar verlieren 
darf. 

Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen beantwortet 
habe, meine Damen und Herren. Falls das 
nicht der Fall ist, rügen Sie mich gerne, und ich 
versuche einen zweiten Anlauf. Ansonsten 
herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 

Herr Professor Felbermayr, das waren sehr 
viele Fragen, die Ihnen heute gestellt worden 
sind. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie 
unsere Fragen zu den wirtschaftlichen Aspek-
ten der Umsetzung unseres Perspektivplans 
beantwortet haben. Ich denke, jetzt sind viele 
Erkenntnisse gewonnen worden. Beim letzten 
Mal waren Sie auch schon dabei. Deshalb 
herzlichen Dank um die Ecke und bis zum 
nächsten Mal.  

Prof. Gabriel Felbermayr: 

Sehr gern. Alles Gute Ihnen. Auf Wiedersehen. 

Präsident Klaus Schlie: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen jetzt 
zum fünften und letzten Themenblock unserer 
heutigen Anhörung: 

Rechtliche Aspekte bei der Umsetzung des 
Perspektivplans 

Hierzu begrüße ich bei uns im Plenarsaal Frau 
Professor Dr. Kerstin von der Decken. - Seien 

Sie uns herzlich willkommen. Sie sind Inhabe-
rin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht mit 
Schwerpunkt Völkerrecht, Europarecht und All-
gemeine Staatslehre und Direktorin des 
Walther-Schücking-Instituts für Internationales 
Recht. 

Bitte schön, Sie haben das Wort zu Ihrem Ein-
gangsstatement. Vielen Dank auch dafür, dass 
Sie so lange durchgehalten haben und sich die 
wirtschaftlichen Aspekte auch noch alle ange-
hört haben. - Bitte, Frau Professor. 

Prof. Dr. Kerstin von der Decken: 

Liebe Abgeordnete, ich bin gebeten worden, 
Stellung zu nehmen zu den rechtlichen Aspek-
ten des Stufenplanes. Das möchte ich auch 
gern tun. Ich möchte drei Dinge ansprechen. 
Das ist zunächst einmal die Rechtsqualität des 
Stufenplanes. Dann möchte ich auf inhaltliche 
Fragen des Stufenplanes eingehen und zum 
Schluss auf Fragen der rechtlichen Umsetzung 
und Umsetzbarkeit des Planes. 

Ich beginne mit der Rechtsqualität des Stufen-
planes. Ist der Stufenplan irgendwie rechtlich 
verbindlich? Würde er rechtlich verbindlich, 
wenn er bundeseinheitlich angenommen wird? 
- Die Antwort auf beide Fragen lautet Nein. Er 
ist rechtlich unverbindlich. Aber das soll nicht 
heißen, dass er unwichtig wäre. Ein solcher 
Plan dient der Orientierung und Koordinierung, 
er dient der Transparenz, er dient der Pla-
nungssicherheit und gegebenenfalls auch als 
Hoffnungsschimmer. Insofern ist die Idee eines 
solchen Stufenplanes richtig wichtig. Er kam 
vielleicht ein bisschen spät; man hätte ihn 
schon früher anstoßen können. Aber er ist rich-
tig. 

Wenn er also rechtlich unverbindlich ist, lohnt 
es sich dann trotzdem, einen rechtlichen Blick 
auf seinen Inhalt zu werfen? Die Antwort ist Ja; 
denn er soll ja die Grundlage für die dann zu 
ergreifenden rechtlich verbindlichen Maßnah-
men bilden. 

Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, zu 
der rechtlichen Würdigung des Inhalts des Stu-
fenplanes. Ich möchte diese rechtliche Würdi-
gung an zwei Kriterien ausrichten: erstens an 
der Vereinbarkeit mit § 28 a des Infektions-
schutzgesetzes und zweitens an allgemeinen 
rechtlichen Überlegungen, insbesondere der 
sogenannten Verhältnismäßigkeit. 
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Ich komme zu dem ersten Punkt, zu der Frage, 
ob sich der Stufenplan in § 28 a des Infektions-
schutzgesetzes einfügt. Warum ist dieser Pa-
ragraf so wichtig? Er ist derjenige, der vom 
Bundestag zur Bekämpfung der Coronapande-
mie geschaffen worden ist und in dem die ein-
zelnen Maßnahmen, die ergriffen werden kön-
nen, aufgelistet sind, nicht abschließend, aber 
doch eine große Liste. 

Wenn wir uns unter diesem Aspekt den Stufen-
plan anschauen, fällt ausgesprochen positiv 
auf, dass sich der Stufenplan an § 28 a orien-
tiert, ihn umsetzt und präzisiert. Das kann ich 
Ihnen an mehreren Punkten klarmachen. 

Der Stufenplan besteht aus mehreren Stufen: 
35, 50 und 100. Im Infektionsschutzgesetz fin-
den Sie auch 35 und 50. Der Stufenplan geht 
also noch eine Stufe darüber hinaus, orientiert 
sich aber an den gesetzlichen Vorgaben. 

Nächster Punkt: Der Perspektivplan oder Stu-
fenplan geht nicht nur nach Inzidenzwerten 
vor, sondern koppelt die Inzidenzwerte mit ei-
nem sogenannten dynamischen Faktor. Das 
sind die Auslastung der Intensivbettenkapazi-
täten, der Sieben-Tage-R-Wert, die Impfquote 
und so weiter. Auch das ist richtig. In § 28 a 
steht, dass man insbesondere die Inzidenz-
werte, aber nicht nur die Inzidenzwerte be-
trachten soll. 

Nächster Punkt: Der Stufenplan ist nicht ter-
mingebunden. Er nennt keine genauen Fristen 
und Tage. Auch das ist richtig. § 28 a tut das 
auch nicht. Er kann es auch nicht, sondern man 
orientiert sich am Infektionsgeschehen. 

Nächster Punkt: Der Stufenplan arbeitet mit ei-
ner Stabilität von sieben Tagen. Erst dann soll 
eine nächste Stufe erreicht werden. Auch hier 
ist er mit § 28 a des Infektionsschutzgesetzes 
kompatibel. Auch er geht von dieser Sieben-
Tage-Frist aus. 

Schließlich und besonders gut: Der Stufenplan 
legt zwar Stufen für ganz Schleswig-Holstein 
fest, sagt aber ausdrücklich, dass man dann, 
wenn auf Kreisebene oder in einer Stadt an-
dere Inzidenzen auftauchen sollten, andere 
Maßnahmen ergreift. Auch das stimmt mit 
§ 28 a überein, der ausdrücklich davon spricht, 
dass man nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten differenzieren muss. 

Letzter Punkt: Verhältnismäßigkeit. Ihnen ist 
aufgefallen, dass dieser Stufenplan nicht nur 
mehrere Stufen enthält, sondern auch ganz 
zahlreiche Lebensbereiche. Ihnen ist auch auf-
gefallen, dass der Stufenplan nicht sagt: Bei 
Stufe 2 öffnen wir überall, sondern bei einigen 
wird geöffnet, und bei anderen wird nicht geöff-
net. Umgekehrt wird bei einigen stärker einge-
griffen und bei anderen weniger stark. Das ist 
genau der richtige Ansatz; denn jede dieser 
Maßnahmen ist ein Eingriff in Grundrechte. 
Eingriffe in Grundrechte lassen sich nur recht-
fertigen insbesondere unter Einhaltung der 
Verhältnismäßigkeit. Dann muss man auf die 
Einzelbereiche gucken. Und das macht der 
Stufenplan sehr gut. 

Habe ich trotzdem einige inhaltliche Anregun-
gen? - Ja, die habe ich. Ich würde dazu raten, 
diesen Stufenplan, der sich schon sehr gut an 
dem § 28 a orientiert, noch weiter an dem 
§ 28 a auszurichten, um ihm eine größere 
Glaubwürdigkeit und größere Akzeptanz viel-
leicht auch bei den anderen Bundesländern zu 
geben. 

Es gibt nämlich in § 28 a einige Maßnahmen, 
die hier nicht auftauchen: die Abstandspflicht 
von 1,50 m, die Maskenpflicht, das Alkoholver-
bot im öffentlichen Raum, das Verbot von De-
monstrationen und die Ausgangsbeschränkun-
gen. Diese Maßnahmen sind in § 28 a vorge-
sehen, tauchen hier aber nicht auf. Es wäre 
vielleicht interessant, sie noch aufzunehmen 
und zu sehen, auf welcher Stufe sie dann grei-
fen. 

Ein weiterer Punkt: Es gibt einiges an Recht-
sprechung, nicht viel, nicht konsistent, aber 
doch etwas. Es wäre vielleicht wert, sich vor 
dem 3. März die Rechtsprechung anzu-
schauen, die zum Teil auch auf Verhältnismä-
ßigkeitsmaßstäbe eingegangen ist, und dann 
zu überprüfen, ob die einzelnen Stufen und 
Kästchen mit dieser Rechtsprechung überein-
stimmen. 

Letzte Anregung. Es gibt zwei weitere Stufen-
pläne, nämlich von Niedersachsen und von 
Thüringen. Wenn man sich die anschaut und 
mit dem schleswig-holsteinischen vergleicht, 
fällt als Erstes auf, dass Niedersachsen und 
Thüringen nicht bei 100 stoppen, sondern auch 
noch auf 150 und 200 gehen. Jetzt hoffen wir 
natürlich alle, dass die Tendenz in die andere 
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Richtung geht. Aber es wäre vielleicht gut, ge-
rade wenn man sagt: „Wir gehen nach kreis-
freien Städten und Kreisen und ergreifen dort 
schärfere Maßnahmen“, auch dort zu kommu-
nizieren, was passiert, wenn. 

Ich komme damit zu meinem dritten Punkt, 
nämlich den rechtlichen Überlegungen zur Um-
setzung dieses Stufenplans. Hier stellt sich als 
Erstes die Frage: Bundeseinheitlicher Stufen-
plan oder nach jedem Land unterschiedlich? 
Als Juristin kann ich Ihnen sagen, dass, rein 
rechtlich betrachtet, jedes Bundesland theore-
tisch einen eigenen Stufenplan haben könnte 
und theoretisch einige Länder einen Stufen-
plan haben könnten und andere gar nicht und 
weiterhin auf Sicht fahren. Das wäre rechtlich 
unproblematisch. Allerdings würde ich Ihnen 
auch hier wieder § 28 a ins Gedächtnis rufen 
wollen. Dort steht drin, dass ab einer Inzidenz 
von 50 bundesweit abgestimmte Maßnahmen 
anzustreben sind. Wenn man das zugrunde 
legt, hat man ein sehr gutes Argument, damit 
man zumindest ab einer Stufe, die bei 50 be-
ginnt, einen bundesweit einheitlichen Stufen-
plan anstrebt, und alles was darunter ist, even-
tuell unterschiedlich. Das wäre das Minimum, 
was anzustreben wäre. Am besten wäre es na-
türlich auch aus Gründen der Akzeptanz, dass 
wir einen bundesweit einheitlichen Stufenplan, 
möglichst vielleicht auf der Basis des schles-
wig-holsteinischen, erreichen könnten. 

Zweite Frage. Wenn wir einen Stufenplan ha-
ben, entweder einen rein schleswig-holsteini-
schen oder einen bundesweit abgestimmten, 
wie wäre der denn dann umzusetzen? Hier lau-
tet die Antwort eigentlich ganz einfach und 
gleichzeitig ganz kompliziert: wie bisher. Alle 
Maßnahmen, so wie sie bisher ergriffen wor-
den sind, werden, rein rechtlich betrachtet, da-
von nicht tangiert. Das soll heißen, wir haben 
es mit einem auch für Juristen relativ komple-
xen Normengeflecht und einer Normenkas-
kade zu tun, die anfängt bei befristeten Lan-
desverordnungen, maximal vier Wochen lang, 
die entweder von der Landesregierung oder 
von den Landesministerien erlassen werden. 
Dann haben wir für die Kreise und kreisfreien 
Städte - das sehen wir jetzt in Flensburg - All-
gemeinverfügungen, die für diesen abgegrenz-
ten Bereich möglicherweise schärfere Maß-
nahmen ergreifen. Und wir haben dann noch 
die Kombination von Weisungen oder Erlassen 
des Landes, wo in gewissen Bereichen die All-
gemeinverfügungen der Kreise und kreisfreien 

Städte vereinheitlicht werden müssen bezie-
hungsweise eine Abstimmung mit dem Land 
verlangt wird. 

Das Ganze macht es relativ komplex. Trotz der 
Komplexität wäre ich aber, wenn man wüsste, 
der Inhalt von dieser Normenkaskade orientiert 
sich an einem Stufenplan, sicher, dass das für 
höhere Akzeptanz und dann auch für eine bes-
sere Bekämpfung der Pandemie sorgen 
könnte. - Danke schön. 

Präsident Klaus Schlie: 

Herzlichen Dank, Frau Professor von der De-
cken, für diese rechtliche Einordnung unseres 
Perspektivplans. - Als weiteren Anzuhörenden 
in diesem Block begrüße ich Herrn Achim 
Theis, Richter beim Landesverfassungsgericht 
und Präsident des Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungsgerichts. Er ist über Video zuge-
schaltet. Auch Sie, Herr Theis, haben jetzt das 
Wort für Ihr Eingangsstatement. Bitte schön. 

Achim Theis: 

Vielen Dank, Herr Landtagspräsident. - Bitte 
eine Anmerkung vorweg: Ich bin von Beruf 
Richter. Deswegen ist nicht gänzlich ausge-
schlossen, dass ich in meinen Funktionen mit 
nachfolgenden Fragen befasst werden könnte. 
Daher muss ich diesen Disclaimer machen. 
Meine Äußerungen sind persönliche Anmer-
kungen und, das ist der komplexen Thematik 
geschuldet, nicht abschließender Natur. 

Ich begrüße - ebenso wie Frau von der Decken 
- den Perspektivplan. Er ist wichtig. Sie hat bei 
der Frage, welche Rechtsnatur er hat, meine 
ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass er letzt-
endlich im Augenblick nur eine bloße politische 
Absichtserklärung mit unverbindlichen Vorstel-
lungen ist. Bindend wäre der Perspektivplan 
nur in Form eines Gesetzes oder einer Landes-
verordnung, die dann jedoch - darauf hat 
meine Vorrednerin hingewiesen - den entspre-
chenden Maßgaben des Bundesrechts, insbe-
sondere der Kompetenzordnung des Grundge-
setzes und der materiellen Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetzes des Bundes, ent-
sprechen muss. 

Vielleicht nur einmal ganz kurz zur Verdeutli-
chung - ich will keine Vorlesung in Staatslehre 
halten -: Nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. WP - Expertenanhörung Corona - 19. Februar 2021 63 

 

Grundgesetz ist der Bund im Rahmen der kon-
kurrierenden Gesetzgebung unter anderem zu-
ständig für Maßnahmen gegen gemeingefähr-
liche oder übertragbare Krankheiten beim 
Menschen. Er hat in Ausübung dieser Kompe-
tenz das Bundesinfektionsschutzgesetz erlas-
sen, das Regelungen zum Infektionsschutz-
recht trifft, und zwar auch im Hinblick auf die 
Coronapandemie und, so meine ich, eigentlich 
abschließend. Raum für weitergehende mate-
rielle Regelungen durch den Landesgesetzge-
ber nach Artikel 72 des Grundgesetzes besteht 
- mit Knirschen, muss ich sagen - meines Er-
achtens nicht. 

Nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-
zes können die zuständigen Behörden notwen-
dige Schutzmaßnahmen treffen, soweit es er-
forderlich ist. § 32 des Infektionsschutzgeset-
zes ermächtigt die Landesregierung unter Vo-
raussetzungen, die dort definiert sind, auch, 
durch Rechtsverordnungen entsprechende 
Gebote oder Verbote zu erlassen. 

Dann wurde ergänzend, gewissermaßen im 
Wege der Nachschärfung, meine Damen und 
Herren, im November 2020 der schon vielfach 
zitierte § 28 a des Infektionsschutzgesetzes 
eingefügt. Die Norm regelt meines Erachtens 
nicht abschließend Regelbeispiele für mögli-
che Schutzmaßnahmen. Absatz 3 - darauf hat 
Frau von der Decken schon hingewiesen - re-
gelt Maßnahmen anhand bestimmter Schwel-
lenwerte. Weitere Konkretisierungen gibt es 
nicht. Schon deswegen ist der Perspektivplan 
eigentlich zu begrüßen. Alle erforderlichen 
Maßnahmen können aber im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeit bis hin zu einem vollständigen 
Herunterfahren des öffentlichen Lebens und 
auch weitreichenden Einschränkungen des 
Privatlebens angeordnet werden. Rechtsver-
ordnungen, die nach der Norm erlassen wer-
den - um das ins Gedächtnis zu rufen -, sind 
allgemein zu begründen und zeitlich zu befris-
ten; vier Wochen, mehr nicht. 

Angesichts der Dauer der Pandemielage und 
der bereits ergriffenen grundrechtsbeschrän-
kenden Maßnahmen stellt sich hier für mich 
nun wirklich die Frage des Parlamentsvorbe-
halts. In der Ordnung des Grundgesetzes trifft 
der Gesetzgeber die grundlegenden Entschei-
dungen, und der Gesetzgeber ist das Parla-
ment. Das Bundesverfassungsgericht hat das 
vielfach schon hergeleitet aus dem Rechts-

staatsprinzip und dem Demokratieprinzip, in-
dem es sagt, dass in allen grundlegenden nor-
mativen Bereichen die wesentlichen Entschei-
dungen vom Parlament zu treffen sind. 

Artikel 16 unserer Landesverfassung sagt für 
dieses Land nichts anderes. Dem Landtag 
kommt deswegen nach meiner Einschätzung 
eine Schlüsselposition bei der politischen Wil-
lensbildung zu. Wesentlich bedeutet danach 
zum einen, wesentlich für die Verwirklichung 
von Grundrechten, die zurzeit massiv einge-
schränkt sind. Zum anderen ist der Gesetzge-
ber zur Regelung von Fragen verpflichtet, die 
für Staat und Gesellschaft von erheblicher Be-
deutung sind. Die vom Bundesgesetzgeber ge-
schaffenen Regelungen des IfSG eröffnen 
schnelle, flexible Möglichkeiten, auf kurzfristig 
geänderte Situationen einzugehen. Hand-
lungsmöglichkeiten für die Exekutive, aber 
auch für den Landesgesetzgeber. 

Es handelt sich bei der jetzigen Pandemiesitu-
ation nicht mehr um eine kurze, neue oder lokal 
begrenzte Situation, nein, die Pandemie dauert 
schon mindestens ein Jahr an. Die Regelun-
gen in Reaktion auf die Pandemie gehen mitt-
lerweile deutlich über Einzelfallmaßnahmen 
hinaus. Mit der zunehmenden zeitlichen Dauer 
der Maßnahmen steigen die Anforderungen an 
eine parlamentarische Legitimation der damit 
verbundenen Grundrechtseingriffe. 

Ich konzediere auch - ich habe die Diskussion 
verfolgt -, dass die Pandemielage trotz einer 
Verbesserung der Kenntnislage weiterhin von 
erheblichen Wissensdefiziten geprägt ist - 
Stichwort Mutationen. Insgesamt aber spricht 
vieles dafür, dass zwischenzeitlich ein Maß er-
reicht ist, das eine Regelung durch den Ge-
setzgeber, auch durch den Landesgesetzge-
ber, erforderlich macht. 

Ich komme jetzt zum Perspektivplan und er-
gänze das, was Frau von der Decken zur Frage 
seiner Umsetzung angeführt hat. Der Perspek-
tivplan beabsichtigt eine Verknüpfung von abs-
trakten Inzidenzwerten über einen bestimmten 
Zeitraum mit konkret zu ergreifenden Maßnah-
men. Die Frage ist: Kann er das rechtlich ver-
bindlich leisten? Meine klare Antwort lautet: 
nein. Gefragt ist weiterhin in erster Linie der 
Bundesgesetzgeber. Der hat von seiner Ge-
setzgebungskompetenz Gebraucht gemacht - 
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wir können uns darüber streiten, ob sinnvoll o-
der nicht -, und den Ländern verbleibt eigent-
lich keine originäre Kompetenz mehr. 

Die nächste Frage: Verbleibt dem Landesge-
setzgeber dennoch die Möglichkeit, den Per-
spektivplan in der jetzigen Form in seiner Ge-
samtheit oder zumindest in Teilen in eine 
rechtsverbindliche Form zu überführen? - Mei-
nes Erachtens nur eingeschränkt. 

Soweit der Bundesgesetzgeber politisch nicht 
zu einem weiteren Tätigwerden motiviert wer-
den kann, sind die Handlungsspielräume be-
grenzt. Herr Felbermayr hat es angeführt, Frau 
von der Decken hat es gesagt: Eigentlich dürf-
ten wir uns einen bundesweiten Perspektiv-
plan, zumindest über die Inzidenz über 50, 
wünschen. 

Damit komme ich zu Optionen des Landtags. 
In Betracht käme, den Perspektivplan als Ge-
setz anstatt als Verordnung nach Artikel 80 Ab-
satz 4 des Grundgesetzes zu erlassen. Soweit 
durch Bundesgesetz oder aufgrund von Bun-
desgesetzen Landesregierungen ermächtigt 
werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, 
sind die Länder zu einer Regelung auch durch 
Gesetz befugt. Diese Bestimmung ermöglicht 
aber nur einen Rechtsformentausch. Der Lan-
desgesetzgeber wäre auch beim Erlass eines 
Landesgesetzes an die von der Ermächtigung 
eröffneten Möglichkeiten gebunden, und das 
sind die des Infektionsschutzgesetzes. Materi-
ell sind die Möglichkeiten des Landesgesetz-
gebers durch das IfSG vorgegeben und einge-
schränkt. Wenn ich von Einschränkungen 
spreche, müssen wir uns immer die zeitliche 
Einschränkung ins Gedächtnis rufen, die uns 
§ 28 a Absatz 5 des IfSG vorgibt. 

Deshalb wird zu dieser Handlungsoption die 
Auffassung vertreten, dass die Landesregie-
rung bei Gefahr in Verzug auch in Hinblick auf 
betroffene Grundrechte flexibel oder schneller 
durch Verordnungen reagieren kann. Das mag 
sein. Es gibt aber durchaus Beispiele für sehr 
schnelles Handeln eines Parlaments; ich erin-
nere daran, wie schnell der Bundestag die 
Maßnahmen zur Stützung bestimmter europä-
ischer Länder verabschiedet hat. 

Für mich stellt sich hier rein praktisch die 
Frage, wie das Verfahren gestaltet werden soll, 
wenn man meint, anders als mit einer Verord-
nung handeln zu wollen. Wie soll zum Beispiel 

eine Beteiligung an der bundesweiten Abstim-
mung gemäß § 28a Absatz 3 des IfSG erfol-
gen? Auch Frau von der Decken hat darauf hin-
gewiesen: Ab einer Inzidenz über 50 sind bun-
deseinheitliche Maßnahmen mindestens zu er-
örtern. 

Eine weitere Option wäre: Der Landesgesetz-
geber könnte eine landesspezifisch ausformu-
lierte Regelung des vom Bundesgesetzgeber 
in § 28a IfSG vorgezeichneten Rahmens vor-
nehmen. Die Frage, ob das Parlament damit 
den Perspektivplan zumindest in Grundzügen 
als Landesgesetz mit bundesrechtlichen Ein-
schränkungen umsetzen kann, indem es zu-
nächst die Ermächtigung an sich zieht, dann 
aber nur grundlegende Regelungen - das 
nennt man heute „Leitplanken“ - trifft und im 
Übrigen die Landesregierung im Wege der 
Subdelegation zu weiteren Regelungen er-
mächtigt, ist verfassungsrechtlich umstritten, 
und es bleibt immer noch das Zeitproblem des 
§ 28 a Absatz 5 des IfSG. 

Die nächste Option: Dass das Parlament zu-
nächst die Ermächtigung an sich zieht, dann 
aber keine inhaltlichen Regelungen trifft, son-
dern die Landesregierung unter Zustimmungs-
vorbehalt zu Regelungen ermächtigt oder 
nachträglich mit Genehmigungsvorbehalt ope-
riert, ist angesichts von Artikel 80 Absatz 4 des 
Grundgesetzes und der Regelungen des Infek-
tionsschutzgesetzes verfassungsrechtlich um-
stritten. Es besteht im Übrigen das Risiko eines 
„Verantwortlichkeitspingpongs“ zwischen Re-
gierung und Parlament, weil jeder die Verant-
wortung für die Regelungen auf den anderen 
schieben könnte. Dann kommt die Frage: 
Könnte die Landesregierung ein entsprechen-
des verordnungsersetzendes Gesetz des Lan-
des als Verordnungsgeber wieder abändern? - 
Eher nein. 

Rein praktisch stellt sich für mich dann die 
Frage - Sie sehen, mein Fokus ist jetzt doch ein 
bisschen anders als bei meiner Vorrednerin -: 
Was passiert, wenn die Zustimmung nicht er-
teilt wird? Die zu treffenden Regelungen sind 
zeitkritisch, weil eine vorherige Verordnung 
nach Ablauf der Frist außer Kraft gesetzt 
würde. Die Kaskade ist schon angesprochen 
worden. 

Im Ergebnis stellt sich die Situation in Bezug 
auf eine rechtsverbindliche Umsetzung des 
Perspektivplans in Gänze oder in Teilen seiner 
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Regelungen deswegen als schwierig, aber 
nicht ausgeschlossen dar. 

Wenn ich mir zum Abschluss diese Anmerkung 
erlauben darf: Jenseits dieser Erwägungen ruft 
das nach einer Verständigung zwischen Regie-
rung und Parlament. Wir leben zurzeit, auch 
verfassungsrechtlich, in einer atypischen Lage. 
Ein Stichwort, das mir dabei einfällt, wäre zum 
Beispiel eine parlamentarische Beteiligung an 
Rechtsverordnungen der Regierung durch 
Ausübung des Selbstbefassungs-, Befra-
gungs- oder Zitierrechts. Der Instrumentenkas-
ten des Landesparlaments lässt da einiges zu. 
- Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Vielen Dank, Herr Theis, für die Darstellung der 
denkbaren rechtlichen Möglichkeiten und der 
denkbaren Einschränkungen. - Wir kommen 
jetzt zur Fragerunde. Zuerst der Vertreter der 
CDU-Fraktion. 

Tim Brockmann [CDU]: 

Vielen Dank, Herr Präsident. Frau von der De-
cken, Herr Theis, vielen Dank für Ihren Vortrag 
und auch vielen Dank für die klaren Worte, 
dass wir mit unserem Perspektivplan in Schles-
wig-Holstein auf dem richtigen Weg sind. 

Wir konnten heute in der Zeitung lesen bezie-
hungsweise im Radio hören, dass sich die Bun-
desjustizministerin geäußert hat. Wenn ich mir 
das richtig gemerkt habe, dann wurde sie in der 
„Augsburger Allgemeinen“ dahin gehend zi-
tiert, dass die Bundesländer prüfen müssen, ob 
die jetzt geltenden Maßnahmen bei ihnen er-
forderlich sind oder mildere Maßnahmen wie 
die Durchführung von Tests oder Hygienekon-
zepten ausreichen. 

Meine Frage an Sie: Wir haben heute Morgen 
ja schon viel darüber gehört, dass solche Tests 
nicht immer richtige Ergebnisse liefern und mit 
Fehlern verbunden sind. Würde es aus Ihrer 
Sicht ausreichen, dass Konzepte vorsehen, 
Testungen durchzuführen? Reicht das aus, um 
die Eingriffe, die wir jetzt in die Grundrechte tä-
tigen, abzumildern? 

Wenn Sie sich den Perspektivplan noch einmal 
angucken - als zweite Frage -: Sind die Öff-
nungsschritte richtig gewählt, oder müsste man 

gucken, ob andere Grundrechte anders einzu-
ordnen sind und sich dadurch andere Öff-
nungsschritte ergeben würden? - Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Dann die SPD-Fraktion. 

Thomas Rother [SPD]: 

Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank 
für die Vorträge. Vielen Dank auch noch einmal 
an Herrn Theis insbesondere für das Aufzeigen 
der Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, 
es ist eher die an uns gerichtete Frage, wie wir 
die Möglichkeiten nutzen, die Herr Theis uns 
aufgezeigt hat. 

Zum Perspektivplan: Sie haben deutlich darauf 
hingewiesen, dass er nicht verbindlich ist, aber 
er wird natürlich das exekutive Handeln be-
stimmen. Die Frage, die sich mir stellt, ist tat-
sächlich die hinreichende Bestimmtheit der 
Faktoren, die hier in dieser Matrix genannt wor-
den sind. Wir befinden uns schon ein bisschen 
länger in der Anhörung: Herr Felbermayr vom 
Institut für Weltwirtschaft hat vorhin noch ein-
mal deutlich gemacht, dass es gar nicht genü-
gend Information und keine ausreichende Da-
tenbasis für eine Differenzierung gibt. Das 
heißt aber, es muss natürlich eine Differenzie-
rung gemacht werden. Das hat uns Frau Voigts 
vom HAW in Bezug auf den Kinder- und Ju-
gendbereich gerade noch einmal nahegelegt. 
Inwieweit können diese neun Seiten - wenn 
man sie dann ausdruckt - die gesamte Gesell-
schaft Schleswig-Holsteins und was zu regeln 
ist, überhaupt abbilden? Oder müsste dort 
noch nachgearbeitet werden? 

Frau von der Decken hat auch einige Dinge - 
Masken, Abstand und so weiter - angeführt und 
hat auch noch einmal in Bezug auf die Grenz-
werte Niedersachsen und Thüringen ange-
führt. Zeitraum, Regionalität und Ortsbezogen-
heit haben Sie angesprochen, aber inwieweit 
ist das überhaupt - auch wenn es jetzt von der 
Rechtsqualität her kein Gesetz ist, das ist klar 
- eine ausreichende Grundlage für das Verwal-
tungshandeln? 

Dann die vielleicht noch etwas populistische 
Frage: Es gibt natürlich Menschen, die schon 
geimpft sind. Inwieweit sind aus Ihrer Sicht die-
sen ihre Rechte zurückzugeben? Und inwie-
weit können sowohl öffentliche als auch private 
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Träger, wenn es um Zugangsentscheidungen 
geht und so weiter, dort differenzieren, oder ist 
es rechtlich nicht geboten, von der politischen 
Frage ganz abgesehen? - Vielen Dank. 

Präsident Klaus Schlie: 

Vielen Dank. - Nun liegt das Fragerecht bei der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Joschka Knuth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: 

Auch von meiner Seite erst einmal vielen Dank 
für die ausführlichen, detaillierten Stellungnah-
men von Ihnen heute, die tatsächlich auch für 
unsere parlamentarische Arbeit von besonde-
rer und herausragender Bedeutung sind. Ins-
besondere Ihnen, Herr Theis, vielen Dank für 
die schon getätigten Ausführungen zum 
Thema parlamentarische Beteiligung und auch 
parlamentarische Hoheit. 

Die Frage würde ich gerne auch an Sie, Frau 
Professorin von der Decken, noch einmal wei-
terleiten: Was sehen Sie als geeigneten Rah-
men für eine Beteiligung des Parlaments an 
beziehungsweise zur Verlagerung von Ent-
scheidungskompetenzen in die Parlamente zu-
rück? Dazu haben wir jetzt eine Reihe von Aus-
führungen gehört. 

Dann stellt sich bei uns eine Frage - das ist 
auch deutlich geworden -: Der Stufenplan steht 
in Verbindung mit vielen dynamischen Fakto-
ren, zu denen sich auch spannende Rechtsfra-
gen stellen, unter anderem in der Anwendung 
dieses Perspektivplans beziehungsweise der 
Konkretisierung der Regelungen in den nächs-
ten Monaten, wenn sich gegebenenfalls die 
Frage irgendwann stellt, ob es unterschiedliche 
Regelungen und Maßnahmen für geimpfte und 
nicht geimpfte Menschen geben darf. Wenn 
Sie dazu beide noch einmal Ausführungen ma-
chen würden, würde ich mich sehr freuen. 

Schlussendlich müssen wir annehmen, dass 
wir tatsächlich - wir haben das heute im ersten 
Panel gehört - wahrscheinlich noch länger mit 
einem Infektionsgeschehen zu tun haben wer-
den und mit einer dritten Welle rechnen müs-
sen, wir werden gegebenenfalls also lange 
noch anhaltend höhere Infektionszahlen ha-
ben. Auch da stellt sich irgendwann die Frage 
der Verhältnismäßigkeit der Regelungen. Ist es 
dabei richtig, dass wir weiterhin nach ganzen 

Lebensbereichen differenzieren, die wir in den 
Shutdown schicken beziehungsweise öffnen, 
oder muss da nicht irgendwann auch die Er-
wartungshaltung sein, dass wir als Regierung 
und Parlament irgendwann differenziertere Lö-
sungen in den einzelnen Lebensbereichen tref-
fen? - Wenn Sie dazu noch ausführen, wäre ich 
Ihnen sehr dankbar. Danke. 

Präsident Klaus Schlie: 

Dann die FDP-Fraktion. 

Jan Marcus Rossa [FDP]: 

Erst einmal auch von mir vielen Dank für die 
Ausführungen. - Ich habe Fragen zu drei Teil-
komplexen. Der erste Punkt betrifft den Stufen-
plan und Ihre Ausführungen, Frau Professorin 
von der Decken, zu den Siebetagefristen, die 
in dem Stufenplan genannt sind. Wenn ich den 
Stufenplan richtig verstanden habe, gibt es 
weitere Fristen. Zunächst einmal geht man von 
einer Siebentageinzidenz unterhalb eines be-
stimmten Inzidenzwertes aus, sieben Tage 
stabil plus dynamischer Faktor. Dann heißt es 
weiter, dass dann nach möglicherweise weite-
ren sieben Tagen bestimmte Maßnahmen zu-
lässig sind und an einigen anderen Punkten 
nach 21 Tagen. Das wäre natürlich eine deutli-
che Ausdehnung der Fristen, die das Infekti-
onsschutzgesetz vorsieht. Da wäre ich Ihnen 
beiden dankbar, wenn Sie dies noch einmal 
bewerten könnten, ob solche Fristen vor dem 
Hintergrund der Regelung des IfSG zulässig 
sind. 

Der zweite Punkt betrifft die Gesetzgebungs-
kompetenz des Landesgesetzgebers. Ich teile 
weitgehend das, was Herr Theis hier berichtet 
hat. Ich sehe auch, dass für die verordnungs-
ersetzenden Gesetze des Landes nach § 32 
IfSG in Verbindung mit Artikel 80 Absatz 4 
Grundgesetz jetzt durch die Regelung im 
§ 28 a IfSG mit der Vierwochenfrist ein gewis-
ses Problem entstanden ist. Meine Frage wäre 
hier allerdings, ob man die gesetzliche Vor-
schrift nicht dahin gehend auslegen muss, 
dass diese Vierwochenfrist für die konkreten 
Infektionsschutzmaßnahmen gilt, nicht aber für 
ein verordnungsvertretendes Gesetz, das le-
diglich den Ermessensspielraum und gewisse 
Grundregeln für die Ermessungsausübung für 
den Verordnungsgeber vorgibt. Dass da ein 
gewisses Restrisiko ist, will ich nicht in Abrede 
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stellen, aber ich glaube, dass der Bundesge-
setzgeber andere Regelungen im Blick hatte 
als die sogenannten Leitplanken. 

Der letzte Punkt betrifft das Infektionsschutz-
gesetz selbst und die dort geregelten Inzidenz-
werte. Die Frage ist eigentlich, ob diese Rege-
lung geeignet ist, auf das Infektionsgeschehen 
so zu reagieren, dass unverhältnismäßige 
Grundrechtseinschränkungen vermieden wer-
den. Der Hintergrund meiner Frage lässt sich, 
so glaube ich, an einem Beispiel deutlich ma-
chen: Was passiert eigentlich mit den Inzidenz-
werten, wenn wir einen Immunisierungsgrad 
von 60 % oder 70 % haben? Dann ist natürlich 
ein Inzidenzwert von 50 unter der Vorausset-
zung, dass auch Geimpfte mit unter diese Zah-
len fallen, völlig anders zu bewerten, als wenn 
wir eine Impfquote von 3 % oder 0 % oder 
10 % haben Die Frage ist hier: Genügt dort das 
Gesetz eigentlich den Bestimmtheitsanforde-
rungen, insbesondere weil auch die Ermittlung 
der Inzidenzwerte durch das Robert Koch-Insti-
tut, also die Methoden der Ermittlung der Inzi-
denzwerte, zwischendurch abgewandelt wur-
den und solche Änderungen auch künftig denk-
bar sind, die Methodik der Inzidenzwerteermitt-
lung im Gesetz aber nicht festgelegt worden 
ist? Da fragt es sich natürlich, ob hier diese ge-
setzliche Regelung hinreichend bestimmt ist. - 
Vielen Dank.  

Präsident Klaus Schlie: 

Das Fragerecht liegt beim SSW. 

Lars Harms [SSW]: 

Auch von meiner Seite aus vielen Dank für die 
Ausführungen, die Sie gemacht haben. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen zu fragen, weil 
wir ein aktuelles Problem haben mit massiven 
- mit massivsten! - Grundrechtseinschränkun-
gen, nämlich dass man sich Sonnabend in 
Flensburg vollständig isolieren muss, sich nicht 
mehr mit anderen treffen darf und eine Aus-
gangssperre in den Abendstunden und in der 
Nacht ausgesprochen worden ist - und das 
derzeit bei einer Inzidenz von knapp unter 180 
vor Ort und vor dem Hintergrund, dass wir 
schon höhere Werte in Schleswig-Holstein hat-
ten, wo diese Grundrechtseinschränkungen 
nicht ausgesprochen worden sind. Ich sage 
das auch vor dem Hintergrund, dass in Baden-
Württemberg in deren Perspektivplan - das ist 
vorhin schon einmal angesprochen worden - 

überhaupt keine Ausgangssperren vorgese-
hen sind, wahrscheinlich, weil man weiß, dass 
es so eine extreme Grundrechtseinschränkung 
ist, und in Niedersachsen erst in einer Kombi-
nation eines R-Werts von 1,2 und einer Inzi-
denz von über 200. Auch da ist man mit dem 
Mittel sehr viel vorsichtiger. 

Ich frage Sie daher beide: Unter welchen Vo-
raussetzungen halten Sie es, bevor wir zu ei-
nem bundesweiten Perspektivplan kommen, 
vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit, 
die wir einhalten müssen, noch für gerechtfer-
tigt, dass man den Leuten solche Aus-
ganssperren und solch eine vollständige Isola-
tion auferlegen kann? Wann darf ich die Leute 
wirklich veranlassen - beinahe hätte ich ge-
sagt: nötigen -, das Haus nicht zu verlassen? 
Für einen Perspektivplan, der später für die ge-
samte Republik gelten soll und so etwas viel-
leicht beinhaltet, wäre das eine wichtige Aus-
kunft. 

Präsident Klaus Schlie: 

Nun hätte ein Vertreter des Zusammenschlus-
ses der AfD die Möglichkeit, noch zu fragen. - 
Dort scheint aber kein Nachfragebedarf zu be-
stehen. 

Wir kommen dann zur Antwortrunde. Ich erteile 
zuerst Frau Professor Dr. von der Decken das 
Wort. 

Prof. Dr. von der Decken: 

Das sind viele Fragen gewesen. Ich werde ver-
suchen, auf alle kurz, aber doch umfassend 
einzugehen. 

Ich beginne mit den Fragen der CDU-Fraktion, 
insbesondere jener, ob Testungen möglicher-
weise ein Weg wären, um Lockerungen oder 
andere Maßnahmen zu ergreifen, die weniger 
einschränkend sind. Die Antwort: ja, aber nicht 
nur. Man muss mit einem Cocktail an Maßnah-
men umgehen. Wir haben in den letzten Mona-
ten viele Entwicklungen gehabt. Wer hätte vor 
drei Monaten gedacht, dass wir so etwas wie 
Impfungen haben? Die werden jetzt auch ein-
gerechnet. Im Moment haben wir Schnelltests, 
die nicht ganz zuverlässig sind. Das kann sich 
aber in wenigen Wochen ändern. Sobald wir all 
diese Dinge haben, müssen wir tatsächlich, um 
die Verhältnismäßigkeit zu wahren, alle weite-
ren Maßnahmen hineinnehmen, die dann auch 
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zur Lockerung führen werden. Antwort also: ja, 
aber nicht nur, sondern kombiniert mit ande-
rem. 

Sind die Öffnungsschritte richtig gewählt? Viel-
leicht muss man je nach betroffenem Grund-
recht die Schritte unterschiedlich werten. - Ja, 
das geht genau in die Richtung einer meiner 
Anregungen, dass man sich diese Kästchen, 
die wir jetzt haben - pro Bereich, pro Stufe ist 
das und das möglich -, noch einmal anschaut, 
und zwar vor dem Hintergrund der bisher er-
gangenen Urteile, die sich auf Verhältnismä-
ßigkeit und Grundrechtseingriffe beziehen, und 
nach einer juristischen Prüfung. Dann könnte 
man eventuell tatsächlich - ich kann es jetzt im 
Einzelnen so schnell nicht sagen - den einen 
oder anderen Punkt ändern. 

Ich komme zu den Fragen der SPD-Fraktion. 
Die Frage der hinreichenden Bestimmtheit der 
Faktoren im Stufenplan, ob es überhaupt eine 
ausreichende Grundlage für das Verwaltungs-
handeln ist oder nicht noch präziser sein 
müsste: Hier sind wir genau bei dem Problem, 
auf das ich später noch zu sprechen kommen 
werde. Sollte es in einem Gesetz verankert 
werden, oder ist es vielleicht sogar besser und 
klüger, wenn man es auf dieser unverbindli-
chen Ebene lässt, die relativ schnell und flexi-
bel angepasst werden kann? 

Wäre das in dieser Form in einem Gesetz ver-
ankert, bekämen wir tatsächlich Probleme mit 
der Bestimmtheit, weil sich die Faktoren, die 
hier stehen, sehr schnell ändern können. Inso-
fern wäre das ein weiteres Argument, um diese 
Form, die ich wirklich gelungen finde, beizube-
halten. 

Die Frage, ob man die Grundrechte an Ge-
impfte zurückgeben kann, wurde auch von der 
Fraktion der Grünen mit ihrer dritten Frage an-
gesprochen. Ich fasse das jetzt zu einer Ant-
wort zusammen. Man kann darüber erst eine 
definitive Aussage treffen, wenn zwei Fakten 
vorliegen: 

Erstens. Ein Impfangebot, das tatsächlich jeder 
annehmen kann, also ein umfassendes Impf-
angebot für alle. Das heißt, es sind nur diejeni-
gen nicht geimpft, die sich nicht impfen lassen 
wollen. 

Zweitens. Es muss wissenschaftlich erwiesen 
sein, dass eine geimpfte Person keine Gefahr 
mehr für ihre Mitmenschen darstellt. 

Wenn beides der Fall ist, ist es durchaus mög-
lich - nicht, dass man Privilegien einräumt, das 
ist der falsche Begriff -, dass man die Grund-
rechte in vollem Umfang zurückgibt. 

Allerdings muss man hier etwas differenzieren. 
Der Staat kann hier nicht ohne Weiteres Diffe-
renzierungen vornehmen, schon gar nicht bei 
einer unklaren Lage. Private, die nicht im Be-
reich der Daseinsvorsorge tätig sind - also es-
senzielle Dienstleistungen anbieten, zum Bei-
spiel im Transportwesen, wenn es nur eine 
Buslinie gibt, die an einem Ort verkehrt -, son-
dern in anderen Bereichen tätig sind - zum Bei-
spiel der Friseur, das Restaurant -, können 
selbstverständlich diese unterschiedliche Art 
der Behandlung vornehmen. 

Ich komme zur Fraktion der Grünen: Welches 
ist der geeignete Rahmen für eine Beteiligung 
des Parlaments? - Das ist eine nicht ganz ein-
fach zu beantwortende Frage. Man könnte 
sich, wie Herr Kollege Theis ausgeführt hat, 
nach dem Wortlaut des Artikels 28 a Infektions-
schutzgesetz richten. Dort ist festgelegt, dass 
die Länder ermächtigt werden, die Details 
durch Verordnung zu regeln. Das koppelt man 
mit Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz, in dem 
festgelegt ist, dass die Länder statt Verordnun-
gen auch Gesetze erlassen dürfen. Es gibt in 
mehreren Bundesländern bereits erste Initiati-
ven insbesondere seitens der Oppositionsfrak-
tionen, dass statt der Verordnungen Gesetze 
erlassen werden sollen. Wir kommen dann 
aber zu dem Problem der Befristung auf vier 
Wochen. 

Hier springe ich kurz zu der Frage der FDP-
Fraktion, weil es relativ gut passt: Könnte man 
jetzt nicht argumentieren, wenn man alle vier 
Wochen ein neues Gesetz erlassen müsste, 
dass es nur für die punktuellen Maßnahmen 
gedacht ist, aber nicht für so etwas wie einen 
Stufenplan als langfristige Perspektive? - Das 
ist für mich ein sehr interessantes Argument, 
das aber relativ schwer mit dem Wortlaut zu 
vereinbaren sein wird. Insofern halte ich das für 
ein etwas gewagtes Unterfangen. Ich würde in 
der jetzigen Situation nicht versuchen wollen, 
ein offenbar oder zumindest sehr wahrschein-
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lich aus formellen Gründen gegen das Bundes-
infektionsschutzgesetz verstoßendes Gesetz 
zu erlassen. 

Insofern bleibt im Augenblick nach der jetzigen 
Rechtslage nur das, was vorhin erwähnt wor-
den ist: Statt einer Verordnung erlassen wir ein 
Gesetz. Da ist die Frage: Wäre es sinnvoll, die-
ses Instrument zu nutzen, um den Stufenplan 
rechtlich verbindlich zu machen? - Meiner An-
sicht nach ist das nicht der Fall. Ich könnte mir 
vorstellen, dass man gewisse Maßnahmen 
statt in einer Verordnung in einem Gesetz er-
lässt. Ich nähme dafür aber nicht den Stufen-
plan, einfach deshalb, um uns weiterhin eine 
Flexibilität an die Hand zu geben, sich an mög-
liche Änderungen anzupassen. 

Die dynamischen Faktoren sind angesprochen 
worden: ob sie klar genug und notwendig seien 
und wie sie einzustufen seien. Die dynami-
schen Faktoren hängen mit dem sogenannten 
Vorsorgeprinzip zusammen. Dieses Prinzip ist 
eines der Prinzipien des Umweltrechts, aber 
auch im Gesundheitsrecht, das bei einer unkla-
ren wissenschaftlichen Datenlage, wie wir sie 
hier haben, anzuwenden ist. Was macht man 
in einer solchen Situation? - Da gibt es das 
Nachsorgeprinzip, demzufolge man immer erst 
dann Maßnahmen ergriffe, wenn die Fakten 
ganz klar sind. Das Vorsorgeprinzip sagt: Wir 
ergreifen Maßnahmen, auch wenn sie nicht 
ganz klar sind. Im Zweifel schützen wir aber et-
was stärker. - Dafür sind insbesondere die dy-
namischen Faktoren gedacht, die eine Flexibi-
lität ermöglichen. 

Die Frage der Verhältnismäßigkeit ist die 
Hauptfrage, die uns bei jeder einzelnen Maß-
nahme begleiten wird - von Anfang an, jetzt 
und bei allem, was noch kommt. Man kann die 
Verhältnismäßigkeit nicht pauschal prüfen, be-
jahen oder verneinen, sondern muss es bei je-
der einzelnen Maßnahme, bei jedem betroffe-
nen Bereich einzeln prüfen. 

Der Stufenplan umfasst neun Seiten, das ist 
schon fast zu viel, wenn man es dem Bürger 
vermitteln möchte. Man kann aber auch sagen: 
Man muss hier noch präziser werden, wenn 
man tatsächlich in den einzelnen Bereichen 
noch präziser sein möchte. Das wäre tatsäch-
lich eine Möglichkeit. Man könnte dann eine 
Fassung erstellen, die etwas verständlicher ist, 
und eine Detailfassung für die konkrete Umset-
zung. 

Zu den Siebentagesfristen, die die FDP-Frak-
tion erfragt hat: Richtig, in der Tat, in § 28 a In-
fektionsschutzgesetz steht eine Siebentages-
frist. Wenn man in den Stufenplan guckt, stellt 
man fest, dass es mehrere Siebentagesfristen 
gibt, die sich auf bis zu 21 kumulieren können. 
Das ist meiner Ansicht nach unproblematisch, 
weil die Siebentagesfrist in § 28 a als Mindest-
frist zu verstehen ist. So interpretiere zumin-
dest ich das. Hier geht man auf Nummer sicher 
und macht das ein wenig länger. 

Sind die Inzidenzwerte geeignet? - Probleme 
der Verhältnismäßigkeit, Bestimmtheitsanfor-
derungen, auch hier wieder der Vorteil eines 
solchen unverbindlichen Stufenplanes: Die In-
zidenzwerte sind ein Wert, der immer mit ande-
ren Dingen zusammengenommen werden 
muss - die Impfquote, die Auslastung der Inten-
sivbetten. Es kann sein, dass ein Wert von 60 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Katastro-
phe und drei Monate später eine absolut han-
delbare Situation darstellt. Deswegen ist es 
gut, dass die Inzidenzwerte mit weiteren Fak-
toren gekoppelt sind. Wenn man diese Koppe-
lung hat, löst man das Problem, dass die Inzi-
denzwerte eben nicht alles aussagen. 

Nun zur letzten Frage des SSW in Bezug auf 
Flensburg, zum Kontaktverbot, das ab morgen 
gilt, und zu der Ausgangssperre von 21 Uhr bis 
5 Uhr: Das ist in der Tat eine sehr hart eingrei-
fende Maßnahme. 

Hier muss man in zweifacher Hinsicht prüfen. 
Man muss auf der einen Seite prüfen: Kann 
man eine so scharfe Maßnahme überhaupt in 
Form einer Allgemeinverfügung erlassen? - Es 
gibt durchaus Stimmen in der Literatur, die sa-
gen, das gehe nicht. Auf der anderen Seite ist 
genau dieses Prozedere in § 28 a Infektions-
schutzgesetz vorgesehen, indem man den 
Kreisen und kreisfreien Städten die Möglichkeit 
gibt, Einzelentscheidungen zu treffen. Diese 
können nur eine Allgemeinverfügung erlassen. 
Das ist der eine Punkt: Es ist strittig, ob die All-
gemeinverfügung geht. 

Die andere Frage betrifft den Eingriff in die 
Grundrechte. Hier sind wir wieder bei der Ver-
hältnismäßigkeit. Sie haben das Problem an-
gesprochen, dass man in vergleichbaren Situ-
ationen bundesweit uneinheitlich vorgegangen 
ist. Dieser bundesweit uneinheitliche Umgang 
ist ein weiteres Argument für einen möglichst 
bundesweit einheitlichen Stufenplan. 
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Lassen wir das einmal weg und kommen auf 
den konkreten Fall zu sprechen. § 28 a sieht 
ausdrücklich auch Ausgangssperren und Kon-
taktverbote vor, allerdings nur in besonders 
gravierenden Situationen und wenn nichts an-
deres an Maßnahmen mehr geholfen hat. Das 
ist also eine ganz hohe Latte; das wäre in die-
sem Fall zu prüfen. 

Da die Entscheidung und die Bitte, so zu han-
deln, von der Bürgermeisterin selbst in Abstim-
mung mit dem Land ausgegangen sind, gehe 
ich davon aus, dass man zu dem Ergebnis ge-
kommen ist, dass alle anderen Maßnahmen 
nicht gefruchtet haben und wir deswegen die-
sen Schritt gehen, aber, Gott sei Dank, nur auf 
eine Woche befristet. Das ist das ganz Ent-
scheidende, dass man nach einer Woche eine 
Regelung treffen kann, wenn sich die Situation 
dort verbessert hat. 

Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen beantworten 
können. 

Präsident Klaus Schlie: 

Vielen Dank, Frau Professor von der Decken. - 
Herr Theis, ich bitte Sie zu antworten. 

Achim Theis: 

Vielen Dank. - Zwei Vorbemerkungen vorweg. 
Man soll immer das Original zitieren. Das tue 
ich gern einmal zum Verhältnismäßigkeitsprin-
zip. Ich glaube, das ist mit der Fokus der Fra-
gen. Zumindest zielen sie darauf ab. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ge-
sagt: 

„Kollidierende Interessen, Freiheiten oder 
Rechtsprinzipien werden nur dann in ein ange-
messenes Verhältnis zueinander gesetzt, 
wenn und soweit das zu wahrende Interesse, 
Freiheitsrecht oder Rechtsprinzip, schwerer 
wiegt als das ihm aufgeopferte.“ 

Das ist ein sehr schwerer Satz. Gerade im Hin-
blick auf Infektionsschutzrecht, auf die zu er-
greifenden Maßnahmen ist es ganz schwierig, 
im Einzelfall zu bestimmen: Was ist noch ge-
rechtfertigt, geeignet, erforderlich und ange-
messen? 

Die Verfassung, aber auch das Bundesinfekti-
onsschutzgesetz geben uns eigentlich nur ei-
nen Kompass. Sie haben der Landesregierung 
einen Kompass für ihren Stufenplan gegeben. 
Der Stufenplan ist rechtlich, wie gesagt, nicht 
verbindlich, aber er stellt eine Einschätzung 
dar, wie man Gefahrenlagen begegnen kann - 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist 
schon schwierig genug, glaube ich. 

Herr Brockmann, zu Ihrer Frage: Reichte es 
aus, wenn es entsprechende Konzepte zu Te-
stungen gäbe? - Klare Antwort mit Frau von der 
Decken: Jein. - Das kann nicht allein der Maß-
stab sein. Das kann nicht allein zielführend 
sein. Wir müssen meines Erachtens - ich be-
wege mich jetzt in einem Terrain, das mir als 
Jurist eigentlich gar nicht zusteht - mehrere 
Maßnahmen miteinander bündeln. Testungen 
sind mit Sicherheit sehr wichtig. Herr Felber-
mayr hat darauf hingewiesen: Wir scheinen 
dort nachzulassen - etwas, was für mich unver-
ständlich wäre, auch gerade im Hinblick auf die 
ökonomischen Auswirkungen. 

„Sind Öffnungsschritte richtig gewählt?“, fragen 
Sie. Das kann ich Ihnen nicht abschließend sa-
gen. Wir haben es hier mit Grundrechten zu 
tun, dem Schutz von Leben und Gesundheit. 
Das sind Höchstwerte der Verfassung. Wir ha-
ben es aber auch mit der Würde des Menschen 
zu tun. Das ist die Ultima Ratio der Verfassung. 
Das in Einklang miteinander zu bringen, ist 
sehr schwierig. Die bisherige Diskussion hat 
gezeigt - das habe ich als eine Option ange-
merkt -: Natürlich könnte man versuchen, ei-
nen solchen Plan eins zu eins in ein Landesge-
setz zu gießen. Das Problem wäre schon: Der 
Plan geht zeitlich deutlich über den in § 28 a 
gewählten Zeitraum von vier Wochen hinaus. 

Der Plan gibt Anhaltspunkte dafür, was man als 
Exekutive im Wege einer Verordnung machen 
könnte, möglicherweise flankierend - das wäre, 
was ich präferiere - durch eine Landesgesetz-
gebung, die im Wege der Subdelegation mit 
Leitplanken etwas vorgibt. Baden-Württem-
berg ist im Hinblick auf seinen Stufenplan 
schon angesprochen worden. Baden-Württem-
berg ist uns aber auch in anderer Hinsicht viel-
leicht ein wenig voraus. Sie haben dort nämlich 
tatsächlich ein Gesetz geschaffen - ich glaube, 
ich habe es sogar hier -: Gesetz über den Er-
lass infektionsschützender Maßnahmen. - Dort 
werden ausdrücklich unter der Maßgabe der 
Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes 
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des Bundes weitere Maßgaben zur Frage der 
Verhältnismäßigkeit und der Befristung von 
Maßnahmen getroffen. Ich glaube, das wäre 
ein gangbarer Weg. 

Ich habe die Frage mit den Öffnungszeiten und 
ob diese Schritte richtig gewählt worden sind, 
gewählt, um Ihnen aufzuzeigen, wie schwierig 
das im Detail sein kann und wie schwierig eine 
gesetzliche Regelung sein müsste, die sich im-
merhin mehr abstrakt in Regelungen wiederfin-
den sollte, als es eine Verordnung tut, die pri-
mär darauf abzielt, Einzelfällen oder konkreten 
unabdingbaren Situationen jetzt zu begegnen. 

Herr Rother, Sie haben nachgefragt, ob der 
Plan mit den Faktoren hinreichend bestimmt 
ist. Das ist eine Frage der Wissenschaft. Wie 
ich in meinem Statement ausgeführt habe: Wir 
sind, was die Empirie angeht, immer noch nicht 
da, wo wir vielleicht sein sollten, um diese 
Frage wirklich beantworten zu können. 

Die Wissenschaft ist wirklich dafür zu bewun-
dern, in welchem Maße sie in diesem kurzen 
Zeitraum das Virus erforscht hat - zumindest 
teilweise. Das Virus ist aber bösartig, es zeigt 
Mutationen. Ob die Faktoren also hinreichend 
bestimmt sind, ist eine Frage der Einzelfallsitu-
ation. Flensburg ist ein gutes Beispiel dafür. 
Die Situation dort ist sicherlich nicht nur 
dadurch geprägt, dass einige Leute eine Party 
gefeiert haben, sondern sie ist möglicherweise 
durch viele Faktoren geprägt. Ich weiß es nicht 
genau, ich bin Jurist. Dafür sind vielleicht an-
dere berufen. Ich glaube aber, der Plan macht 
den Versuch, durch die Faktoren eine hinrei-
chende Bestimmung zu erzielen, und das ist 
schon einmal etwas. 

Damit kommen wir zu der Frage nach den Ge-
impften oder den nicht Geimpften. Wer darf 
was? - Jedem von uns ist klar, welches gesell-
schaftspolitische Sprengmaterial - - 

Präsident Klaus Schlie: 

Herr Theis, zumindest die Lautstärke Ihrer Dar-
stellung lässt zu wünschen übrig. Ich weiß 
nicht, womit das zusammenhängt. Es ist im 
Moment etwas schwierig, Sie zu verstehen. 
Wir hören Sie nur sehr leise. 

Achim Theis: 

Ich bemühe mich. 

Präsident Klaus Schlie: 

Das ist jetzt wesentlich besser. 

Achim Theis: 

Ist es so besser?  

Präsident Klaus Schlie: 

Ja, jetzt ist es besser. Es ist sehr gut von der 
Lautstärke her. Jetzt verstehen wir Sie, was die 
Lautstärke angeht, sehr gut. 

Achim Theis: 

Wie Sie wissen, hat die Technik im Detail Tü-
cken. - Ich war bei der Frage nach dem Unter-
schied von Geimpften und nicht Geimpften. 
Hierzu meine Eingangsbemerkung: Das hat 
gesellschaftspolitisch Sprengpotenzial. Als Ju-
rist muss ich das vielleicht nüchtern betrachten 
- Frau von der Decken hat es schon zutreffend 
angeführt -: Erst dann, wenn wir tatsächlich je-
dem ein Impfangebot machen könnten, stellt 
sich die Frage meines Erachtens, und das 
auch nur unter der Voraussetzung, dass wir 
wissen, dass Geimpfte nicht weiter ansteckend 
sind. Dieser Nachweis muss geführt werden. In 
Israel kommt man - so glaube ich - im Moment 
zu anderen Erkenntnissen. 

Dabei muss man berücksichtigen - das ist ver-
fassungsrechtlich nicht nur spannend, sondern 
die Diskussion ist geboten -: Grundrechte dür-
fen nur dann eingeschränkt werden, wenn es 
erforderlich ist. Wenn jemand geimpft ist und 
von ihm keine Gefahr ausgeht, dann müssen 
wir uns fragen, mit welcher Berechtigung wir 
diesem Menschen Freiheiten versagen. Diese 
Frage möchte ich hier jetzt nicht abschließend 
beantworten. Sie ist außerordentlich schwierig. 

Zu BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sie fragen, 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, ob der 
Stufenplan in Verbindung mit dynamischen 
Faktoren steht. Das ist richtig, und das macht 
das Ganze so schwierig. Das macht den Stu-
fenplan andererseits so interessant. Wie ich es 
sagte, ist der Stufenplan rechtlich nicht ver-
bindlich, aber er gibt uns eine Einschätzung o-
der eine Handreichung, wie man bei bestimm-
ten Gefährdungslagen agieren könnte. Das als 
solches hat schon einen außerordentlich ho-
hen Wert, sowohl für die Landesregierung, für 
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ihre Verordnung, als auch für den Landesge-
setzgeber. Deswegen meine ich, dass der Stu-
fenplan und die dort gewählten dynamischen 
Faktoren wie Inzidenzwerte nicht zu beanstan-
den sind. Im Gegenteil, sie sind wichtig für wei-
tere Maßnahmen. Dass die Inzidenzwerte nicht 
losgelöst, allein maßgeblich sein dürfen, das ist 
- so glaube ich - jedem von uns klar. 

Die Frage, ob Geimpfte und nicht Geimpfte un-
terschiedlich behandelt werden dürfen, habe 
ich hoffentlich hinreichend beantwortet. 

Zu der Frage der Verhältnismäßigkeit: Ich habe 
am Anfang das Bundesverfassungsgericht im 
Original zitiert. Ich kann nur eines dazu sagen: 
Auch der von der Kanzlerin immer wieder zi-
tierte berühmte Satz zur Verhältnismäßigkeit 
ist ein ausgesprochen schwieriger Satz. Er ist 
herunterzubrechen auf Einzelfallmaßnahmen, 
und da müssen wir uns immer wieder fragen: 
Ist diese Einschränkung noch gerechtfertigt? 

Ich nehme die Antwort auf die Frage des SSW 
im Hinblick auf Flensburg vorweg: Ja, es gibt 
Bundesländer, da ist dies sogar ausgeschlos-
sen. Ob eine Ausgangssperre wirklich zielfüh-
rend ist, weiß ich nicht. Man schaue sich die 
leeren Innenstädte an. Das mögen andere be-
urteilen. Das ist eine der Maßnahmen, die wirk-
lich ganz am Ende stehen sollten. Dazu gehö-
ren auch Einschränkungen im häuslichen Be-
reich. Sie müssen ganz am Ende stehen. Wir 
müssen uns bitte alle vor Augen halten, was 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zurzeit 
gerade erleben. Ich lebe privilegiert in einem 
Haus. Viele andere tun das nicht. Das ist bitte 
auch zu berücksichtigen bei all diesen Maß-
nahmen, die wir versuchen zu ergreifen. So 
weit zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. 

Herr Rossa, Sie fragen nach den Fristen vor 
dem Hintergrund des IfSG. Frau von der De-
cken hat schon darauf hingewiesen: Das sind 
Mindestfristen. Ich darf an dieser Stelle einmal 
auf die Anregung von mir oder die Option ein-
gehen, dass der Landesgesetzgeber vielleicht 
im Wege eines Landesgesetzes handelt, aber 
der Regierung auf dem Wege der Verordnung 
Ermächtigung gibt. Details brauchen wir jetzt 
wirklich nicht. Verfassungsrechtlich ist das um-
stritten, das weiß ich. Es gibt Rechtsprechung, 
die lässt das zu, es gibt Kommentarliteratur, die 
begrüßt es. Andere sagen: Es geht nicht. - Das 
ist die übliche Vielstimmigkeit in der Juristerei. 

Diese Siebentagesfristen sind nur Mindestfris-
ten. Sie können und müssen möglicherweise 
abgeändert werden, je nachdem, was stattfin-
det. Hier komme ich zu einem Punkt, der uns - 
zumindest mich - sicherlich auch berührt. Es ist 
- unter dem Stichwort „Merkelrunde“ - die Kon-
ferenz der Bundeskanzlerin mit den Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten. Es 
wird gesagt, diese sei nicht legitimiert. Es wird 
gesagt, dies sei verfassungsrechtlich über-
haupt nicht notwendig und überhaupt nicht zu 
verorten. Das mag richtig sein, aber es ist viel-
leicht dennoch verfassungsrechtlich eine Not-
wendigkeit, solche Gespräche zu führen und 
eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern 
zu führen, gerade auch um solche Fragen zu 
erörtern, Herr Rossa. 

Nebenbei bemerkt: Das Infektionsschutzge-
setz § 28 a Absatz 3 Satz 9 - dieser Absatz hat 
unglaublich viele Sätze - spricht selbst von 
bundeseinheitlichen Maßnahmen, wenn die In-
zidenz den Wert 50 überschreitet. Diese Er-
kenntnis kann man doch nur gewinnen, wenn 
man sich zusammensetzt. Wenn ein Lan-
desparlament darüber nachdenkt, daran teilzu-
haben, dann muss auch hier natürlich der Rah-
men hinterfragt werden: Geht das überhaupt in 
dieser Form? - Ich will das nur einmal anspre-
chen. Herr Rossa, das sind Mindestfristen, 
mehr nicht. Im Zweifelsfall müssen diese abge-
ändert werden. 

Ich komme zu der nächsten Frage von Ihnen 
zum IfSG, den dort genannten Inzidenzwerten 
und der Frage, ob diese überhaupt etwas Defi-
nitives aussagen. Sind diese für sich alleinste-
hend zu berücksichtigen? - So habe ich Sie 
verstanden. Ich greife einmal vor: Nein, sie sind 
mit Sicherheit mit anderen Faktoren zu kop-
peln. Frau von der Decken hat darauf hinge-
wiesen. Die Inzidenzwerte sind nach meiner 
Einschätzung auch juristisch kein Allheilmittel, 
um dieser Lage zu begegnen. 

Sie fragen: Sind die Regelungen geeignet, um 
unverhältnismäßige Einschränkungen auszu-
schließen? - Das muss jedes Mal geprüft wer-
den. Im Augenblick habe ich den Eindruck, 
dass sie geeignet sind, zumindest hat die 
Rechtsprechung, der ich angehöre, mein eige-
nes OVG, gerade den § 28 a zumindest in den 
vielen Eilverfahren in seiner Rechtmäßigkeit 
vorläufig bestätigt, indem man keine durchgrei-
fenden Einwände gegen die Verfassungsge-
mäßheit dieser Regelung gesehen hat, auch 
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unter dem Gesichtspunkt des Vorbehalts des 
Gesetzes nicht. Das gilt es zu prüfen. 

Ob es zu unverhältnismäßigen Einschränkun-
gen kommt, gilt es auch zu prüfen. Dafür gibt 
es dann im Zweifelsfall den Rechtsweg. 

Das ist, nebenbei gesagt, die Crux eines Lan-
desgesetzes. In Bezug auf ein solches ist der 
Rechtsweg sehr eingeschränkt. Wenn es um 
Rechtsverordnungen geht, ist er deutlich aus-
geprägter; dagegen kann der Bürger ebenso 
vorgehen wie gegen Allgemeinverfügungen. 
Das ist aber nicht gegen ein Landesgesetz 
möglich. Diesen Umstand sollte man im Hinter-
kopf behalten. 

Ich meine, zurzeit genügen die Ermächtigungs-
grundlage des § 28 und die dortigen Inzidenz-
werte noch dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit und dem Wesentlichkeitsprinzip. 

Der SSW fragt im Hinblick auf Flensburg, ob 
massive Grundrechtseinschränkungen dieser 
Art gerechtfertigt seien. - Ganz ehrlich: Ich 
weiß es nicht. Das ist außerordentlich schwie-
rig. Wie weit wollen wir denn noch gehen? Wol-
len wir sie alle einsperren? Das kann auch 
nicht der Maßstab sein. Meine persönliche 
Meinung! 

Unter welchen Voraussetzungen sind Aus-
gangssperren oder isolatorische Maßnahmen 
gerechtfertigt? - Auch hierzu sage ich: Das 
kann ich Ihnen nicht abschließend beantwor-
ten. Dieses Virus kann so mutieren, dass es 
noch gefährlicher wird, und das kann dann 
noch ganz andere Maßnahmen nach sich zie-
hen. 

Ich hoffe, ich habe Ihnen mit meinen Antworten 
ein wenig geholfen. 

Präsident Klaus Schlie: 

Vielen Dank, Herr Theis. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, wir sind am Ende unserer 
heutigen Expertenanhörung angelangt. 

Ich darf mich bei allen Expertinnen und Exper-
ten ganz herzlich dafür bedanken, dass sie uns 
heute, an einem Freitag, in dieser Ausführlich-
keit und mit, jedenfalls überwiegend, sehr prä-
zisen Darstellungen zur Verfügung gestanden 
haben. 

Ich danke auch allen Kolleginnen und Kolle-
gen, sowohl denjenigen, die hier waren, als 
auch denjenigen, die uns digital begleitet ha-
ben. Sie haben sich für Ihre eigenen Entschei-
dungen, für Ihre eigene politische Arbeit genau 
das Fachwissen darstellen lassen, das wir 
brauchen, um verantwortungsvoll Entschei-
dungen treffen zu können. 

Ich danke den Schleswig-Holsteinerinnen und 
Schleswig-Holsteinern, die unsere Anhörung 
mitverfolgt haben. Es war ja ein Ziel, dass auch 
die Öffentlichkeit wahrnimmt, auf welcher Be-
ratungsgrundlage bestimmte Entscheidungen 
getroffen werden. 

Ich danke auch und vor allem den Kolleginnen 
und Kollegen aus der Landtagsverwaltung. Sie 
haben auch diesen Tag wieder hervorragend 
vorbereitet. Gemeinsam haben wir die Technik 
gut gemeistert. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal sa-
gen, wie wichtig uns diese Anhörung war. Ein 
Grund, dass wir das im Ältestenrat so vorange-
trieben haben, war der Wunsch, über den Per-
spektivplan der Landesregierung zu beraten. 
Schleswig-Holstein war das erste Land, das ei-
nen solchen Plan vorgelegt hat; hin und wieder 
vermisse ich diesen Hinweis in der medialen 
Darstellung. Wir waren die Ersten, die einen 
solchen Plan vorgelegt haben. Unser Minister-
präsident hat sehr deutlich gemacht, dass die-
ses Parlament ihn fast in seiner Gänze aufge-
fordert hat, die Entwicklung eines solchen 
Plans auch auf Bundesebene zu forcieren. Wir 
hoffen, dass das jetzt vorangeht. 

Wir alle gemeinsam - wir hier, aber auch die 
Zuschauerinnen und Zuschauer - haben erlebt, 
dass in den einzelnen Wissenschaftsbereichen 
die Pluralität der Meinungen sehr groß ist. Das 
geht bis hin zu Ratlosigkeit; Herr Theis hat das 
am Schluss seiner Ausführungen noch einmal 
deutlich gemacht. 

Wir werden letztendlich diejenigen sein, die da-
für sorgen müssen, dass die unterschiedlichen 
Betrachtungen aus der Wissenschaft und von 
anderen Fachleuten zu verantwortlichen politi-
schen Entscheidungen geführt werden. 

Wir als Parlament in Schleswig-Holstein - ich 
glaube, das kann ich für alle Kolleginnen und 
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Kollegen dieses Parlaments mit vollem Selbst-
bewusstsein sagen - haben vom ersten Tag 
an, ob mit oder ohne Gesetzgebung, unsere 
Funktion in voller Verantwortung wahrgenom-
men. Wir lassen uns informieren. Wir kontrol-
lieren. Wir sind diejenigen, die vor und nach all 
diesen Konferenzen im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger dieses Landes über diese Fra-
gen diskutieren. Wir nehmen auch sonst un-
sere parlamentarische Verantwortung wahr. 

Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen ei-
nen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie alle ge-
sund! - Vielen Dank. 

Schluss: 15:34 Uhr 

 


